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Der Stadtpräsident Kiel, den 9. Januar 1986 

EINLADUNG 
zu einer Sitzung der Ratsversammlung 

Donnerstag, den 16. Januar 1986, 15.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten und 
Feststellung der Beschlußfähigkeit 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift über die Sondersitzung 
der Ratsversammlung am 4. Dezember 1985 

4. Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten 
- Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor -

5. Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des 
Oberbürgermeisters 
- Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor -

6. Bürgerfragestunde 
- Es liegen keine Bürgerfragen vor -

7. Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen 
Stadtbaurat BarteIs 

8. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel 
a) Vorlage vom 16. Dezember 1985 
b) Vorlage vom 19. November 1985 

9. 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(erneuter Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat BarteIs 

- Drs. 4 -

- Drs. 5 -

- Drs. 6 -

10. Bebauungsplan Nr. 741 für das Baugebiet Kiel-Mitte, - Drs. 7 -
Knooper Weg, Jungfernstieg, Körnerstraße, Damperhof-
straße und Aufhebung des gebietsgleichen Bebauungs-
planes Nr. 130 (Entwurfsbeschluß) 
Dia-Vortrag 
Stadtbaurat BarteIs 
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11. Bebauungsplan Nr. 761 für das Baugebiet Kiel- - Drs. 8 -

12. 

Elmschenhagen-Nord, zwischen Wiener Allee, den rück-
wärtigen Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring 
Nr. 317 bis 519, nördlich der Grundstücke 
Tirol er Ring Nr. 521 bis Nr. 623 (Entwurfsbe ~chluß) 

Dia-Vortrag 
Stadtbaurat Bartels 

Bebauungsplan Nr. 755 für das ßaugebiet Kiel-Gaarden
Süd, süd lich Pappelweg, östlich Pestalozzistraße, 
beiderseits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant
Heim, Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 517 mit dem 
Geltungsbereich Hasenhol z, Krummbogen, Holunderbusch, 
Pappelweg (Aufst ellungsbeschluß ) 

- Drs. 408-

I 

I 

Stadtbaurat Bartels I 
Die Vorlag e wurde in der Ratssitzung am 21. November 1985 r 
zurückgestellt . ) 

13. Bebauungsplan Nr. 764 für das Baugebiet Kiel-Steenbekj - Drs. 9 . 
Projensdorf, nordwestlich der Industriebahn, nordöst
lich der Projensdorfer Straße, südlich der Flurstücke 
173/24, 20/47, 24/15 der Gemarkung Projensdorf, Flur 3 
(Aufst e llungsbe schl uß) 
Stadtbaurat Bartels 

14. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 mit dem Bauge- - Drs. 10-
biet Kiel-Schilksee, Nordrand Fri edrichsort, östlich der 
Straße nach Schilksee, 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 334 mit dem ßauge 
biet Kiel-Suchsdorf, Eckernförder Straße, Bund es bahn, 
Kopperpahler Au, Viehdamm, ßebauungsplan Nr. 386, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 402 mit dem Bauge
biet Kiel-Hasseldieksdamm, Gewerbegebiet Wittland, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 498 mit dem Bauge
biet Kiel-Gaarden-Süd, beidseitig Stormarnstraße, Bunde s 
bahnlinie, Ratzeburger Straße 
(Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat Bartels 

15. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 345 für das Baug e - - Dr s . 11 -
biet Kiel, Neumühl e n-Dietrichsdorf, zwischen Indu s trie-
bahn und Specken, Pillauer Straße 
(Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat Bartels 

16. Bebauungsplan Nr. 643 für das Baugebiet Ki ~ l-Kronsburg,- Dr s . 12-
Poppenbrügge, Gewerbegebiet zwischen B 404 und Barkauer 
Straße (Satzungsbeschluß) 
Stadtbaurat Bartels 



- 3 -

17. Bebauungsplan Nr. 737 Teil I für das Baugebiet - Drs. 13 -
Kiel-Kronsburg/Poppenbrügge, östlich Barkauer 
Straße, nördlich der Flurstücke 35/47, 35/52, 
35/60, 35/61 und 75, westlich der Straße Reesenberg, 
nördlich der Flurstücke 92 und 42/4 (Satzungsbeschluß) 

Stadtbaurat BarteIs 

18. Anträge der Fraktionen 
a) Änderung des Krankenhausbedarfsplanes - Drs. 493 -

Der interfraktionelle Antrag der F.D.P.-Fraktion 
und der CDU-Ratsherrenfraktion wurde in der Rats-
sitzung am t2./13. Dezember 1985 vertagt. 

b) Verseuchung des ehemaligen HDW-Geländes 
Dietrichsdorf 

- Drs. 14 -

hier: Gutachterbeauftrogung/Rechtsprüfung/ 
Finanzierungsbeteiligung des Landes am 
Sanierungs-Aufwand/Konsequenzen aus der 
Verhandlungsführung Bürgermeister Hochheims 

Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

c) Wohnen im Grüngürtel - Drs. 15 -

hier: Vorschläge der Bürgerinitiative 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

d) Einstellung der Verteilung von Fluor-Tabletten - Drs. 16 -

Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

e) Stopp der Fragebogenaktion zum 2. Armuts
bericht 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

19. Große Anfragen - Fragestunde 
- Es liegen keine Großen Anfragen vor -

20. Verschiedenes 

- Drs. 17 -

Mitzeichnung OB: 

In ve~t~~g 

Diekelmann ~. 
~~}. 



Nichtöffentliche Sitzung 

1. Erwerb von drei insgesamt 32.083 m2 großen Flächen 
am Grüffkamp von der Erbengemeinschaft Garrels/ 
Stössel 
Bürgermeister Hochheim o. V. i. A. 

2. Verschiedenes 

3. Schließung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten 

- Drs. 18 -



Der Stadtpräsident Kiel, den 14. Januar 1986 

NACHTRAGSTAGESORDNUNG 
für die Sitzung der Ratsversammlung 

Donnerstag, den 16. Januar 1986, 15.00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

Gemäß § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung für die Ratsver
sammlung und die Ausschüsse sind Vorlagen vor den 
Anträgen der Fraktionen zu behand e ln, deshalb 

17a) Veränderungssperre Nr. 32 für den Plangeltungs- - Drs. 22 -
bereich des B-Planes Nr. 753 für das Baugebiet 
Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, Eckernförder Straße, 
Grenzen der Planfeststellung Mühlenwegtrasse, 
HOlzkoppelweg, Bundesbahngelände, östlich Grasweg 

Stadtbaurat BarteIs 

- Material wird nachgereicht -

17b) Veränderungssperre Nr. 33 für den Plangeltungs
bereich des B-Planes Nr. 763 für das Baugebiet 
Kiel-Mitte, Olshausenstraße, Bundesbahngelände, 
östlich Grasweg, Holzkoppelweg, Grenze der Plan
feststellung Mühlenwegtrasse 

Stadtbaurat BarteIs 

- Material wird nachgereicht -

S c h m i d t - B rod e r sen 
Stadtpräsident 

- Drs. 23 -



Hauptamt Kiel, den 16. Januar 1986 

Zusammenstellung des zur Sitzung der Ratsversammlung 
am 16. Januar 1986 auf den Tisch gelegten Materials 

Zu Punkt 11) Bebauungsplan Nr. 761 

Stadtbaurat Barteis 

- Der Beschluß des Bauausschusses vom 
09.01.1986 ist beigefügt -

- Drs. 8 -

Zu Punkt 17a) Veränderungssperre Nr. 32 für den Plan- - Drs. 22 -
geltungsbereich des B-Planes Nr. 753 für 
das Baugebiet Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, 
Eckernförder Straße, Grenzen der Planfest-
stellung Mühlenwegtrasse, Holzkoppelweg, 
Bundesbahngelände, östlich Grasweg 

Stadtbaurat Barteis 

- Das nachzureichende Material -

Zu Punkt 17b) Veränderungssperre Nr. 33 für den Plan- - Drs. 23 -
geltungsbereich des B-Planes Nr. 763 für 
das Baugebiet Kiel-Mitte, Olshausenstraße, 
Bundesbahngelände, östlich Grasweg, 
Holzkoppelweg, Grenze der Planfeststellung 
Mühlenwegtrasse 

Stadtbaurat Barteis 

- Das nachzureichende Material -

17c) Abrechnung Neubau Sporthalle Wellingdorf 
hier: Überplanmäßige Ausgabe - 1985 -

Stadtschulrat Zimmer 

- Drs. 26 -

17d) Einbau eines Behindertenaufzuges an der Reventlou- - Drs. 28 -
schule - Sprachheilgrundschule -
hier: Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe 
Stadtschulrat Zimmer 

Zu Punkt 18) Anträge der Fraktionen 

f) Rechtswidrig e Bebauung in den Salzwiesen - Drs. 27 -
im Fuhlensee-Becken 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 



1. An die 
IIKieler Nachrichtenil 
- Anzeigenabteilung -

Tagesordnung 
für die Sitzung der Ratsversammlung am Donner stag, 
den 16. Januar 1986, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 
1) Eröffnung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten und Feststellung 
der Beschlußfähigkeit; 2) Genehmigung der Tagesordnung; 3) Genehmi
gung der Niederschrift über die Sondersitzung der Ratsversammlung 
am 4. Dezember 1985; 4) Gesch~ftliche Mitteilung en des Stadtpr~si
denten; 5) Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des 
Oberbürgermeisters; 6) Bürgerfragestunde; 7) Ein z iehung öffentlicher 
Verkehrsflächen; 8) Widmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel; I I 
9) 44. Änderung des F-Planes; 10) ß-Plan Nr. 741 (Ki e l-Mitte, 
Knooper Weg, Jungfernsti eg , Körnerstraße, Damp er hof straße ) und 
Aufhebung des gebietsgleichen B-Planes Nr. 130; 11) B-Plan 
Nr. 761 (Ki e l-Elmschenhagen-Nord, zwischen Wiener Allee, den rück
wärtigen Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring Nr. 317 bis 519, nörd
lich der Grundstück e Tiroler Ring Nr. 521 bis Nr. 623); 12) B-Plan 
Nr. 755 (Kiel-Gaard e n-Süd, südlich pappelweg, östlich Pestalozzi
straße, beiderseits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant-Heim) Auf-
hebung des B-Planes Nr. 517 (Hasenholz, Krummbogen, Holunder-
busch, Pappelweg) ; 13) B-Plan Nr. 764 (Kiel-Ste e nbek/Projen sdorf, 
nordwestlich der Industriebahn, nordö~tlich der Projensdorfer Straße 
südlich der Flurstücke 173/24, 20/47, 24/15 der Gem arkung Projens
dorf, Flur 3); 14) 1. Änderung des 8-Planes Nr. 323 (Kiel-S chilk see, 
Nordrand Friedrichsort, östlich der Straße nach SCh ilksee) , 
2. Änd er ung des B-Planes Nr. 334 (Ki e l-Suchsdorf, Eckernförder 
Straße, Bundesbahn, Kopperpahler Au, Vi e hdam m) ,B-Plan Nr. 386, 
1. Änd er ung des B-Planes Nr. 402 (Kiel-Hasseldi eksdamm, Gewerbe
gebiet Wittland), 1. Änd er ung des B-Planes Nr. 498 (Kiel-Gaarden
Süd, beidseitig Stormarnstraße, ßundesbahnlinie, Ratzeburger Straße); 
15) 5. Änderung des B-Planes Nr. 345 (Ki e l-Neumühl en /Di etr ichsdorf, 
zwischen Industri eba hn und Specken, Pillauer Straße); 16) B-Plan 
Nr. 643 (Ki e l-Kron sb urg , Poppenbrügge, Gewerbegebiet zwi sche n B 404 
und Barkauer Straße); 17) B-Plan Nr. 737 Teil I (Ki e l-Kron sb urg/ 
Poppenbrügge, östlich Barkauer Straße, nördlich der Flur stücke 
35/47, 35/52, 35/60, 35/61 und '75 we st l ich der Straße Reesenberg, närd
lic~ der Flurstücke 92 und 42/4); 18) Antr~ge der Fraktion e n 
a) Anderung des Krankenhausb eda rfspl ~ne s , i nt e rfraktioneller Antrag 
der F.D.P.-Fraktion und der CDU-Ratsherrenfraktion, b) Ver seuchung 
des ehemaligen HDW-Geländ es Dietrichsdorf, c) Wohnen im Grüngürt e l , 
d) Einstellung der Vert e ilung von Fluor-Tabletten, e ) Stopp der 
Fragebog enaktion zum 2. Armutsbericht, b - e) Antr ~ge der Ratsfrak
tion DIE GRÜNEN; 19) Große Anfragen - Frag estunde ; 20) Versc hi ede nes 

B-Plan = Bebauungsplan 
F-Plan = Fl ~che nnut zu n gsp lan 
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Nichtöffentliche Sitzung 

1) Grundstücksangelegenheit; 2) Verschiedenes; 3) Schließung 
der Sitzung durch den Stadtpräsidenten 

Die Beratungsunterlagen für die Öffentliche Sitzung können im 
Rathaus - Bürgerberatungsstelle - und im Büro des Stadtpräsidenten 
während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

Schmidt-Brodersen 
Stadtpräsid ent 

2. 1 Tagesordnung ist im Rathaus auszuhängen. 

3. Z.d.A. 



An die 
IIKieler NachrichtenIl 
- Anzeigenabteilung -

NACHTRAGSTAGESORDNUNG 
für die Sitzung der Ratsversammlung, Donnerstag, den 
16. Januar 1986, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

17a) Veränderungssperre Nr. 32 für den Plangeltungsbereich des 
B-Planes Nr. 753 (Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, Eckernförder Straße, 
Grenzen der Planfeststellung Mühlenwegtrasse, Holzkoppelweg, 
Bundesbahngelände, östlich Grasweg); 17b) Veränderungssperre 
Nr. 33 für den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 763 (Kiel-Mitte 
Olshausenstraße, Bundesbahngelände, östlich Grasweg, Holzkoppelweg, 
Grenze der Planfeststellung Mühlenwegtrasse). 

B-Plan = Bebauungsplan 

Die Beratungsunterlagen fürdie Öffentliche Sitzung können im Rathaus 
- Bürgerberatungsstelle - und im Büro des Stadtpräsidenten während 
der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

2. 1 Tagesordnung ist im Rathaus auszuhängen. 

3. Z.d.A. 

Schmidt-Brodersen 
Stadtpräsident 



Tagesordnung 
für die Sitzung der Ratsversammlung am Donner s ta g , 
den 16. Januar 1986, 15.00 Uhr, Rathaus, Rats sa al 

Öffentliche Sitzung 
1) Eröffnung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten und Festst e llu ng 
der Beschlußfähigkeit; 2) Genehmigung der Tagesordnun g ; 3) Genehmi
gung der Niederschrift über di e Sond e rsit zung der Ratsversammlun g 
am 4. Dezember 1985; 4) Geschäftliche Mitteilung en des Stadtpräs i
denten; 5) Geschäftliche Mitt e ilungen des Magi s trats und des 
Oberbürgermeist e rs; 6) Bürg e rfragestund e ; 7) Einzi ehun g öffe ntli cher 
Verkehr s flächen; 8) Widmung von Straßen im St ad tgebi et Ki e l; 
9) 44. Änderung des F-Planes; 10) ß-Plan Nr. 741 ( Ki e l- Mitt e , 
Knooper Weg, Jungfernstieg, Körners t raß e , Damperh ofst r aße ) und 
Aufhebung des gebietsgleichen B-Pl anes Nr. 130; 11) B-Pl an 
Nr. 761 (Ki e l-Elmschenhagen-Nord, zwisch en Wien e r ·All ee , den rüc k
w~rtigen Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring Nr. 317 bi s 519, nö rd
lICh der Grundstücke Tiroler Ring Nr. 521 bis Nr. 623); 12) B-Pl an 
Nr. 755 (Kiel-Gaarden-Süd, südlich Pappelweg, östlic h Pest alo zzi
straße, beiderseits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant-Heim) Auf-
hebung des B-Planes Nr. 517 (Hasenholz, Krummbo ge n, Holund e r-
busch, Pappelweg) ; 13) B-Plan Nr. 764 (Kiel-Steenb ek/Proj ensdorf, 
n~rdwestlich de r Industriebahn, nordöstlich de r Prcjensdorf e r Str aß e 
sudlich de r Flurstücke 173/24, 20/47, 24/15 de r Gemark un g Proj ens 
dorf, Flur 3); 14) 1. Änderung des ß-Planes Nr. 323 ( Ki e l- Sc h i lk see , 
Nordrand Friedrichsort, östlich der Straße nach Schi lk see ), 
2. Änderung des B-Planes Nr. 334 (Kiel-Suchs dorf, Eck er nfö rd er 
Str~ß e , Bundesba hn, Kopperpahler Au, Viehd amm),B-Pl an Nr. 386, 
1. Anderung des B-Planes Nr. 402 (Kiel-Hasseldi e ksdamm , Gewe rb e 
g~biet Wittland), 1. Änderung des B-Planes Nr. 49 8 ( Ki e l-G aa r de n
Sud, beidseitig Storm a rnstraße, ßundes bah nlinie, Ra tzeb ur ge r Str aße ); 
15~ 5. Änderung des B-Planes Nr. 345 ( Ki e l-N e umühl e n/Di etrich sdor f , 
ZWIschen Indu s triebahn und Speck en , Pi ll aue r Straß e ); 16) B-Pl an 
Nr. 643 ( Ki e l-Kron s burg, Poppenbr ügge, Ge we rb ege biet zwi schen B 404 
und Barkau e r Straße); 17) ß-Plan Nr. 737 Te il I ( Ki e l- Kr onsb ur g/ 
Poppenbrügge, östlich Barkauer Straß e , nördlich de r Flu rs tü cke 
31~/47, 35/52, 35/60, 35/61 und :75 westl ich der Stra ße Reese nbe r g , nörd-
IC~ der Flurstücke 92 und 42/4); 18) Anträge de r Frakt i one n 

~) And e rung des Krankenhau s b e d a rfspl ~ne s , i nt e r f ra kt ion e ll e r An trag 
der F.D.P.:Fraktion und de r CDU-Ratsh e rr enf r aktion , b) Ve r se uchung 

de)s ~h e mailgen HDW-Geländes Di etrichsdor f , c) Wohn e n i m Gr üngürte l, 
EIn s tellung der Vert e ilung von Fluor-Tablett en, e ) Stopp de r 

F:ag e bo ge naktion z um 2. Armutsb e richt, b - e) Antr äge de r Ratsf r ak 
tIon DI E GRÜNEN; 19) Große Anfra ge n - Frage s tund e ; 20 ) Versc hiedenes 

B-Pl an = Be bauungsplan 
F-Plan = Flächennutzungsplan 
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Nichtöffentliche Sitzung 

1) Grundstücksangelegenheit; 2) Verschiedenes; 3) Schließung 
der Sitzung durch den Stadtpräsidenten 

Die Beratungsunterlagen für die Öffentliche Sitzung können im 
Rathaus - Bürgerberatungsstelle - und im Büro des Stadtpräs i dent en 
während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

Schmidt-Brodersen 
Stadtpräsident 



NACHTRAGSTAGESORDNUNG 
für die Sitzung der Ratsversammlung, Donnerst ag, den 
16. Januar 1986, 15.00 Uhr, Rathau s , Ratssaal 

Öffentliche Sitzun g 

17a) Ver änderungs sperre Nr. 32 für den Plangeltungsb e r e ich des 
B-Planes Nr. 753 (Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, Eck er nförd er Str aße , 
Grenzen der Planfeststellung MÜhlenwegtrasse, Holz kop pe lwe g , 
Bund es bahng e lände, östlich Grasw eg ); 17b) Verä nd er un gss perre 
Nr. 33 für den Plangeltungsbereich des B-Plane s Nr . 76 3 ( Kie l- Mitte 
Olshausenstraße, Bundesbahngelände, östlich Grasweg, Holzkopp e lw eg, 
Grenze der Planfeststellung MÜhlenwegtrasse). 

B-Plan = Bebauungsplan 

Die Beratungsunterlagen fürdie Öffentliche Sitzung können im Rathaus 
- Bürgerberatungsstelle - und im Büro des Stadtpr äsidenten während 
der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

Schmidt-Brodersen 
Stadtprä Sident 



I, ' 

Kur z nie der s c h r i f t 

über die Sitzung der Ratsversammlung am 16. Januar 1986 

Öffentliche Sitzung 

Beginn: 15.10 Uhr Ende: 21. 12 Uhr 

?itzungsunterbrechun9~ 15.39 Uhr - 15.52 Uhr 
16.00 Uhr - 16.22 Uhr 

Vorsitzender: 

1. Schriftführer: 

~~chriftführer: 

Anwesend: 

19.52 Uhr - 20.04 Uhr 
Stadtpräsident Schmidt-Brodersen ab Punkt 18 c) 
Stellv. Stadtpräsidentin Frau Reyer 

Ratsherr Prof. Dr. Mix, Ratsherr Jaehnike 

Ratsherr Haass, Ratsherr Löwner, 

Stadtpräsiden! Schmidt-Brodersen 

Stadträte: 

Ratsherren/innen: 

Diekelmann, Diesel, Hagelstein, 
Frau Hafer, Ipsen, Johanning, Lange, 
Raupach, Frau Sievers, Prof. Spickhoff, 

Behr, Boysen, Breitkopf, Gebhardt, 
Gerlach, Dr. Graner, Haass, Husmann, 
Jaehnike, Kempe, Frau Krabbenhöft, 
Krumrey, Dr. Lang, Frau Lange, Leest, 
Frau Lentz, Löwner, Prof. Dr. Mix, 
Petersen, Dr. Reimers, Frau Reyer, 
Rösser, Rogacki, Rüdel, Graf von 
Schlieben, Dr. Schöning, Frau 
Schuckenböhmer, Schultz, Sönnichsen, 
Stein, Stier, Tschorn, Ubben, Witt A., 
Witt Klaus-D., Wunder 

Ratsherr Biallowons, Ratsherr Hänsler, 
Ratsherr Rüdel, Ratsherr Stein 

~s fehlen unentschuldigt: 

Außerdem sind anwesend: 

Oberbürgermeister Luckhardt, 
Stadtbaurat Bartels, 
Stadtrat Schroedter, 
Stadtrat Mö ller, 
Stadtschulrat Zimmer 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter 
und weitere Mitarbeiter der Landes
hauptstadt Kiel 



Zu Punkt 1) - Eröffnung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten und Feststellung 
der Beschlußfähigkeit. 

Stellv. Stadtpräsidentin Frau Reyer eröffnet die Sitzung der 
Ratsversammlung und begrüßt die Teilnehmer. 

Sie teilt mit, daß sich 4 Ratsmitglieder entschuldigt haben und 
4 später erscheinen werden, so daß zu Beginn der Sitzung 
41 Ratsmitglieder und später 45 Ratsmitglieder anwesend sein müßten. 

Sie stellt die Beschlußfähigkeit fest. 

Zu Punkt 2) - Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung zu der heutigen Sitzung ist rechtzeitig zugestellt worden. 

Es haben sich wiederum einige Änderungen ergeben . 

In einer Nachtragstagesordnung wurde mitgeteilt, daß eine Vorlage betr. Verände
run~ssperre Nr. 32 für den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 753 für das Bau
geblet Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, Eckernförder Straße, Grenzen der Planfest
stellung MÜhlenwegtrasse, Holzkoppelweg, Bundesbahngelände, östlich Grasweg 

- Drs. 22 -

sowie 

~ine Vorlage betr . Veränderungssperre Nr. 33 für den Plangeltungsbereich 
b-Plane~ Nr. 763 für das Baugebiet Kiel-Mitte, Olshausenstraße , Bundes ·· 

M~hhngelande, östlich Grasweg, Holzkoppelweg, Grenze der Planfeststellung 
u lenwegtrasse 

in die Tagesordnung aufzunehmen sind. 

Die Unterlagen dazu wurden w.it der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt. 

Des weiteren wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt 

Zu Punkt 11) Bebauungsplan Nr. 761 
Der Beschluß des Bauausschusses vom 09.01. 1986 

Weiterhin eine Vorlage betr. Abrechnung Neubau Sporthalle 
Wellingdorf" 
~ übe~Planmäßige Ausgabe 1985 

- ~ine Vorlage betr. Einbau eines Behindertenaufzuges an der 
. eventlouschule - Sprachheilgrundschule -; 
hle~ Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe 

und 

Zu Punkt 18 f) ein Antrag der SPD-Ratsfraktion 
betr . Recht swi dri ge Bebauung in den Sal zwi esen 
im Fuhlen see-Becken 

des 

- Drs. 23 -

- Drs. 8-

- Drs . 26 -

- Drs. 28 -

- Drs. 27 -



Stellv. Stadtpräsidentin trägt vor, daß sie die nachgereichten Vorlagen 
um nicht alle anderen Punkte verschieben zu müssen - als Punkte 17 a) - d) 
aufrufen wird. 

Bei den nachgereichten Vorlagen und Anträgen handelt es sich um dringende 
Angelegenheiten, zu deren Anerkennung eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist. 

Widerspruch dagegen wird nicht erhoben. 

Damit ist die Dringlichkeit anerkannt. 

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen bisher nicht vor. 

Stadtrat Hag eIs t ein beantragt namens der F.D.P.-Fraktion, 
den Punkt 11) und bei Punkt 14) die Ziffer 1. des Antrages zu vertagen 

, Stadtrat 0 i e k e I man n unterstützt namens der CDU-Ratsherrenfraktion 
den Vertagungsantrag der F.D.P.-Fraktion, wenn auch der Antrag der SPD-Rats
fraktion, der bei Punkt 11) gestellt werden soll, heute nicht zur Sprache kommt. 

Stellv. Stadtpräsidentin stellt fest, daß sich damit mehr als 1/3 für die 
Vertagung ausgesprochen haben. 

Damit sind der Punkt 11) und bei Punkt 14) die Ziffer 1. des Antrages 
ver tag t . 

Weitere Änderungswünsche werden nicht vorgebracht. 

Damit ist die Tagesordnung in der geänderten Form genehmigt. 

Zu Punkt 3) _ Genehmigung der Niederschrift über die Sondersitzung der 
Ratsversammlung am 4. Dezember 1985. 

Die Niederschrift über die Sondersitzung am 4. Dezember 1985 hat im Büro des 
Stadtpräsidenten ausgelegen. 

Einwendungen wurden nicht erhoben. 

Damit ist die Niederschrift genehmigt. 

~nkt 4) - Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor. 

Zu Punkt 5) - Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des Oberbürgermeisters 

Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor. 



Zu Punkt 6) - Bürgerfragestunde 

Es liegen keine Bürgeranfragen vor. 

Eine Bürgeranfrage sollte gestellt werden. Sie konnte aber nicht zugelassen 
werden, da es sich dabei um Fragen zu Gegenständen handelt , die auf der 
Tagesordnung der heutigen Sitzung stehen. 
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Zu Punkt ;1' der Tagesordnung 

Drucksache .l+ 
Betr.: Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 
i 

Antrag: Die 8traßenbauaufsichtsbehörde wird gebeten, den alten 
Klausbrooker Weg ab Hausnummer 34 gemäß § 8 Abs. 1 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
(StrWG) i. d. F. vom 30. Januar 1979 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 163) für den öffentlichen Verkehr einzuziehen. 

~usgelegt: Lageplan 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme Klausbrook wurde der 
K~ausbrooker Weg ab Hausnummer 34 nach Norden verlegt. 
D~e alte Fortführung des Klausbrooker Weges hat dadurch ihre 
b1sherige Verkehrsbedeutung verloren. 
In.den Bebauungsplänen Nr. 700 d, e und g ist dieser Straßen
te1l auch nicht mehr als Verkhrsfläche, sondern als Grün-
8nlage ausgewiesen. 
er Bauaussqhuß berät die Vorlage in seiner Sitzung am 09. 

Januar 1986.Das Ergebnis wird mündlich mitgeteilt. 
Bar tel s 
Stadtbaurat 

B~~Sd.l1~.11; Nach Antn~g 
- elnßtimml~ .-
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zu Punkt BQ.. der Tage sordnung 

Bauverwaltungsamt 
Bauausschuß 

Betr.: 1Hdmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
SChleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Januar 1979 (GVOBI. Schl.-H. S. 163) wird 
folgende Straße für den öffentlichen Verkehr gewidmet: 

Als Gemeindestraße nach § 3 (1) Nr. 3a) StrWG 

Neue Trasse des Ellerbeker Weges zwischen Lütjen
burger Straße und Beginn der Baustrecke 0 + 267. 00 
(Nähe Parkpalette) 

Ausgelegt: Lageplan 
- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

BegrUndung : 

Jeweils im Januar und im Juni jeden Jahres wird der Ratsver
sammlung eine Vorlage über die zu widmenden Straßen vorgelegt. 
Im Bauausschuß wurde diese für Januar 1986 bereits am 
05~12.1985 beraten und beschlossen. 
Ob~ger Fall wurde dem Bauverwaltungsamt erst bekannt, als die 
Vorlage bereits geschrieben war. Nach zustimmung des Bauaus
schusses könnten dann alle Vorgänge gemeinsam dem Magistrat 
und der Ratsversammlung im Januar vorgelegt werden . 

~ie neue Trasse des Ellerbeker Weßes zwischen Lütjenburger 
~~raß~ und Beginn der Baustrecke 0 + 267.00 ist fertiggestellt. 
ur d~e alte Trasse läuft das Verfahren zur Abstufung zur 

sonstigen öffentlichen Staße. 
~er Baunusschuß ber~t über die VorlaGe in seine r Sitzung am 09. 

anuar 1986. Das Ergebnis wird mündlich mitgeteilt. 

Bar tel s 
Stacltbaurat 

Be~chlu.b: Nöcb t\Jllr~ 
.... -



Zu Punkt 8b der Tagesordnung 

B
Bauverwaltungsamt 
auausschuß 

Kiel, den 1 9. Nov. 1985 

Drucl-tsache 5 
Betr.: Widmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegeset zes des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Januar 1979 (GVOBl. SchI. -H. S. 163) werden 
folgende Straßen für den öffentlichen Verkehr gewidmet: 

1. Als Gemeindestraßen nach § 3 (1) Nr. 3 a) StrWG 

a) Mensingstraße 
b) Wilhelm-Raabe-Weg 
c) Wilhelm-Busch-Straße 
d) Otto-Ernst-Weg 
e) Joachim-Mähl-Straße 
f) Franzensbader Straße zwischen Isarweg und Innweg 

einschließlich Buskehre 
g) Innweg 

2. Als sonstige öffentliche Straßen nach § 3 (1) Nr. 4 b) 
StrWG 

a) Zugangsweg von der Friedrichsorter Straße zum 
Wilhelm-Raabe-Weg 

b) Gehsteig östlich des Isarwegs vom Verbindungsweg 
Isarweg-Innweg bis zur Zufahrt zu den nördlichen 
Parkplätzen am Isarweg 

c) Fußweg südöstlich des Innwegs (gegenüber dem 
Parkplatz) 

d) Verlängerung des Wanderweges südlich Krooger Kamp 
zwischen Isarweg und Innweg (Amt 67) 

e) südlich parallel z um Wanderweg Krooger Kamp laufen
der Wanderweg zwischen Reg enrück haltebecken und 
Innweg (Amt 67) 

f) Wanderweg vom Wendehammer Innweg in südliche 
Richtung (Amt 67) 

g) Wanderweg nö~l ich und östlich des Neubaugebiets 
Russee-Nordost (nördlicher Tei l entlang der 
Struckdieksau) 

3. Als sonstige öffentliche Straßen nac~ § 3 (1) Nr. 4 c) 
StrWG 

a) zwei Parkplätze nordöstlich des Isarwegs einschließlich 
Zufahrt 

b) Parkplatz nordwestlich des Innwegs einschließlich 
Zufahrt von der Buskehre 

- 2 -
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c) östlicher Teil des Parkplatzes südwestlich des Inn; 
wegs 

d) hintere Erschließung der Häuser Schloßgarten 3 - 7 
(Mö11ingsruh) 

e) Parkplatz an der Gutenbergstraße (Nähe Gutenberg-
schule) 

Ausgelegt: Lagepläne 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Nach der Geschäftsanweisung über das Verfahren bei der Wi dmung 
von Straßen, der Straßenreinigung und der Erhebung von Straßen
reinigungsgebühren ist der Ratsversammlung im Januar und im 
Juni eines jeden Jahres eine Vorlage über die zu widmenden Straß~ 
vorzulegen. 

Zu 1. a) - e) und 2. a) 

Die bereits fertiggestellten Straßen flächen in Kiel-Pries wurden 
der Landeshauptstadt Kiel durch Grundstücksübergabevertrag vom 
27.11.1984 übertragen. Ubergabetag war der 01. Januar 1985. 

Zu 1. f) und g), 2. b) - f) und 3. a) - c) 

Die Erschließungsanlagen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 411 c 
sind fertiggestellt und am 15.11.1985 der Landeshauptstadt Kiel 
übergeben worden. 

ZU , 2. g) 

Der Wanderweg im Norden und Osten des Erschließungsgebietes 
Russee-Nordost ist fertiggestellt und wurde mit Wirkung vom 
15.01.1985 von der Stadt Kiel übernommen. 

Zu 3. d) 

Die zur Erschließung der Häuser Schloßgarten 3 - 7 dienende 
Straße mit Weichbefestigung ist fertiggestellt. In Anlehnung 
an den B-Plan Nr. 666 ist eine Widmung erforderlich. 

Zu 3. e) 

Der bereits vor ca. 5 Jahren fertiggestellte Parkplat z wur de 
Anfang 1981 zunächst als Anwachsung zur Gutenbergstraß e a nge
sehen und nicht gesondert gewidmet. Da wir Parkplätze ans onste n 
jedoch immer förmlich als sonstige Verkehrsflächen nach § 3 ( 1) 
Nr. 4 c) strWG widmen, sollte das Widmungsverfahren aus Gründ e n 
der Rechtssicherheit nachgeholt werden. 

Den zuständigen Ortsbeiräten wurden die beabsichtigt e n Wi dmunge n 

b~f ~~U~t~~~h%ng1fa\näer Vorlage in seiner Sitzung am 
05.12 . 1985 einstimmig zugestimmt. 

B
S 

t a d r
t 

b t e It s Besmlub: ~adj l'\ fHfd .• a a ur a ___ • -.... ... "" 
. - ainotiIDtIt~ -
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Zu Punk t .9 der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt 
Bauausschuß 

Kiel, den 2 4. Dez. 1985 

Drucksache G 
Vorl age für die Sitzung 

des Bauausschusses am O'l .O), ..Iqg~ 
des Ma g ist rat sam ~ 6 . 0). )q g Go 

der Ratsversammlung am Äb.O).,AqgCo 

Betr.: 44. Änderung des Flächennutzungsplanes (erneuter Entwurfs
beschluß) 

Berichterstatter: Stadtb a ur at Bar teis 

Antrag: Für einen Ber eich in Kiel - Pr ies/Friedrichsort, zwischen 
den Straßen Kopp elberg und Braune r Berg sowie für den 
Bereich der gewerblich en Bauflächen der Krupp MaK wird 
die 44. Änderun g des Flä c hen nut zu ngsplanes, Fassung 1970, 
entsprechend dem in der Sitzung aushängenden Pl an erne ut 
als Entwurf be schlossen. 

Dem Erläut erungsbericht wird zugesti mmt. 

- Endgült iger Besc hluß durch di e Ratsversammlung -

Begründung: 

Der von der Ratsver sammlung am 28.10.1982 beschlossene Entwurf 
(gewerbliche Baufläch en nördli c h der Straße Brauner Berg, mit 
Ausnahme des Flurstü cks am Pali saden weg) wurde nac h der öffent
lichen Auslegung i n der Zeit vom 10.12 . 1982 bis 10.01.1983 dem 
Bauausschuß in der Sitzung am 05.01.1984 zur endgülti gen Beschluß
fassung vorgelegt. Zuvor hatte der Kleing ar tenausschuß Kenntnis 
genommen und der Umw e l tausschuß empfohlen, die Änderung bis z ur 
Verabschiedung des Landschaftsplanes zurückzustelle n. 

Der Bauausschuß hat beschlossen, da s Flurstück z wisch en Palisaden
weg und Kleingarten a nl age anstatt als Grünfläche für die Naher
holung als Gewerbegeb iet a uszu weisen und z ugl eic h der veränderte n 
Vorlage mit Mehrhe it zugestimmt. 

Aufgrund der Erweit er un g der gewerblichen Baufläche wu rde eine 
erneute Auslegung des Entwurfes erfor derlic h. Die Vorl age z um 
erneuten Entwurfsbeschluß wurde dem Magistr at am 18.01.1984 
vorgelegt und an den Bauau ssc huß zurückgewiesen. Der Bauausschuß 
hat die Vorlage am 02.0 2 .1 984 mit Mehrheit abgele hnt. . 

Daraufh in wurde d ie Vo rlage zur 44. Änderung (erne uter Entwurfs
beschluß) auf Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion z u r Ab sti mmung 
in die Ratsversammlung üb erno mm en . Die Ratsversammlung hat den 
Antrag am 18.02.1984 mit Mehrh eit abgelehnt . In der Di s ku ssi on 



Im Rahmen dieser Debatte erklärt Dr. L a n g , daß er Ratsherr Dr. Graner 
in dieser Angelegenheit für befangen hält, da in der Begründung auch die Firma 
Sauer & Sohn, bei der Dr. Graner Geschäftsführer ist, angeführt wird. 

Hierüber schließt sich eine Debatte an. 

Da Einvernehmen über die Befangenheit nicht erzielt wird, wird die Sitzung 
zur Klärung dieser Frage im Ältestenrat unterbrochen. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erklärt Stellv. Stadtpräsidentin Frau 
R e y er, daß auf Wunsch der CDU zunächst über die Befangenheit abgestimmt 
wird. 

Bei der Beratung und Entscheidung über die Befangenheit darf Dr. Graner nicht 
mitwirken. 

Beschluß: Nach Antrag: 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

Danach Abstimmung über die Drucksache 6. 

Beschluß: Nach Antrag. 
---------- Der Beschluß ergeht bei 4 Gegenstimmen. 

Be i der Beratung und Ab stimmung hat Rat sherr Dr. Graner ni cht mitgewirkt. 
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Landeshauptstadt Kiel 
Der Magi s trat 
Stadtplanungs a mt 

Erläuterung sbericht 

Kiel , den 

zur 44. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fa ss ung 1970 , i m 
Bereich Kiel-Pries/Friedr ichsort, z wischen den Straßen Koppelberg 
und Brauner Berg sowie für de n Bereich der ge werblic hen Bauflächen 
der Krupp MaK 

Ausgang s lage: 

Im Änderung s bereich sind im Fl äche nnut zungspla n, Fassung 19 70, 
nördlich der Straße Braun er Be rg, Woh nbau flächen und gewerblic h e 
Bauflächen s owi e Grünflächen für die Naherholung dargestel lt. 
Außerdem enthält der Pl a n einen zügigen Hauptverkehrszug zwisc hen 
den Straßen An der Schanze und Palisadenweg, nördl ic h parallel 
zum Braunen Berg. Südl ic h der Straße si nd die gewerblichen Bau
flächen der Krupp Ma K sowie kl einere Grünflächen im Gr enzbe reich 
der ehemaligen Festun g Fr iedric hsort dargestellt. 

Ziele der Planung: 

Die ehem a lige Planung hat sich in der Zwischen z eit teils als 
von der Entwicklung überhol t und teils als nicht mehr durchführ
bar erwiesen. Di e Änd erung s oll den neuen Erfordern is sen auf 
der Grundlage folgender Ra hm en bedingungen Re ch nung tra gen : 

- Der Inhalt de s Land sc h aftsplanes Kiel (Beschluß der Ratsver
sammlung vom 29.08.1985 sol l im Änderungsberei c h in den 
Flächennut z ungsplan aufgeno mm e n werden . Ein wesentliches 
Ziel ist die Auswei s un g neuer Kleing arten fl äche n. 

- Im Verfahren z ur Auf stellung des Bebau ungsplanes Nr. 499 
für das Baugeb iet Grüffkamp / Braun er Berg/Fritz-Lau-Straße/ 
Brammerkamp / Klau s-Groth-Straße hat sic h herausgeste llt, 
daß wegen der vom Betriebsgelände der Krupp MaK ausge henden 
bzw. zulässigen Emissionen die Reali s ierung von Woh nun gsbau 
auf den im Änd er ung s bereic h dargestellten Wohnb au flä c he n 
nicht mehr zugelassen werden kann. An ste ll e der Wohnbau
flächen sollen Grünfl äc he n (im wesentlichen für kleingärtne
rische Nutzung) und unm ittelbar nördli c h der Stra ße Brauner 
Berg gewerbli c he Bauflächen i n die Planung aufgenomme n we rden. 

- Das Gelände der Krup p MaK s oll dem akt uelle n Stand entsprec he nd 
abgegrenzt werden. 
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Inhalt der Planung: 

~~~~ ~~~~- ~~ ~~~~~: 

Südl ich der Straße Brauner Berg wird das Betriebsge l än de der 
Krupp MaK im Osten und Südo ste n neu abgegrenzt . Die z usätz lich 
in die gew erbliche Nu tz ung einbezoge ne n Teilflächen werde n im 
da rgestellte n Um fang berei ts von der Krupp Ma K genut zt . 

Nördlich der Straße Br a uner Berg e nth ält der Ent wurf gew er bliche 
Baufl ächen, di e sich zum großen Te il im Bes itz der Krupp Ma K be
finden un d für Betriebser weiteru ngen vorgesehen sind . 

Bei der Au sweis ung von Gewerbefläc hen nördlich der Straße 
Bra une r Berg i st abzuwägen zwi sc hen den Be l angen der Landschafts
pfleg e und des Natur sc hutz es und der Wirt qchaft . 

,((I) 
Aufgrund de r na tür lich e n Gegebenh e iten sollte aus lands c hafts- ~ 
pflegerisch er Sicht di e optisch prägnante Grünzä s ur zwischen 
vorhand e ne n b z w. geplanten Kleingärten und den vorhandenen 
Gewerbeflächen der Krupp Ma K erhalten ble i ben. Die Zäsur be-
steht a us der hochgel ege nen Straße Brauner Be rg mit de m allee-
artige n Aho r nbe stan d, de n nördlich anschließende~ ti e fer liegenden 
Wiesen fläche n. Im östli c hen Teil dieser Fläch e befind e t sich ein 
Feuchtgebiet, da s in de m landschaftsökologischen Gut ac hten von 
Prof. Dr. Knauer fol ge nd er maß en be sc hrieb en wird: 

"Ver landeter Se e ( ka um freie Wa s ser fläch e) i n einer Senke; 
beginnende Verbu sch un g ". 

Das Bio t op wird als "weniger leicht erset zb ar oder herstellbar" 
e.ingeschätzt , sei ne "Seltenhe it " als "häufiger" bezeichnet. 
Ein wert be sti mmender Gesicht sp unkt ist die Ausgleichsfunktion 
zu m Industriegebiet. 

Den Belangen der Landschaftspflege und des Naturschutzes stehen 
die Belan ge der Wi r tscha ft gegenüber, die festgestellt hat, daß 
es sich um die einzig möglichen Flächen für eventuelle Betriebs
erweiterungen h a ndelt, die den Betr ie ben nicht genommen werden 
da r f. 

Aufgrund der gegensät z lichen Belange gehörte der Bereich nördlich 
der Straße Brauner Berg bei der Aufstellung des Landschaftsplanes 
zu den Konfliktbereichen, über die intensiv beraten wurde. Diese 
Beratungen führten, ebenso wie die bisher im Änderungsverfahren 
erfolgte Abwägung der Belange zu dem Ergebnis, daß den betroffenen 
Firmen die Möglichke i t für spätere Erweiterung e n offengehalten 
werden muß. Ma ßg e bliche Gesichtspunkte waren hierbei die Er
haltung der Wirts cha ftskraft und damit auch die Sic herung von 
Arbe Jtsplätze n. 

Weg en der Nähe der Wohn bebauung nördlich der Heck tstraße sowie 
der vorhandenen und geplanten Kl ei ng ärten müss en die gewerblichen 
Erweiteru ng sflächen i m Rah men de r verbindlichen Baul eitplan ung 
in den zulä ssigen Emissionen ei ngeschränkt we rden . 
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Grünflächen: 
------------

Aus der Kleingartenentwicklungsplanun g ist zu entnehmen, daß 
im Bereich Pries/Friedrichsort ei n erheblicher Bedarf an Klein
gärten besteht. 

Deshalb sind ca. B ha neue Kleingartenfläche i m Bereich Grüff
kamp, zwischen den Straßen Brauner Berg und Koppelberg, vorge
sehen. Außerdem sollen bereits kleingärtnerisch genutzte Flächen 
im Anschluß an die vorhandenen Kleingartenanlagen Grüffkamp I 
und 11, die bislang als Grünfläche für die Naherholung darge
stellt waren, als Kleingärten in den Flächennutzungsplan aufge
nommen werden. 

Die Ausweisung entspricht dem Kleingartenentwicklungsplan 
(Beschluß der Ratsver sa mmlung vom 0 5.06.197~, der in diesem 
Bereich Erwartungsflächen vorsieht so wie dem Landschaftsplan, 
der die Entwicklungsplanung be stä tigt . 

~~~~ehr: 

Im Flächennutzungsplan, Fassung 1970, ist parallel z ur Straße 
Brauner Berg eine zügige Ha uptv erkehrsverbindung z wi sc hen den 
Straßen An der Schanze und Palisadenweg enthalten. 

AUfgrund der topographischen Verhältni sse würde sich eine Straße 
in diesem Bereich nur mit großem Aufwand he rst ellen lassen. Zu
dem würden die geplanten Gewerbeflächen nördlich der Straße 
Brauner Berg durchschn itten, wob ei di e zusätzliche Erschließungs 
wirkung gering wäre. 

Der örtl ic he Hauptverkehrs zug als Zufahrt vom Stadtteil Pries / 
Friedrichsort zum Erholung sbereich Falckensteiner Strand una als 
südliche Zufahrt zum Kl ei ng artengelände Grüffkamp soll deshalb 
in die Trasse der Straß en Brauner Berg / Palisadenweg verlegt 
werden. 

In Vertretung 

Barteis 
Stadtbaurat 
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Zu Punkt )0 der Tagesordnung DIA 
Stadtplanungsamt 
Bauausschuß 

Kiel, den 

Drs~cksache 1-
Vorlage für die Sitzung des 
Bauausschusses am 07.11.1985/05.12.1985 /09.01.1986 
des Magistrats am 
der Ratsversammlung am 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 741 für das Baugebiet Kiel-Mitte, 
Knooper Weg, Jungfernstieg, Körnerstraße, Damperhof
straße und Aufhebung des gebietsgleichen Bebauungs
planes Nr. 130 (Entwurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaura t Barteis 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Mitte, Knooper Weg, Jungfern
stieg, Körnerstraße, Damperhofstraße, wi(d der Bebauungs
plan Nr. 741 entsprechend dem in der Sitzung aushängen
den Plan als Entwurf beschlossen. 

Gleichzeitig wir d der gebietsgleiche Bebauungsplan 
Nr. 130 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

~9.!:.ündung: 

Die Ratsversammlung hat am 17.05.1984 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 741 beschlossen. 

Der seit 1957 rechtsverbindliche, gemäß § 173 Abs. 3 BBauG 
als Bebauungsplan Nr . 130 übergeleitete Durchführungsplan 
nach dem Schleswiq-Hol steinisc hen Aufbaugesetz der durc~ 
den Bebauung sp lan Nr . 741 ersetzt werden soll, sieht in 
sei n e r urs p r (j n 9 1 ich e n K 0 n z e p t ion W 0 h n nut z u n gin der 5 t r a ß e n -
randb p.ba uung und gewerbliche Nutzung im Blockinneren vor. 

Die Genehmigung des übergeleiteten Bebauungsplanes Nr. 130 
durch den Minister für Arbeit, So zia les und Vertriebenen des 
Landes Schleswig-Holstein erfolgte aber unter der Maßgabe, 
die gewerbliche Nutzung im Blockinnenbereich auszukreuzen und 
die Rechtmäßigkeit der eingeschossigen Gebäude auf ihren Be
standsschutz einzugrenzen. Unter diesen Umständen muß der über
geleitete Bebauungsplan nach heutigen Maßstäben als rechtsun
sicher bezeichnet werden, weil zweifelsfreie Aussagen über die 
Verwendungsmöglichkeit des Blockinnenbereiches fehlen. 
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Mi t der Ne ufassung de s Bebauungsplanes soll insbesondere 
die Nutzung im ßlockinn e nb ereich geregelt werden. Außerdem 
si nd d r inge nd ben d t igte Stellplätze nachz uw e isen. 

Die Bürg er wu r den früh zeitig gem äß § 2 a Abs. 2 BBauG a m 
B8uleitplanverfahren wä h re nd der öffentlichen Darlegung in 
de r Zeit vom 25.10.1984 bis U7.11.1984 beteili gt. Die An
hdrung fand während der Sitz un g des Ort sbeirates Schreven
teich/Hasse ldiek s damm am 08.01.1985 statt. 

Es wurden Meinungen ge gen die verrin gerte baul iche Nutzung 
im Blo c k in nere n, die Erw ei t e rung des vorhand en en Kinder
spielpla tles und ge g en die geplanten Stellplätz e vorgebracht. 
Die Erwe i t~rung des vo r h a nden e n Kind erspielplatzes ist von 
der Bauverwalt un g entgeyen der Forderung de s Jugendamt e s 
n ic ht weit e rverf n Jgt worden. I n der st~dtebaulich en Begründung 
u n t e r 1. 4 - A b IIJ ä gun 9 - w j r d auf die ei n z e I n vor 9 e t rag e n e n M e i _ 
n LJ n gen und K 0 n f 1 i k t e "Clh e.r p i n Cj e 9 a n gen . 

Der Ortsbeiro t hnt den Entwurf des ßeb au ungsplanes Nr. 741 
ab gel e hn t. Währen d d e r Sit zu ng des Ortsbeirates am 05.02.1985 
wa ren ein Antrag auf Ein s tellung des Planverfahrens und auf 
Zustimmung mit mehreren Änderungswünschen ( Tiefgarage, Park
deck als Spi e lpl a tzflüch e , weiter e Planungsalter nativen) gestellt 
worde n . Bei de .I\nträge wurden bei Sti mm engleichheit abgelehnt. 
Auc h der vo n der Bauverw Rl t ung vorgelegte Entwurf zum Bebauungs
plan Nr. 741 wurd e bei St immenglei chheit abge lehnt. 

Die l räger öffentlicher Belang e wur den gem äß § 2 Abs. 5 BBauG 
am Bauleitplanverfahren beteiligt. 

Weite re Ei nzelheiten ergeben s ich aus den in der Sitzung aus
I häng en den Plänen und der dies e r Vorlage beigefügten städtebau_ 

lichen Begrü ndung. 

Bar t el s 
Stadt baurat 

Die Vorlage wurde zuletzt in der Sitzung des BauausschuRses am 
05.12.1985 nach Diskussion zurlickgestellt. ~ h 

Das "Protokoll vom 05.12.1 985 wird zu dies em Beratungspunkt ' fOlgt erganzt: Wle 

Von der CDU-Ratsherrenfraktion wurde ein neuer Plan vorgelegt, 
der vor der Beschlußfassung noch geprlift werden muß. 

In seiner Sitzung am 09. Januar wird der Bauaussc huß erneut 
liber die Vorlage beraten. Der Berichterstatter wird das Ergebnis mündlich mitteilen. 

Stadtrat 



Stadtrat I P sen beantragt namens der SPD-Ratsfraktion Vertagung. 

Damit wird der Antrag von 1/3 der Mitglieder unterstützt, so daß di e 
Vorlage vertagt ist. 

Stadtrat Die k e I man n erklärt nach Punkt 13), daß die CDU
Ratsherrenfraktion diesen Bebauungsplan nicht weiterverfolgen wird, 
damit nicht der Eindruck entsteht, daß es sich um einen CDU-Plan 
handelt. 



I Der Magistrat 
, Stadtplanu ngsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR. 741 

r-----< 

(ENTWURF) 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Baugebiet: Kiel - Mitte: Knoop~r Weg' Jungfernstieg . Körnerstraße . 
Dam perhofstraße . 

. , 
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1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Anlaß der Aufstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 741 soll die planerischen Voraus
setzungen für eine funktionsgerechte Bodennutzung und 
bauliche Ordnung in seinem Geltungsbereich schaffen. 

Dieser Geltungsbereich erfaßt ein Baugebiet zwischen 
Knooper Weg und Körnerstraße. Gemäß der Gebietseinteilung 
der Kieler Ortsteile und der Zuständigkeit der Ortsbei
räte ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 741 
dem Ortsteil Kiel-Mitte und überwiegend dem Ortsbeirat 
SChreventeich/Hasseldieksdamm zugeordnet. 

Folgende Situationen geben Anlaß, die bestehenden Planungs
grundlagen zu überarbeiten und für das Plangebiet eine ver
änderte Konzeption zu entwickeln: 

Problem 1 
Der für das Baugebiet geltende Bebauungsplan Nr. 130 weist 
Festsetzungsmängel auf und ermöglicht keine Beurteilung 
von Nutzungen im Blockinnenbereich. 

Z i eil 
Beseitigung von Festsetzungsmängeln des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 130 zur sicheren Beurteilung von Nutzun
gen im Blockinnenbereich. 

Problem 2 
Im gesamten Stadtteil besteht durch enge Grundstückszu
schnitte und hohe Wohn- sowie Arbeitsdichte ein Defizit an 
Stellplätzen. Dies äußert sich durch Parken auf Gehwegen 
und anderen dafür nicht erwünschten Standorten. 

Z i e I 2 
Teilnutzung des Blockinnenbereichs zur Bewältigung von 
Stel~platzdefiziten. 

Problem 3 
Dem Stadtplanungsamt liegen kleinere Bauwünsche einzelner 
Eigentümer vor; die Realisierung ist auf der Gr undlage des 
alten Bebauungsplanes Nr. 130 nicht mögliCh. 

Z i e I 3 
Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die 
Realisierung einzelner Bauwünsche in Abstimmung mit wei
teren Nutzungen. 

.\. 



- 2 -

Problem 4 
Die Bebauungsdichte im gesamten Baugebiet entspri cht nicht 
den derzeit maßgebJ ichen Dichtewerten und fUhrt punktuell 
zu Mißst änden (Versch attung. fehlende Frei fl ächen). 

Z ie I 4 
Planungsrechtliche Maßnahmen zum schrit t weisen Abbau der 
Bebauungsdichte (Bestandschutz). 

Ein ursprUngliches Ziel des Bebauungspla nes Nr. 741. die 
Erweiterung des bestehenden Spielplatzes Kö r nerstraße. 
wurd e unter Abwägungsaspekt en (Siehe Kapite l 1.4 der BegrUn
dung) nicht weiterverfolgt. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 741 sollen aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel ent
wickelt werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfor
dert die Aufhebung des seit 1956 rechtsverbindlichen Bebau
ungsp l anes Nr. 130. 

1. 2 Ge lt ungs bereich 

Der Ge lt ungs bereich des Bebauungsplanes Nr. 741 (1.654 ha) 
1st nach de r Notwendigke it der zu lösend en Probleme gewählt 
worde n. 

Die Si tuation des Plangebietes ist durch folgende Einrich
tungen geprägt: 

- 106 Woh ne inheiten; 

- kl ei nere Ei nrichtungen des Groß- und Einzelhandels; 

- Einric~tungen fOr Dienstleistungen und Versicherungen; 

- öffe ntlicher Spielplatz mit einer Bruttofläche von 
ca.600m l

• 

Das Pl ahgeblet wird vom Knooper Weg als Verkehrsstraße mit 
stadtteilUbergreifendem Charakter tangiert; weite~Straßen 
im Geltungsbereich haben Anliegerfunktionen. Dabei 1st zu 
berOcksichtigen, daß die verkehrstechnische~l Bedeutung des 
Knooper Weges nach Herstellung von MÜhlenwegtrasse und 
nördlicher Innenstadttangente abnehmen wird. 

. . . 
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1.3 Planinhalt 

Die Nutzung des Bebauungsplanes Nr. 741 setzt sich folgen
dermaßen zusammen: 

- Allgemeines Wohngebiet 

- Öffentliober Spielplatz 

- Gemeinschaftsfl~chen 
(Parkpalette) 
einschi. Zufahrt 

- Verkehrsflächen einschi. 
Straßenbegleitgrün und 
Versorgungseinrichtungen 

Gesamt: 

0 ,772 ha 

0,063 ha 

0,093 ha 

0 , 726 ha 

46 ,7 % 

3,8 % 

5 ,6 S 

43,9 % 

Der alte Bebauungsplan Nr . 130 setzt in seiner ursprüngli 
chen Fassung des Jahres 1956Wohnbauflächen ~ls Straßenrand
bebauung und gewerbliche Bauflächen im Blockinnen be reich 
fest. Die Genehmigung d ieses Bebauungsplanes durch de n 
Minister für Arbeit, Soziale s und Ver t r i eb e ne des Landes 
Schleswig-Holstein erfolgte mi t der Auflage, den Beb auungs
plan dem Aufbaupl an anzupas sen und die gewerblichen Fest
setzungen im Blockinnenbere i ch zu streichen. Bestehende 
Betriebe und Einr i chtungen im Blockinnenbereich sollten nach 
Vorstellungen der Gene hmigungsbehörde auf den Best andschutz 
reduziert werden. 

Aussagen über Aufgaben und Verwendungen des Blockinnenbe
reichs liegen damit nicht vor; eine Beurteilung von Vorhaben, 
die über den Bestand hinausgehen, ist heute nicht ~öglich. 

Der Bebauungsplan Nr. 741 setzt neue Inhalte, u. a. für den 
Blockinnenbereich, fest , die eine rechtssichere Beurteilung 
von Vorhaben ermö gl ic hen sollen. 

Der Kieler Jugendpl an (Spielb ez irksplan) beziffert den Be-
darf des Spielplatzb e zirks Exer z i e rpl atz / Körnerstr aße mit 
ca. 1.700 mZ Sp~elplatzfläche; dem st eht ein Be stand von 
626 m' gegenüber. Das Jugendamt fordert 1m Rahm e n de s Bau 
leitplan-Verfahrens eine Erweiterung des Spielplat ze s Kärner
straße um 440 - 600 mZ • Mit einer Gesamtgröße von ca. 1.200 m' 
hätte dieser Spielplatz dann die Dim e nsio n f Or eine wirt
schaftliche Unterhaltung. Der Bebauungsplan Nr. 741 schlägt die 
gewünschte Spielplatzerweiterung nicht vor, da unter Abwägungs
aspekten den Belangen der Gewerbetreibenden und des ruhenden 
Verkehrs höherwe r tig e Bedeutung beigemessen wird . (Ka pi tel 1.4). 

Die geplanten und vorhandenen Nutzungen im Baugebiet erfordern 
ca. 180 Stellplätze des privaten, ruhenden Verkehrs . 
Die Bebauungsdichte des Baugebietes macht eine vollständige 

. . . 

- 4 .. , -- ... - -. -- - - - . 1 
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Un terbri ngung des Stellplatzbe darfs nicht möglich. 
Untersuchungen der Bauverwaltung haben gezeigt, daß ca . 
60 Stellplätze im Baugebiet bedarfsgerech t eigenen Grund
stücken zugeordnet sind. Der Bebauungsplan Nr. 741 er
möglicht eine bed arfsgerechte Zuordn ung von 20 weit e ren 
Stellp lätzen auf eigen en Grunds tücke n. 

Das Defizit von 100 Stellplätzen betrifft insbes ondere die 
Grundstücke Damperhofstraße 5 und 13 sowie Jungfernstie g 4 
bis 12, 16 und 18 . Der Bebauungsplan schläg t eine teilwei se 
Problemlösu ng durch eine Parkpalette im Blockinnenbereich 
(28 Gemeinschaftsstellplätze) vor. Der Ste llplat zbedarf des 
Baugebietes ist damlt teilweise, Jedoc h keinesfal ls voll
ständig lös bar ( siehe Kapitel 1.4 der Begründung, Abwägung). 

Fes t setz un gen für zusätzliclle bauliche Maß nahmen 1m Bauge- ,: ~I 
biet durch den ßebauun gsplan Nr. 741 haben unt e rgeordnete ~ 
Bedeutung. Beabsichtig t ist eine Baulückens chli eßu ng auf 
dem Grundstück Damperhofs tra ße 11 (dies war bereits nach dem 
alten Bebauungsplan Nr. 130 mög lich) und die Erweiterung des 
Gebäudes Knooper Weg 43. Plane risch ist hier eine Baulücken
sChließung ebenfalls sinnvo ll, da somit de~. Blockinnenbereich 
vo m Verkehrslärm des Knooper Wege s entl ast~t wird. 

Di e HÖChstwerte der Bebauungsd ichte gemäß Ba uNVO werden 
fast auf jedem Grundstück überschr itten; das gilt insbesondere 
für die Ges choßfl ächen zahl . Dies ist planeri sch sinnvoll, 
we il einerseits de r bau lic he Bestand eine Vielzahl von Vorga
ben darstellt, anderersei ts am einheitliChen Straßenbild der 
3- bzw. 4- Geschossigkeit festgehalten werden sol l. 

Die Fest setzungen des Bebauungsp lanes Nr. 741 für den 
Knooper Weg orientieren s i ch an langfristigen Verkehrspla
nungen. Der dargestel lt e Ausbaustandard des Knooper Weges 
ist in seiner Endausbaustufe erst bei Fertigstel lung von 
Mühlenwe gtrasse und nördl ic he r Innenstadttangen te realisier- 6' ~ 
bar; dafür liegt ein Zeitplan nich t vor . 

Straßenschnitte für den geplanten Ausbau des Knooper We ges 
(Fahrspure n, öffentliche Parkplätze, Radwege - un d Fußwege
syste m) sind Anlage der städteba ulic hen Begründung. 

Der Bebauungsplan Nr. 741 setzt ca. 46 bis 48 öffentliche 
Parkpl ätze fest. Eine Bedarfsdeckung (60 Parkplätze) kann 
damit nicht erfolgen, da das Poten tial ausgeschöpft wird 
und zusätzliche Flächen nicht verfügba r sind. 

Für d i e Straßen mi~ reinen Anliege r funk tionen (Jungfernstleg, 
Da mperhofstraße, Korner s t ra ße) wird im Bebauungsplan auf die 
Möglichkeit hingewiesen, verkehr s be ruhigte Maßnahmen herzustel
len. Ober die damit . verbunden e Auf teilun g der öffentlichen 
Verkehrsflächen kann erst dann eine gesicherte Aussage erfolgen, 
wenn eine Gesamtuntersuch ung des Bereichs Goethestraße 
Arndtplatz, Eckernförder Straße, MÖl11n gstraße, Knoope~ Weg 
und le ssingplatz vorliegt . 
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Die in der Anlage darge stellte n Straßenschnitte (Jungfern
stieg/Oamperhofstraße entsprechen aus diesem Grund dem heu
tigen Erkenntnisstand . 

Für die Beurteilung des passiven Schallschutzes sieht die 
Bauleitplanung die Notwendigke it, das heutige Verkehrsaufko m
men zu berücksichtigen und die geringeren Prognosewerte zu 
vernachläss i gen. Bei einer Verkehrsbelastung des Knooper Weges 
von 1.550 Kfz. (tags) und 240 Kfz. (nachts) werden die am 
Knooper Weg gelegenen Aufenthaltsräume tags mit 68,4 dB (A) 
und nachts mit 60,2 dB (A) belastet. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 741 sehen vor, 
Aufenthaltsräume mi t Schallschutzfenstern der Klasse 3 
(VOI-Richtlinie 271 9) auszustatten. 

1.4 Abwägung 

Eine r Abwägung nach § 1 Abs. 7 des BBauG bedürfen zum derzei
tigen Planungs- und Erkenntnisstand 

a) geplante Spielplat zerweiterung 
(Belange der Jug endpflege); 

b) Behandlung besteh~nd er Gebäude und Vorhaben im Blockinnen 
bereich 
(teilweise Grenzb ebauung mit gewerblicher Nutzun g ); 

c) geplante Parkpal ette und deren Zufahrten; 
d) WOhngebäude Jun dferns t ieg 14; 
e) mögliChe Festsetz ung "Besondere Wohngeb iete" im Blockinnen-

bereich; 
f) Baulückenschließun g östlich Damperhofstraße 5; 
g) w.ögliche Ansiedlung eines SB-Marktes im Blockinn eren . 

Die Abwägung wird dabei beeinflußt durch d ie Werthaltung des 
Planendes, die Ergebnisse der vorgezogene n Bürgerbeteiligung 
(25.10.1984 - 07.11 .1984) und der Anhörung (08.01.1985) sowie 
durch die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be la nge. 

a) geplante Spielpla tzerweit er ung 
(Belange der Jugendpflege) 

Konfl ikt 

Auf der Grundlage des Kieler Jugendplanes fordert das J ugend
amt eine Erweiterung des Spielplatzes Körnerstr aße. 

Die ursprüngliche Forderung des Jugendamtes, eine Spielflächen
erweiterung um 600 qm, ist dabei im Ve rfahren zum Bebauungs
plan Nr. 741 als Kompromiß auf 440 qm reduziert worden. Dieses 
Vorhaben konkurriert mit den Belangen mehrerer gewerblicher 
Betriebe und bei umfang reic her Spielflächenerweiterung mit den 
Belangen des ruhenden Verkehrs. 

, 
'I 
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Abw äg ung 

Die Be lange dEr Jugendpf lege, den Spielpl~tz K ö rn~r s tr aße 
a uf ei ne Ges amt gr öße von 1.200 mZ zu erweItern , slnd , 
beurtei lt nach de m pädagog ischen Konzept und durch die 
Modalitäte n de r Sp i elfläch e nwartu ng, begrü ndbar. 

Das pä dagogisch e Konzept fordert dabei unterschiedli che 
Spie lgeräte, di e nac h Sicherheitsmerk malen in best i mm ten 
Mindest abst änd en gegliedert sind. Große, kompakte Spi el
platzanlag e n erl e ichtern u~d rati?nal~sieren de~ Pers onal
ein s atz für di e Wartung. DIese KriterIen haben In der 
Jugendpf l ege zu r Er kenntnis g~führ t, ?aß erst ein öf f e nt-
licher Sp iel p l a tz mit ei ner Mlnd estgroße von 1.000 mZ 

- 1.200 mZ 

sei ne eigene, i hm zugedachte Aufgabe erfüllen kan n. Di es 
kann dazu führen , daß ein Baublock Versorgungsa ufgabe n 
für eine Re i he zusätzlicher Baublöcke übernehme n mu ß. 

Diese Ar gumente kö nn en im vorl iegenden Fall des Beb a uu ngs
p lane s Nr. 74 1 ke ine Berück sichtigung finden , da die Bau 
leit planung ander e n Belangen den Vorzug einräumt. 

- Das f ür die Spie lflä c henerw eiterung vorgesehene Grundstü ck 
ist Bauland; de r Ankauf dieser Fläche ist· mi t nic ht une rheb
lichen Kost e n fü r die LandeSh auptstadt Kiel ver bunden. 

- Die Sp i elflächenerwe iterung setzt eine Verlager ung von 
dre i mitte l st än dischen Betrieben voraus, von de nen zwei 
Betrie be Versorg ungsaufgaben für die unmitte lbar umlie gen
den Ba ugebiete übe r neh men. 

- Di e Spie lflächenerw eiterung um 600 Qm mac ht d i e Herstel
lung von Gemeinschaf tsstellplätzen (Belänge des ruhend en 
Verke hr s) nicht meh r mög lich. 

- Die Spielflächenerweiter ung ist nur ge ge n den Wille n des 
Eigentümers, der an s äs sigen Gewerbetreibende n und deren 
Intere ssenvertrete r n mög lich. 

- Es bestehe n planerisch e Bedenken, Spielfläche n in derart 
lan gg ez ogener Form in den engen Blockinnenbereich hinein
zuzi e hen (Konflikt mi t Belangen der Wohnruhe) . 

- Be st ehende Gebäude s owie eine Baumgruppe bi lden derzeit 
ei ne n günstigen Abs ch luß zwischen Spiel pl atz und Block 
i nnenbereich. 

b ) Beh andlung bestehend er Ge bäude und Vorhaben im Blockinne n
be reic h 
(te il we ise Grenzbeb auun g mit gewerblicher Nutz ung) 

Konflikt 

Der Bebauung s plan Nr. 741 sieht vor, ein besteh e ~~e s Gebä ude 
i m Bl ock i nnenberei ch zu sichern und Grenzbebauungen au f die 
Be urtei l ungsmaßs tä be des Be standschutze s einzugrenz en. 
Di e Erw e iterun g des Gebäu des Knooper Weg 43 zu Laste n de s 
Blo c ki nnenbere ich es kann i n geringem Maße befürwortet 
werden . 
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Die Behandlung des Blocklnnenbereiches entspricht nicht 
der klassischen Theorie von Blockentkern~ngen der 60er 
und 70er Jahre. 

Abwägung 

Das Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Kiel ha t seit 
Ende der 70er Jahre das Verfahren für mehrere ßebauungs
pläne eröffnet, deren Ziele schrittweise Blockentkernungen 
zugunsten öffentlicher bzw. gemeinschaftlicher privater 
Belange beinhalteten . Das Verfahren dieser Bebauungspläne ~.;.I 
ist nach bestimmten Erkenntnisständen eingestellt worden, weil ~ 

- Blockentkernung in der Regel die Verlagerung funktions-
fähiger Betriebe (Mittelstand) voraussetzt; 

- Grundstücke des Block i nnenbereichs fast immer Bauland
qualität besitzen; 

- die im Blockinnenbereich ansässigen Betriebe in funktio
naler Verflechtung zum Baugebiet stehen; 

- die Stadt Kiel in erheblichem Maße zur Realisierung der 
Blockentkernung finanziell belastet wird. 

Aus städtebaulicher - Sicht ist im vorliegenden Fall des Bebau
ungsplanes Nr. 741 eine klassische Blockentkernung (zugunsten 
von Grün- und FreifläChen) zu befürworten. Die für andere 
Bebauungspläne geltenden Determinanten treffen jedoch auch hier 
zu. Das bedeutet, daß die Ziele des Bebauungsplanes Nr. 74 1 
nicht in einer Blocke nt kernung liegen können, sondern in einer 
Nutzung des Blockinnenbereichs, die zur Verbesserung der 
städtischen Gesamtsituation beiträgt. 

Effekte zugunsten des erweiterten Baugebietes werden vornehm
lich durch die Verbesserung der Situation des ruhenden Ver
kehrs erwartet (Parkpalette im Blockinnenbereich als Entlastung 
der Verkehrssituation in der Damperho fst raße/Jungfernstteg). 

Der Bebauungsplan Nr . 741 sichert im Blockinnenbereich ein Ge
bäud~, das in seiner Bausubstanz einen befriedigenden Zustand 
darstellt. Dieses Gebäude stellt keine Grenzbebauung dar; da
mit sind Störeffekte zu Lasten anderer Nutzungen gering. 

Diese Kriterien können für andere bauliche Anlagen im Blockin
nenbereich nicht gelten, da es sich überwiegend u~ Grenzbebau
ungen (teilweise 3-geschossig) handelt, die die Nachbargrund
s~ücke belasten und nach heutigen Maßstäben der Bebauung nicht 
Wieder genehmigungsfähig wären. 

.j 
'I 

I 
1 

Es ist beabsichtigt. die Rechtsgrundlage baulicher Anlagen der 
G~undstücke Knooper Weg 41, Jungfernstieg 8, 12, 14 und 18 so
Wie Damperhofstraße 5 und 11 auf den Bestandsschutz zu redu
zieren und damit für den langfristigen Wegfall dieser baulichen 
Anlagen Sorge zu tragen. 

I 
! 
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Der Bebau ungsplan Nr. 741 verpflichte t jedoc h weder die 
be troffe nen Eige ntüme r noch die Gemeinde, die Besei tigung 
der og. Gebäude mit Na chdruck zu vol l z i ehen. 

Bes ta ndsch utz umfaßt das Rech t . vorhan de ne Baulichkeiten 
so zu nutzen und zu unterhalten wie sie seinerzeit gebaut 
wor de n s ind. Geschüt zt wird neben dem bauliche n auch der 
wirtschaftli che Status . 

c) geplante Parkpalette und deren Zufahrten 

Konfli kt 

Nach Auf fas sung einiger Anwohner bewi rkt di e geplante Park
pa lette Stör~fe kt e zu Lasten der an sässigen Bevö lkerung, 
insbeson dere in den Abend-. Nacht- und Morgenstunden . 

De r Eigentümer der Grundstück e Damperhofstra ße 11 und Junge
f e rn sti eg 14 befürchtet dur ch die Zufahrten zur Parkpalette 
auf seinen Grundstücken ei ne Einschränkung seiner Nutzungen. 
Er r egt an , andere Zufahrtsmöglichkeiten fes tzulegen. 

Abw ägung 

Di e Un te rbrin gung des ruhenden Verkehrs ist ein generelles 
Prob l em i n der ges am ten nördlichen Innensta dt Kie ls. Unter
su chungen der Baul eitplan ung haben gezeigt . daß dieses Pro
blem nur zu be wäl tigen ist. wenn jeder einzelne Baublock 
se in en i ndividuellen Teilbe itrag zur Pro blemlösung liefert. 

Die Baule itpl anung ist bestrebt. mit den In halten des Bebau
ungsplanes Nr. 741 die Störeffekte der geplanten Parkpalette 
zu mini mieren (Höhenangaben . Pflanzbindung als Abschirmeffekt). 

Di e im Bebauu ngsplan vorges ehenen Zufahrten zur Parkpalette 
s in d nic ht verän derbar. Eine Baulücke und eine bestehence 
Durchf ahrt bilden die Möglichkeit, den Blockinnen bereich an
zu f ahren . Die planerische Festlegung anderer Zufahrten bein
halte t praktisc h den Verzicht auf die Parkpalette. 

Mögli cherweise kann nach Fertigstellung der Parkpalette auf 
eine Zufahrt verzichtet werden. Dies ist jedoch abhängig von 
de r Wechselb eziehung zwischen Wohnung und Stellplatz der Nutzer
gr up pen, die erst später beurteilt werden kann. 

d) Wohngebäude Jundfernstieg 14 

Konflikt 

Das WOhngebäude Jungfernstieg 14 ragt 4-gesch ossig in den 
Blockin nenbereich. Der EigentUmer bemängelt, daß die rückwär
tige Beba uung ledigliCh Bestandsschutz erhält, zumal funktionale 
Verflecht ungen mit dem Haup thaus gegeben sind. 

I \ , 
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Abwägung 

Das Grundstück Jungfernstieg 14 ist nach heutigen Maßstäben 
(nachbarsc hützender Charakter des Bauordnungsrechts), abge
sehe n von der Straßenrandbebauung, nicht meh r in der alten 
Form bebaubar, weil Abstandsflächen zu den seitlichen Nach
barn eingehalten werden müssen. Insofern gibt der Bebauungs
plan Nr. 741 eine Lösung vor, die die Bebauungsmöglichkeit 
auf dem Grundstück ausschöpft. 

e) mögl iche Festsetzung IIBesondere WOhngebieteil im Blockinnen
bereich 

Konflikt 

Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel regt an, das pla
nungsrechtlich zu sichernde Gebäude im Blockinnentereich zu
gunsten eines Betriebes mit der Nutzungsart des Besonderen 
Wohnen s (§ 4a der BauNVO) zu versehen. 

Abwägung 

Für die Festset zung Besonderer WOhngebiete i m Blockinnenbe
reich ist kein Anlaß' gegeben. Die bestehend en und geplanten 
Nutzungen im og. Geb äude werden nach den Kriterien de s Allge
meinen WOhngebiet s ausreichend gesichert. Besondere Eigenarten 
dies er Grundstücksnutzung im Verhältnis zu den umlieg ende n 
Grundstücken, die die Festsetzung des WB-G eb ietes rechtferti -
gen, sind nicht erkennbar. 

f} Baulückensch ließung östlich Damperhofstraße 5 

Konfl ikt 

Die Frage einer Baulü cken schließung östl ic h Damp Erhofstraße 5 
war bei der Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr. 741 umst ritt en. 

Abwägung 

Aus der Sicht der Stadtgestal tung ist eine Baulückens chlie ßung 
auf dem og. G run d s t ü c k s i n n v 0 I 1. Die s set z t j e d 0 c h vor aus, daß 
die Parkpalette als Bestandteil des Grundstücks Knooper Weg 45/47 
um eine Ebene reduzi ert werden muß (Ersatzlösung für 16 Stell
plätze) und das Stellplatzproblem durch zusätzliche Stellplatz
nachweise verschärft wird. Bei Abwägung die ser Belange wurde 
auf eine Baulückenschließung verzichtet. 

g) mögliche Ansiedlung eines SB-Marktes im Blockinneren 

Konflikt 

Ein Unternehmer der Lebensmittelbranche äußerte die Absicht, 
im Blockinnenbereich als Ersatz für diE bestehenden Gebäude 
einen SB-Markt (600 qm Verkaufsfläche) zu errichten. Dieses 
Vorhaben konkurriert mit den Belangen der im Blockinneren 
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ausgerichteten Wohnfunktion; versorgungstechnische Aspekte 
des Einze lhandels sprechen ebenfalls (jedoch erst in sekun
därer Bedeut ung) gegen dieses Vorhaben. 

Abw~unfL 

Ein SB-Markt in der vom Betreiber gewünschten Größe wird nicht 
zum Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 741. Die Reduz ierung des 
vorgefaßten Warensortiments auf Massengü ter läßt auf einen 
sch nellen Warenumschlag und somit auf eine ständige Verkehrs
flu ktua ti on im Blockinneren schließen. Dies ist. gemessen an 
der räumli chen Enge sowie der Wohndichte im Blockinnere n. 
nicht zu rechtferti gen. Zudem kann man davon ausgehe n, daß die 
Baugebiete beidseitig des Knooper Weges nördlich des Exerzier
platzes ausreichend mit Einzelhandelsbetrieben zur Deckung 
täglichen Bedarfs versorgt sind. 

2 So ns tige BegrUndungsin ha lte 

2 .1 Maß na hmen zur Sicherung der Pland urchführung 

2.2 

Im Bebauungspla n sind Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur 
gem~ß § 9a BBauG nicht vorg~sehen . 

Die Erarbeit ung von Vorstellungen über Grundsätz e sozialer Maß
nahme n und deren Realisierung durch einen Sozialpla n ist entbehr
lich. 

Soweit städte bauliche Gründe es erforderlich machen, behält sich 
die Stad t nach Erörte rung und Beratung mit den be troffenen Bür
gern Maßnah men zur Verwirklichung ihrer Planungsabs ichten nach 
den §§ 39b bis 39 h BBauG vor. 

Für Entschä digungsan sprüche sind die §§ 39 j bis 44 c BBauG anzu
wend en. 

Fal l s erford erlich. können zur Neuordnung des Grund und Bodens angewendet werden: 

die Umlegung ( § § 45 bis 79 88auG) 
die Grenzregelung (§§ 80 bis 84 88auG) 
die Ente ignung (§§ 85 bis 122 BBauG) 

Erschließungsbelt r~ge 

Beim Aus- oder Umbau vorhandener Erschließungsanlagen werden Beiträ
ge nach S 8 des Kom mu nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
(KAG) er ho ben. Die Landeshauptstad t Kiel beteiligt sich am beitrags
fähi gen Aufwa~d im Rahmen der jeweils gÜltigen Fass ung Ihrer 
Satzung Ober die Erhebung von Bei trägen fOr den Aus bau und Umbau 
von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen. 

, 
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2.3 Oberschlägige Kosten und Finanzierung 

Eine abschließende Zusammenstellung der für die Landes
hauptstadt Kiel durch den Bebauungsplan Nr. 741 entstehen
den Kosten ist z. Z. noch nicht möglich. 

Es ist jedoCh anzunehmen,'däß'der maßgebliche Kostenantell 
durch den standardgerechten Ausbau des Knooper Weges sowie 
durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung (Jungfernstieg, 
Oamperhofstraße, Körnerstraße) bestimmt wird. 

Den verkehrstechnischen Maßnahmen am Knooper Weg liegt 
dabei eine stadtteilübergreifende Betrachtung zugrunde. 

Barteis 
Stadtbaurat 

I 
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Stadtplanungsamt 
Bauausschuß 

Betreff: 

BeriChterstatter : 

Antr ag : 

Begründung: 

DiA 
Zu Punkt AA der Tagesordnung 

Kiel, den1 9, Dez, 1985 

Drucksache 8 
Bebauungsplan Nr. 761 für das Baugebie t 
Kiel -El msch enhagen Nord , zwischen Wiener 
Allee , den rückwärtigen Grenzen der Grund
stücke Tiroler Ring Nr. 317 bis Nr. 519 , 
nördlich der GrundstückeTiroler Ring 
Nr . 521 bis Nr. 623 (Entwurfsbeschluß ). 

Stadtbaurat Barteis 

Für das Baugebiet Kiel - Elmschenhagen Nord, 
z w i sc he n Wie n er Allee, den r ü c k w ä r ti gen 
Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring Nr. 317 
bis Nr. 519, nördlich der Grundstücke 
Tiroler Ring Nr. 521 bis Nr. 623 wird 
de r Bebauungsplan Nr. 761 entsprechend dem 
in der Sitzung aushängenden Plan a l s 
Entwurf beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zuge 
stimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsver
sammlung -

\ f Die Ratsversammlung hat am 19.03.1970 die Aufstellung und am 
17.05.1979 eine Ergänzung der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 356 beschlossen. Dies er Plan wird nun unter der Nr. 761 weiter
geführt. 

Der Bebauungsplan soll die planungsrechtl i chen Vorau ssetz ungen 
Zur Unterbringung der notwendig en Stellplätz e schaffen. Als 
wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der Siedlungs
struktur in dem o. a. Baug e bi et hat sich die Ordnung des 
ruhenden Verkehrs - insbe sondere aber das Ein fügen prlvater 
Stellplätze - herausgestellt. 

~~t dem Verkauf eines gro ßen Teiles von Reihenhäusern hat sic h 
le Stellplatzproblematik noch erheblich verschärft. Ein 

konsequenter Schutz der Vo rgärten und sonstigen Freiflächen 
1st nur gewährleistet, wenn der Stel lpl atzbedarf überwiegend 
Inn erhalb der öffentlich en Verkehrsflächen abgedeckt wird. 
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In dem künft i gen Bebauungsplan Nr . 761 sind entsprechende 
Aus weisungen aufgenommen worden. 

Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2QAbs. 2 Bundesbaugesetz 
am Bauleitplanverfahren während der Darlegung vom 21.10.1985 
b is 04.11.1 985 beteiligt. Es wurden zahlreiche Meinungen gege n 
die Planung geäußert. In der städtebaulichen Begründung wird 
hiera uf näher eing egangen. 

Die Anhörung fand während der Sitzung des Ortsbeirates Elmschenhage n 
Kro og am 28. 11 .1985 statt. 

Der Ortsbeirat ha t sich noch nicht abschließend zu der Planung 
geäuße rt. 

Die Träger öffen tli cher Belange wurden gemäß § 2 Abs. 5 Bundesbau- \ ~ 
gese tz um Stellungnahme gebeten. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Si tzung aus-
I hänge nd en Plan undderdie ser Vorlage beigefüg te n städtebaulichen 

Begründung. 

De r Bauausschul~ berät die Vo rlage in seine r Sitzung am 09 . 
Januar 1986 . Das Ergebnis wird mUndlieh mitge teilt. 

Bar tel s 
Stadtbau r at 

Der Beschluß des Bauausschusses vom 9. Januar 1986 wurde mit einer 
Zusammenstellung auf den Tisch gelegt. 

Stadtrat Hag eis t ein beantragt namens der F.D.P.-Fraktion Vertagung. 

Dieser Antrag wird von der CDU-Ratsherrenfraktion unterstützt. 

Damit wird die notwendige 1/3 Mehrheit für eine Vertagung erreicht. 

Die Vorlage ist vertagt. 
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BEGRÜNDUNG 
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ENTWURF 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Baugebiet:= Kiel- Elmschenhagen/Nord zwischen Wiener Allee, den rückwärtigen 
Grenzen der Grundstücke r riroler Ring 317-519, nördlich der 
Grur'\(~stü cke Tiroler Ring 521-623. Übersichtskarte M 1: 10000 

Begründungsinhait~ 
1. Ziel und Zweck der Planung 

U Anlaß der Aufstellung 

1.2 Geltungsbereich 

1.3 Planinhalt 
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1.3.3 Erschließung 

1.4 Abwägung 
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S ta d t P 1 a rl u n 9 sa m t 
61 . 21 S c hn / rk 

1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Anl aß der Planaufstellung 

Kiel, den 
App. 2481 

1m Jahre 1979 hat die Landeshauptstadt Kiel fUr die 
Gartenstadt Elmschenhagen-Nord eine Gest altungssatzung 
zur Erhaltung des Ortsbildes beschlos sen. 

Ende der dreißiger Jahre von eIner Baug ese lls c haf t erric ht et 
ist die Wo h n s .i e d 1 u rl gei n s p ä t e s Bei s pie 1 f Ure i ne n 
vorwi e gend irl den zwanziger Jahren entstarldenen Sied
lung s typ. Er zeichnet sich durch seine eill~leitljche 
E. r sc h e i rl u n 9 s f 0 r mau s , die auf ein erd ur e h 9 ä fI gig e rl 
S t a fI dar dis i e ru rl 9 s t ä d t e bau 1 ich er und are h j te k ton i sc her 
Strukturen b e ruht. 

Die a uf di ese Wei se erreichte Gestaltung reprä se lltiert 
den i fI jen erZ e i t vor he r r schendell k oll e k t i v e n Ba u w i 11 e rl , 
der letztlich dieserl Siedlungsölilageri ihren s t ädtebauliche n 
Rang verleiht. 

Korlkreter Ald a ß fUr die Gestaltullgssatzullg wa re il die 
als folg e d er Ellde 1978 VOll der lJ a ug ese ll sc h afl ei ng e 
leit e ten Privatisierung a uftr ete nd e n rleg c.tt iven Verän
deruIlgen der Gebäude fa ssa den. 

Sie vo ll zo gen sic h, wi e erwartet, beschleunigt dur c h 
die rörderuIIg von Mod e rni sier ung s maßnahm e n, be s onder s 
auf f ä 1 1 i gin ein e m 9 r ö ß e ren Sie d 1 u n 9 s t eil ö ~.; t 1 .i c h der 
Wi e rl e I' All e e . 

Die se E. n t wie k 1 u n ger sc 1I wer ted i e S ie h e r u I1 9 t ra d i t ion eI l e r 
Gest a ltung se lem e llt e bzw . ihr e b e hut sa me Umw a ndlull g n ach 
den V 0 I' gab end e r S atz u n ger h eb 1 i c h. Z um Te i 1 ha tt e rl die 
Ver ä n der u n 9 e fI beI' e j t se i n Aus maß cHI gen 0 nlfll e n, das die 
An we il dur 1 9 d e r Ge s t a lt u I I g S S a t z u n gin ihr e fl wes e n t 1 ich e rl 
res t cj e t L U 11 g e ll !J i:.i 11 Z 1 i c h LI u ~ ~ c hi u rJ • 

Um derlnoc ll die b es t e henden S törull ge n ue s S iedlurlg sbi Id es 
beg r e 11 zen u 11 d zum i rl des t d j e prä 9 e rl den E l e in e rl t ed e r s t ä d t e -
bau 1 1 ehe r I 5 L r u k t u r w i [' k u I 1 9 s V 0 1 1 ~) l' h U L z e f I l U k ö r 1 fI e f I, h at 
die Ilatsver sa rnmlung der La nd es huupt s tadt be sc hlo se n, di e 
städtebauliche Ordnung und Entwi c klung zU ll i:ic h s t d es Be-
I' e i c h e s 1 n n er h alb d er 0 g. Beg r e fl Z U n 9 dur c h d e rl Beb a u lHi 9 s -
plan NI'. 761 LU s ich e rn unu z u l e nken. 

Der Bebauung s pl a n so ll in s b eso nd e r e die planuntj srechl li c h e n 
Vor a u sse tzufltj e n fUr folgende Ziel e sc h affen : 

Erhallullq de s Ort s bddes durch fe !:i t sc hr e ibllfll) de r vor
h iJ lld e nell lJ ebauu n g so wie durch f es t setLu lI ge li vor h a rl de ll er 
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prägen der Gestaltungselemente. 

Ordnung des ruhenden Verkehrs dur ch Umgestalt ung öffentlicher 
Verk ehrs flächen ohne Beanspruchung von Vorgartenflächen. 

1. 2 Geltungsbereich 

Der Geltun gsbereich des Bebauungsplanes umfaßt das 
Gebiet zwischen Wiener Allee und den rückwärtigen Gren
zen der G run d s t ü c k e T i r 0 J: e r R i rl g 31 7 - 519, n ö r d 1 ich 
der G r u rl d s t ü c k e T ir oIe r R i n g 521 - 623. 

Hie rin sind Bereiche enthalten, die der Gestaltungs sa tzung 
unterl iegen und sich im Eigentum der Baugesellschaft be
finden. Da mit kann den i m Bebauungsplan zum Schutz der 
Vorgartenanlagen und anderer unb ebauter Flächen vorgesehe
nen Rege lungen auc h in diesen Siedlung stei len Geltung ver
s chafft wer de n . Die Bestimmungen ' der GestalturIgssatzung 
sind hierfür allein nicht ausre;ichend. 

We i tere Gründe, diese Bereiche einzubeziehen, sind die 
zwischen Wiener Allee und Salzburger Straße, nördlich 
Klagenfurter Weg beabsichtigten quartiersspezifischen 
Stellplatz ausweisungen. 

Das Plangebiet ist ausschließlich mit zweigeschossigerl 
Re 1 he rl ha u s z eil e n beb a u t. Sie e nt haI te n ins g e sam t ca. 
1000 Wo hne inheiten. 

Der Gartenstadtcharakter der Siedlung wird entscheidend 
durch die intensive Durchgrünung von Haus- und Vorgärten 
bestimmt. Letztere prägen in ihrer einheitlichen Gestal
tung , die durch Beschr änk ungen auf wenige Vegetationsele
me n te wie Hecken, Rasen und Bäume erreicht wurde, die 
ciffent li c hen Straßenräume. 

Sc h on verei nzelte Stö ru ngen dieses homogenen Er s chei
nungsbild es durch kleinteilige Par ze llie runCJ machen den 
Qualitäts verlust deutlich, den eine Zersplitterung der 
ursprünglic hen Gemeinschaftsanlage in eine Vielzahl 
lndi viduell gestalteter Vorgärt e n nach sich zieherl würde. 

Eine potentielle Gefährdung der schützenswerten Vorgarten
anlagen besteht darüber 'hinaus aufgrund des Stellplatz
ma ngels im Siedlungsgebiet. 

Seitdem durch die Neufassung der Landesbauordnung not
wendige. Stellplätze auch in Abstandsflächen angelegt 
werden können, wird von vielen Grundstückserwerberrl mit 
ausreich e nd tiefen Vorgärten geforde r t, ihnen eirlen 
ei genen Stellplatz innerhalb ihrer Vorgärten zu gestatterl. 
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1.3 Planlnhalt 

1.3.1 Bauliche und sonstige Nutzung 

a) Art der Nutzung 

b) 

1. 3.2 

Die bauliche Nutzung ist im Geltungsbereich des Be
bauungsplanes durch das vorhandene Wohnen vorgegeben. 
Mit Ausnahme eines kleinerer" als WA-Gebiet ausge
wiesenen Bereichs an der Wiener Allee ist das Plöfl
gebiet daher als reines Wohngebiet vorgesehen. 

für den ruhenden Verkehr sollen lediglich Grundstücksflächen 
beansprucht werden, die nach Lage und Zuordnung die Siedlungs
s t r u k ~ u r n ich t wes e n t I ich b e ein t r ä c h t i gen k ö n n e rl • 

Das größere Kontingent muß wie bisher innerhalb der 
öffentlichen Wohnstraßen untergebracht und durch den 
Umbau dieser Verkehrsflächen erheblich erhöht werden. 

Dafür eignet sich vor allem de'l Tiroler Ring. Seine 
Breite ist ausreichend, neben einem einseitig verlau
fenden fußweg beiderseits der fahrbahn park ende Per
sonenkröftfahrzeuge in Läng~üuft)tellung aufzunehmen. 

Als Maßnahme zur Verkehrsberuhigung ist beabsichtigt, 
in Abständen von 50 bis 80 m, die in etwa durch die 
Reihenhauszeilen vorgegeben sind, fahrbahnversätze an
zulegen. 

In der Summe sind die Maßnahmen dieses Modells geeignet, 
sowohl die Sicherheitsbelange aller Verkehrsteilnehmer 
zu verbessern, als auch die Anzahl der Parkplätze zu 
vergrößern. 

Darüber hinaus hat der Vergleich mit anderen, auf den 
Straßenraum begrenzte Umgestaltungskonzepte gezeigt, 
daß das beschriebene und als Anlage zum Bebauungsplan
entwurf dargestellte Modell die geringsten Umbaukosten 
verursacht. 

Bauweise und Maß der baulichen Nutzung 

Die Auswei~ung überbClubClrer Crundstücksflächen ist erltbehrlich, 
da üuer den UestClnd hinausgehende bCluliche Anlagen nicht 
vor(Jesehen sind. 
E.ventuelle lrweileru/lqsvorhöben sind au~schließlich nach 
§ 34 BBau C' zu beurteilen. 

E.ntscheidender Maßstab ist dabei die Verträglichkeit 
des Vorhabens mit der Eigenört der näheren Umgebung un
ter Berücksichtigung der charakt eris tischen Siedlungs
struktur. 

Gestaltungsünforderungen 

Die gestalterischen festsetzungen sind auf die Erhaltung 
des Ortsbildes gerichtet. 
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Sie betreffen insbesondere die Vorgartenanlagen~ den 
Gebäudebestand un d genehmigungsfähige Erweiterungs-
bauten. 

In dem im Plan gekennzeichneten Bereich gelten des 
weiter en die Fes t setzungen der Ortssatzung für die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen und unbebauter Flächen für 
die Gartenstadt Elmschenhagen-Nord unverändert weiter. 

Für den übrigen Gelt ung sbereich ist die Übernahme der 
Satzungsregelung zur Überdachung von Hauseingängen 
gemäß § 8 (6) der Satzung vorgesehen. 

Ein wei te rer Beitrag zur generellen Verbesserung des 
Siedlungsbildes, insbesondere aber zur Aufwertung des 
Straßenraumes Tiroler Ring, soll durch ergänzende 
Baumpflanzungen erreicht werden. 

Sie sollen darüber hinaus verkehrsberuhigende Maßnahmen 
optisch unterstützen. 

Erschließung 

Die Hausgrundstücke werden durch vorhandene öffentliche 
Verke h rsfl ächen, an denen private Zuwegungen anbinden, 
ers c hlos sen. 

Durch die vorgesehene Umgestaltung der Verkehrs flächen 
im Tir oler Ring, mit dem Ziel, zusätzliche Flächen für 
den ruhe nden Verkehr zu schaffen, werden die bisherigen . 
Erschlie ßungsfunktionen nicht aufgehoben bzw. eingeschränkt. 

Die Straßen im Plangebiet sollen wie bisher nur in einer 
Ri chtung befahrbar sein. 

1 . 4 Abwägu ng 

D~e Abwägung um faßt 

1 . Belange aus der Bürgerbeteiligung nach § 2 a (2) BBauG. 

2 . Äußerungen der Träger öffentlicher Belange nach 
§ 2 (5) BBauG. 

J. Planungsbeurteilung durch den Ortsbeirat. 

Zu 1. Belange aUB der Bürgerbeteiligung 

Im Mittelpunkt der während der Darlegung und Anhörung 
erörterten Plan ungsvorstell ungen standen folgende Inhalte 
des Bebauungsplanes Nr. 761: 

a) Die Umg est altung des Tiroler Ringes 

b) Der Wohnwert der Gartenstadt 
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c) Stellplatzausweisungen im Siedlungsbereich 
zwischen Wiener Allee und Salzburger Straße nördlich 
Klagenfurter Weg 

d) Erweiterungsmöglichkeiten des Gebäudebestandes 

Zu a) Umgestaltung des Tiroler Ringes 

Durch dieses Planungsziel, das vorrangig die Vorgarten
anlagen sichern soll, sahen sich vor allem Anwohner des 
Tiroler Ringes betroffen. 

Die vergleichsweise tiefen Hausvorgärten haben eine größere 
Zahl von Anliegern veranlaßt, Stellplätze innerhalb ihrer 
Vqrgärten zu fordern , Sowohl in zahlreichen schriftlichen 
a l s auch in mUndlich~n Darstell~ngen sprachen sie sich 
nschdrückliph gegen tias vorgesehene Umgestaltungskonzept 
des Tiroler Ringes a~s. 

Sie begründeten ihre Auffassung mit folgenden Argumenten: 

- Durch öffentliche Parkplätze bleiben Zuordnungs-
mängel zwischen PKW und Hausgrundstücken bestehen; 
es müssen nach wie vor weite Wege in Kauf genommen 
werden~ 

- Bedarfsorientierte Abstellmöglichkeiten können nicht 
geschaffen werden. 

- Finanzielle Auswirkungen führen durch die Kosten
pflichtigkeit der Anlieger zu unzumutbaren wirt
schaftlichen Belastungen, vor allem auch für Anlieger, 
die keinen Abstellplatz benötigen. 

- Vorgartenstellplätze sind kostengünstiger durch Eigen
leistung herzustellen. 

Auch die als Folge des konzentrierten Parkplatzangebotes 
im Tiroler Ring vorges~henen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
wurden von diesem Anliegerkreis kritisiert und abgelehnt. 
Ebenso negativ wurde die Beschränkung auf einen Gehweg 
vermerkt. 

Abwägung: Sollen Vorgärten im Bestand und in ihrer ge
stalterischen Qualität gesichert werden, besteht zur 
Erhöhung des Parkplatzangebotes durch den geplanten Um
bau im Tiroler Ring keine Alternative. 

Mehr Parkplätze auf ausgebauten Stand s puren, beiderseits 
der Fahrbahn, verbunden mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
(Versätze, Aufpfla~terungen) sind am ehesten geeignet, 
die heute bestehenden Unzulänglichkeiten, wie das Parken 
auf unbefestigtem Gehweg, Behinderungen von Fußgängern 
Bowie unangemessenes Fahrverhalten zu beheben. 
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Ei ne optimale Zuordnung von PKW-Platz und Hausgrund
st ück wird trotz zunehmender Parkplatzzahl nicht 
erre icht werden k~nnen. Verglichen mit anderen Bestands
gebie ten, speziell innenstadtnaher Wohngebiete,muß die 
nach der Planung erreichbare Zahl von insgesamt ca. 
90 0 Park- und Stellplätzen bei ca. 1000 Reihenwohn
häu sern, in etwa identisch mit vorha nde nen Haushaltungen, 
jedoch als äußerst günstig bewertet werden. 

Gegenwärti g hat der vom Geltungsbereich des Bebauungs
pl a nes e rf aGte Siedlungsteil einen Bestand von ca. 650 
Personenkraftwagen (nach mehrmaligen Zählungen während 
spä ter Abendstunden im November 1985). 

Verkehrsber uhjgende Anlag en in Straßenräumen haben 
s i ch als wirksame Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrs
sicherheit vielfach bewährt. Sie sind insbesondere im 
Interesse der Fußgänger zu fordern, da aus Kostengrü nden 
von einem Umbau des Tiroler Ringes mi t totaler Auf
hebung der Funktionstrennung abgesehen werden mußte. 

Au s denselbe n Gründen soll auch ein Gehweg in aus
reichender Breite erhalten werden. Beidseitig ange
ordnete, aber notwendigerweise schmalere We ge wären einer
seits kostenträchtiger, anderers eit s nur bedingt f unktions
fähi g. Ihre geringe Breite von nur 1,30 m läge erhebli ch 
un ter der Mindestnorm von 1,50 m. 

Um künfti ge Anliegerbelastungen in einem vertretbaren 
Rah men halten zu k~nnen, wurde das vorliegende Umge
st al tungs konzept entscheidend von Kostenüberlegunge n 
bestimmt . 

Wie bereit s angeführt, konnte daher das sonst in ver
gl eic hbaren Situationen bewährte Mischsystem mit gänz
licher Aufheb ung der Funktionstrennung nicht vorge
sehe n werden. 

Nach dem geplanten Modell würden sich gegenwärtig, 
entsprechend der vom Tiefbauamt vorgelegten Ermittlung, 
je Parkplatz im Tiroler Ring Kosten von ca . 2.500,-- DM 
ergeben. 

Obwohl unter dem Ansatz der Vorgartenerhaltung Kosten
ve rglei che mit Vorgartenstellplätzen müßig sind, darf 
nicht übersehen werden, daß auch individuell herzu
st ell ende PKW-Plätze kostenpflichtige Ausbaumaß
nahmen innerhalb der öffentlichen Straßen flächen aus
lösen, wi e z. B. Gehwegbefestigungen einschließlich 
Überfahrten. 

Das Umgestaltungsmodell ist auch hinsichtlich der Gleich
behandlung aller Anlieger zu würdigen. Nicht alle Vor
gärten eignen sich zur Aufn ahme von Stellplätzen. Ein 
in hohem Maße heterogen wirkendes Erschei nungsbild des 
Straßenraumes wäre die Folge. 
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Zu b) Wohnw ert der Siedlung 

Mehre re Bewohner stellten, vorwiege nd während der 
Plandarlegun g, den Wohnwert der Gartenstadtsiedlung als 
ihr entscheidendes Interesse heraus. Sie sprachen sich 
für die Erhaltung des Siedlungscharakters einschließlich 
der Grünanlagen aus. Des weiteren vertraten sie die 
Auffassung, daß die verfügbaren Reserven innerhalb 
der Straßen und der bereits vorhandenen Stellplatz
anlagen nicht dazu zwingen, Vorgärten für Stellplätze 
zu beanspruchen. Dabei wurde besonders auf die geringe 
Auslastung des Stellplatzes Linzer Weg/Ecke Klagen
furter Weg hingewiesen. 

Abwägung: Mit dem Ausbau des Tiroler Ri nges und der im 
gesellschaftseigenen Siedlungsteil ausgewiesenen Stell
plätze sind günstige Voraussetzungen für eine sinnvolle 
Verteilung der bereits verfügbaren Pl ätze gegeb en. 
Gegenwärtig w~rden die angesprochenen Stellplät ze trotz 
bestehender Zuweisungen, die während der Privatisierung 
vorgenommen wurden,wegen der für unzumutbar gehaltenen 
Entfernung nur zum Teil angenommen . 

Zu c) Stellplatzausweisungen im Bereich der Siedlungs

ge sellschaft frank KG ent~ng Salzburger Straße, 

Tiroler Ring und Klagenfurter Weg 

Die Siedlungsgesellschaft Frank unterstützt grundsätz
lich die Planungsziele. Sie regte jedoch an, die o~. 
Straßen ebenfalls nach dem Modell Tiroler Ring umzuge 
stalten . Sie erklärte sich bereit, die für die Aufweitung 
der schmalen Straßen erforderlichen Flächen an die 
Stadt abzutreten. 

Abwägung: Der Bebauungsplan sieht Stellplätze auf 
einigen gesellschaftseigenen Grundstücksflächen vor, 
deren Umnutzung städtebaulich unbedenklich i st . 

Eine dem Modell Tiroler Ring vergleichbare Regelung 
würde in den ~g. Straßen Umbaumaßnahm en größeren Um
fangs erfordern. Die daraus folgende AufweJtung des 
öffentlichen Straßenraumes müßte auf einzelne Abschnitte 
beschränkt werden, da Hausvorgärten in gleicher Weise 
wie entlang des Tiroler Ringes erhalten werden sollen. 

Darüber hinaus sprechen auch Kostengesichtspunkte für 
die vorgesehene Lösung. Sie verhindert zusätzliche Be
lastungen des be reits von anderweitig geplanten Um
bauten betroffenen Anliegerkreises. 

Die Anlage von Stellplätzen auf eigener Fläohe wird 
als angemessener Beitrag gewertet, die Probleme des 
ruhenden Verkehrs im Geltugnsbereich des Bebauungs-
planes zu lösen . 



- 8 -

Zu d ) Erweiterungsmöglichkeiten und Anbauten an vor

hand ene Gebäude 

Einige Bewohner des Plangebietes äußerten den Wunsch, 
die nach heutigen Maßstäben relat i v klein en Re ihen
hijuser jederz e it durch Anbauten erweitern zu können. 
Größe und Umfang der Anbauten sollte von den Wohnbe
dürfnissen bestimmt werden könne n. 

Abwägung: Nachd e m der privatisierte Siedlungsteil seine 
ursprüngliche gestalterische Ausprägung weitgehe nd ver
loren hat , muß ein Mindestmaß an Übereinstimmung mit 
d e m durch die Gestaltungssat zu ng gesicherten Siedlungs
bereich gewährleistet werden. 

Die s es Ziel ist mit den gewünschten Er wejterungs- und 
Ausbauvorhaben nicht zu vereinbaren. 

Der Bebauungsplan sieht daher auch keine entsprec henden 
Regelungen vor. Nach wie vor werden auf Er weiterung 
gerichtete Vorhaben im Rahm e n der Zulässigkeit nach 
§ 34 88auG zu beurteilen und zu entscheiden sein. 

Lediglich die nach der Landesbauordnung genehmig ungs
freien Änderungen in der äußeren Ges tal tung von Ge
bäuden s ind Gegenstand textlicher Festsetzun gen im 
8ebauungsplan . 

Fü r die von einigen Bürgern vermuteten Folgen , wie 
Wertminder ung und Beschränkung des Eigentums, bietet 
d e r Bebau ungsplan keine 8asis. 

Zu 2 . Ste llungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege 

Die Denkmalpflegebehörden begrüßen die vorgesehene 
Slch erung des 8aubestandes einschließlich gestalte
rische r Fes tsetzungen. für eventuelle Erweiterungen. 

Sie ha l te n allerdings die asymetrische Gestaltung 
des Stra ßenraumes vom Tiroler Ring für bedenklich 
und unvereinbar mit den übrigen, auf die Erhaltung 
der Siedl ungsstruktur gerichteten Planungsziele. 

Abwägung: Die Erhaltung der Vorgärten muß notwendiger
we ise zur Konzentration von Parkplätzen im Tiroler Ring 
führen. Dadurch ist auch das geplante Verkehrsbe
ruhigu ngssystem vorgegeben, das auf die Steigerung der 
Verkehrssicherung ausgerichtet ist. 

Unter Berücksichtigung der vom Landesamt für Denkmal
pflege geforderten symetrischen Gestaltung des Straßen
raumes könnten Maßnahmen wie Versätze und Aufpflasterungen 
nur eingeschränkt wirksam werden, da die geradlinige 
Verkehrs führung betont und nicht wie erforderlich ,fr 

unterbrochen wird. Darüb er hinaus besteht nicht auf~Gesam t
länge des Tiroler Ringes au sr eich en der Bewegungsraum 
für eine nbeidseitigen Gehweg von 1 ,30 m Breite. 
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Unter Berücksichtigung der vorhandenen und zu er
haltenden Heckenbegrenzung müßte die Breite in 
manchen Abschnitten unterschritten werden. Dagegen 
bleibt der geplante einseitig vorgesehene 2,00 m 
breite Gehweg trotz gelege n tlicher Unterschreitung 
dieses Maßes funktionsfäh i g. 

Bei allem Verständnis für die Forderungen des Landes
amtes für Denkmalpflege muß dem Erhalt der Vorgärten 
Priorität gegenüber der traditionellen straßengliederung 
eingeräumt werden. 

Zu 3. Planungsbeurteilung durch den Ortsbeirat 

Der Ortsbeirat hat im Rahmen der öffentlichen Anhörung 
am 28.11.1985 keinen Beschluß gefaßt. 

Die Planungsziele wurden unterschiedlich von den im 
Ortsbeirat vertretenen Fraktionen gewertet . 

Einvernehmen bestand hinsichtlich der Notwendigkeit, 
dje im Siedlungsgebiet bestehenden Probleme, ins
besondere die Regelung des ruhenden Verkehrs, bauleit
planerisch zu lösen .. 

Maßnahmen zur Sicherung der Plandurchführung 

Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infra
struktur gemäß § 9 a BBauG nicht vorgesehen. 

Die Erarbeitung von Vorstellungen über Grundsätze sozialer 
Maßnahmen und deren Realisierung durch einen Sozialplan 
ist entbehrlich. 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, 
behält sich die Stadt nach Erörterung und Beratung 
mit den betroffenen Bürgern Maßnahmen zur Verwirklichung 
ihrer Planungsabsichten nach den §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

Für Entschädigungsansprüche sind die §§ 39 j - 44 c BBauG 
anzuwenden. 

Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung ( §§ 45 bis 79 BBauG) 
die Grenzlegung (§§ 80 bis 84 BBauG) 
die Enteigung (§§ A5 bis 122 BBauG) 

Erschließungsbeiträge 

Beim Aus- oder Umbau vorhandener Erschließungsanlagen 
werden Beiträge nach § 8 des Kommunalabgabengeset zes 
des Landes Schle s wi g-Holstein (KAG) erhoben. Die Landes
hauptstadt Kiel beteiligt sich am beitrags fähigen Aufwand 
im Rahmen der jeweils gültigen Fassung ihrer Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen. 
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4 Kosten und Finanzierung 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen 
folgende überschlägig ermittelte Kosten; hier aus
schließlich im Tiroler Ring: 

Straßenumbaukosten 

Grüngestaltung in 
Straßenraum 

Gesamtkosten 

In Vertretung 

Bartels 
Stadtbaurat 

ca. 

ca . 

ca. 

450.000,-- DM 

110.000,-- DM 

56 0.000,-- DM 
=== === ==== === 
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Bebauungsplan Nr. 761 
Baugebiet : Kie/-E/mschenhagen/Nord, zwischen Wiener Allee, 

den rückwärtigen Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring 317-519 

närd/ich der Grundstücke Tiro/er Ring 521 ~ 623 

Stranenquerschnitt M 7;100 

Tirol er Ring 

t 

Schutz -
Fahrbahn Park 5 tr.ifM 5 tr. if.n 

1,0 1,85 3,50 1.85 0,5 
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ANLAGE ZUR BEGRÜNDUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 761 
-AUSZUG AUS DER GESTALTUHGSSATZUHG-

1: 

"8 
Passaden 

(1) nie Tür- und PensterBfrnungen werden als bestimmende 
Oliederungselemente der Fassade in den vorhandenen Maßen, 
die bei den Haustüren 0,9 m x 2,10 m und bei den Fenstern 
0,65 m (bzw. das 2- und 3tache) x 1.30 m betragen. ftst
gesetzt. . . 

Abweichend davon sind die rückwärtigen Fenster-/Tar
öffnungen entsprechend dem beilie~enden lotuster (Aus
tührung a, b oder c). das BestamJtei.l der Satzung ist. 
&uUssig. 

(2) Zur SiCherung der horizontalen Gliederung massen 
Sturz- und Brüstungshöhen der Fenster innerhalb der 
jeweiligen Gebäudefront in gleicher Hühe liegen. 

(}) Außenwände sind nur in rotem Ziegelmauerwe : zu
lInig. 

(') Zu erneuernde ' Fenster sind entsprechend den vor- · 
handenen Fenstern mit Sprossen oder nach beiliegenden 
Mustern (Ausführung a oder b), ~ie Bestandteil der 
Satzung sind. auszuführen, Grundsätzlich ist der Hodul 
YO~ 0,65 m x I.JO mals Einzelfenster sowie in der 
Reihung von 2 und 3 Einheiten zu verwenden, Fenster 
sind bündig mit den Fassaden einzubauen. 

(5) Der Olasausschnitt in der Hauseingangstür ist ent
sprech"nd dem unter :\bs. 1 u~ld 1& genannten Muster 
(Straßenansicht) aus~urühren. 

I 
(6) Uberdachungen der Hauseingänge sind nur nach an
liegend~m Muste~. das Bestandteil der Satzung ist, 
zUl1isslg, Davon ausgenommen sind die Häuser Tiroler 
Ring 311 bis ';J9 (ungerade Nummern ) und J76 bis 470 
(gerade Nummern) sowie alle Hausseiteneingänge, bei 
denen die Hauseingangsüberdachungen in ihrer Anordnung 
und ihren vorhandenen Abmessungen (Breite 1.52 m 
x Tiefe 0.29 m - bzw. 0.40 m - x Höhe 0.J6 m) aufzu
nehmen sind. 
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Zu Punkt AA 

STADTPLANUNG SAMT 

Zu Pun kt 11 der Tagesordnung 

Drucksache 8 

der Tagesol J.lung 

Kiel, den 15. JAN. 1986 

Ergänzung der Vorlage zum Entwur fsbes chluß des Bebauungsplanes Nr. 761 

Der Bauausschuß hat am 9.01.1986 den Bebauung splan Nr . 761 auf 
Anregung des Ortsbeirates Elmschenhagen mit folgenden Ma ßgaben 
als Entwurf beschJossen: 

- Der befestigte Fußweg im Tiroler Ring wird beibehalten . 

Die i m Tiroler Ring vorgesehenen Fahrbahnversätze entfallen . 

Die städtebauliche Begründung wird zur Offenlegung des Bebauungsplanes 
nach § 2 a (6) BBauG redaktionell überarbeitet. 

BarteIs 
Stadtbaurat 
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Bauausschuß 
Zu punktA2 der Tagesordnung. 

Stadtplanungsamt Kiel, den 2 9. Okt. 1985 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 755 für das Baugebiet Kiel-Gaarden
Süd, südlich Pappelweg, östlich Pestalozzistraße, 
beiderseits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant-Heim, 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 517 mit dem Geltungs
bereich Hasenholz, Krummbogen, Holunderbusch, Pappelweg 
(Aufstellungsbeschluß). 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Gaarden-Süd, südlich Pappelweg, 
östlich Pestalozzistraße, beiderseits Holunderbusch, 
nördlich Henri-Dunant-Heim, wird der Bebauungsplan Nr. 
755 aufgestellt. Das Gebiet ist in dem beigefügten 
übersichtsplan gekennzeichnet. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 517 mit dem Bau
gebiet Hasenholz, Krummbogen, Holunderbusch, Pappelweg 
aufgehoben. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

..§.egründung: 

Für einen Teil des Geltungsbereiches des künftigen Bebauungs
planes Nr. 755 ist 1970 der Bebauungsplan Nr. 517 aufgestellt 
Worden. Dieser Plan ist seit 1973 rechtsverbindlich . 

Die damalige Planung beinhaltete im wesentlichen eine Erneuerung 
d~r aus dem Jahre 1948 stammenden zweigeschossigen Bausubstanz, 
el~e bis zu viergeschossige Bebauung rückwärtiger Grundstücks
flachen sowie eine erhebliche Erweiterung der öffentlichen Ver
kehrs flächen für Straßen und Parkplätze. 

Verwirklicht wurde von dieser Planung nur die dreigeschossige 
Bebauung an der Straße Krummbogen und der Bau der Straße Hasen
holz. 

~ie heute vorherrschende Siedlungsstruktur mit ihrer im wesent
iChen abgeschlossenen Bebauung ist gekennzeichnet durch eine 
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ein- bis zweigeschossige, einheitlich wirkende Bebauung, 
durchzogen von Fußwegen und breiten Gartenflächen. Ziel 
des künftigen Bebauungsplanes Nr. 755 ist es, dieses Sied
lungsbild weitgehend zu erhalten und störende bauliche 
Einflüsse zu verhindern. 

Die noch ungenutzte Baufläche an der Straße Hasenholz 
sowie die lediglich mit Behelfsheimen bebaute Fläche am 
Pappelweg sollen nun mit Einfamilienhäusern bebaut werden. 

Zur Erschließung der Bauflächen am Pappelweg ist eine Stich
straße geplant. Hierdurch wird auch den Anliegern der Pesta-
10zzistraße auf ihren rückwärtigen Grundstücksflächen eine 
Bebauung mit Wohngebäuden ermöglicht. 

Die Straße Hasenholz soll wegen ihrer geringen Erschließungs
funktion auf die erforderliche Mindestbreite reduziert werden. 

Zur Durchführung der Planungsabsichten ist es erforderlich, 
den Bebauungsplan Nr. 517 aufzuheben. 

Die Bürger wurden frühzeitig gern. § 2 a Bundesbaugesetz am 
Bauleit planverfahren beteiligt. 

B ar tel s 
St a dt baurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag am 07.11.1985 zugestimmt. 

Ratsherr W und er beantragt namens der CDU-Ratsherrenfraktion 
Vertagung. 

Damit ist die notwendige 1/3 Mehrheit für eine Vertagung erreicht. 

Die Vorlage ist vertagt. 

> . 

( \ 



Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

.AUFSTELLUNG 
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Baugebiet Kiel - Gaarden-Süd, sÜdlich Pappelweg, östlich Pestalozzi
straße beiderseits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant
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Zu Punkt J1~ der Tagesordn~ 

Stadtplanungsamt 
Bauausschuß 

K i e 1, den 2 5. No v. 1985 

Drucksllche :3 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 764 für das Baug ebiet 
Kiel - Steenbek / Projensdorf, nordw es tl ic h der 
Industriebahn, nordöstl ic h der Proj ensdorfer 
Straße, südlich der Flurstücke 173 / 24, 20/47, 
24/15 der Gemarkung Proj e n s dorf, Flur 3 
(Aufstellungsbeschluß) 

Berichter statter : Stadtbaurat Bart e is 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel - Steenbek / Proj e n sdorf , 
nordwestlich de r Industri e b a hn, nordö s tli c h der 
Projen sdorfer Straße, s üdljch der Flurstücke 17 3 / 24, 
20/47, 24/1 5 der Gemarkung Proj e n s dorf, Flur 3 wi rd 
der Bebauung s plan Nr. 764 aufgestellt. 

Das Gebiet jst in dem beigefügten Üb e r s j c ht s plan 
gekennzeichnet. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ra tsv ersa mmlung -

~ründung: 

Der Geltungsbereich des künftigen Be bauung s plan es Nr. 764 
umfaßt das aus den "Wa lter- Werke n" h ervo rg egangene und nac h 
1945 in mehrer e Einzelbetriebe a ufg e tejlte Ge wer bege b ie t. 
Für diesen Bereich b e fjndet sjch berei ts dj e 100. Änderun g 
des Flächennutzungsplane s , Fassung 1970 im Ve rf a hr e n. 

Der Bebauungsplan Nr. 764 soll die planung s rechtlichen Vor a us
setzungen für die Erweiterung de s Ge we rbeg eb jet e s ow ie desse n 
verbindliche Abgr e n z un g z u den sc hüt ze n s wert e n Waldbeständen 
sChaffen. 

Die Bürger werden früh ze itig gemäß § 2 a Bunde s baug ese t z am 
Bauleitplanverfahr e n b e teiligt. 

Der Bauausschuß hat über die Vorlage in seiner Sitzung am 
05.12.1 985 beraten. Der Beschluß wird mündlich mitge teilt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

bi 0 eden 



Beschluß: Nach Antrag. 
---- Der Beschluß ergeht bei 2 Gegenstimmen. 
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Baugebiet: Kiel-Steenbek/Projensdorf. Nordwestlich der Industriebahn . nordöstlich 
der Projensdorfer Straße' südlich der Flurstücke 173/24,20/47,24/15 
der Gemarkung Projensdorf, Flur 3 Ubersichtskarte M 1: 10000 
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Zu punkt,(4der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt 
Bauausschuß 

Betreff: 

Berichterstatter: 

~nt rag: 

K i e I, den 1 9. 0 e 2. 1985 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 mit 
dem Baugebiet Kiel-Schilksee, Nordrand Fried
richsort, östlich der Straße nach Schilksee, 

2. Änderung des Bebauungsplane s Nr . 334 mit 
dem Baugebiet Kiel-Suchsdorf, Ec kernfö r de r 
Str., Bundesbahn, Kopperpahler Au , Viehd amm, 
Bebauungsplan Nr. 386, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 402 mit 
dem Baugebiet Kiel-Hasseldieksdamm, Gewerbege
biet Wittland, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 498 mi t 
dem Baugebiet Kiel-Gaarden Süd, be idseitig 
Stormarnstraße, Bundesbahnlinie, Ratzeburger 
Str. 
(Entwurfsbeschluß) 

Stadtbaurat Barteis 

Der Entwurf folgender Bebauungsplanänd e rungen 
wird entsprechend den in der Sitzung aushängen
den Plänen beschlossen: 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 mit dem 
Baugebiet Kiel-Schilksee, Nordrand Friedrichs
ort, östlich der Straße nach SChIlksee, 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 334 mit dem 
Baugebiet Kiel-Suchsdorf, Eckernförder Str., 
Bundesbahn, Kopperpahler Au, Viehdamm, 
Bebauungsplan Nr. 386, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 402 mIt 
dem Baugebiet Kiel-Hasseldieksdamm, Gewerbege
biet Wittland, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 498 mIt 
dem Baugebiet Kiel-Gaarden Süd. beIdseitIg 
Stormarnstraße, Bundesbahnlinie, Ratzeburger Str 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung 
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Begr ündu ng : 

Die Ra ts versamml ung hat am 21 . 03. 198 5 d ie Aufstellung zur 
Änd e r ung de r i m An trag aufg e führten Baul e i tpläne beschlosse n. 

In di e se n Bebauung splä nen si nd nach den Baunutzungsv e rordnungen 
in den Fass un gen vo n 196 5 und 1968 aufg r und der Ausweisungen 
und der Gru ndstü ck s verhä ltn isse gr oßfläCh i ge Einzelh ande l sbe
tri e be mög lich. 

ZIel de r Änd erungen i s t e s, d i e Ansiedlun g dieser Betriebe an 
Stando r t en , d ie aus bet r ieb l i cher Sicht al s günstig bezeichnet 
we r den könne n , s i ch s t ad t pl aner isc h und stad tw irtscha f tlich jedoch 
nac hteili g auswi r ken , zu ver hindern. 

Bei de n Pl anungsmaßnahm en ist darauf geachtet worden, daß die 
Ve r so rg un g de r Be völker ung mi t Waren des tä glichen Bedarfsnicht 
ge sc hmäl e rt wi r d . 

Di e i m Ant r ag au f ge f Ührt en Bebauungspläne sollen über eine text
lic he Fe stse t z un g dahingehend ve rändert we rden, daß für die Be
urt e i lu ng vo n Vorha be n die Baunut zungsverordnung von 1977 anzu
wen den is t. Dies e Vorg e henswe i se wü r de di e Ans i edlung gr oßfläChiger 
Ei nz el hand e lsb e t riebe ausschließ en. 

Dar übe r hi n aus wer den i n de n ' Pt C{./l [1 e b i e t e n Ein z e I h a n deI s be -
tr ie be zu r Deck ung des tägli chen Bedarfs über eine gesonderte 
t ext l i che Fe st set zung au sgeschlossen. Lediglich in der Änderung 
des Be bauu ngs pl ane s Nr. 323 we rden hiervon Ausnahmen zugelassen. 
Di e se Ausn ahme n s ind ebenfalls i m Textteil des Bebauungsplanes 
gere gelt. 

Di e Bü r ger wurd e n frühzeitig gemäß § 2a Abs. 2 Bundesbaugesetz 
am Baule it pla nve r fahren während der Darlegung vom 01.04.1985 
bis 15.0 4.1 985 bet eili gt . Es wurden einige Mei nung en gegen die 
Pl an ung ge äußer t . In der städtebaulichen Begründung wi rd hie r auf 
nä he r ein geg angen. 

Die Anhör ung zu den einzelnen Bauleitplänen wurde während de r 
Sitz ung e n de r Or t sbeiräte der einzelnen Stadt t eile durchgeführt. 

Die ang e sproche nen Ortsbeiräte haben der Änderung zugestimmt . 

Die Tr äger öffentlicher Belange wurden gemäß § 2 Abs. 5 Bundes
bauges e tz um Stellungnahme gebeten. 

Wei te r e Einze lh e iten erg e ben sich aus den in der Sitzung aus-
/ hängen den Pl äne n und de r dieser Vorlage beigefügten städtebau

l i ch en Begründung. 
Der Bauausschuß berät die Vorlage in seine r Sitzung am 09 . 
J anua r 1986 . Da s Er gebnis wi r d mündl ich mitget eilt . 

B a r t el s 
St adtb aura t 

Bei 



Bei der Beratung der Tagesordnung war von der F.D.P.-Fraktion Vertagung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323, Absatz 1 des Antrages , 
beantragt worden. 

Der Antrag wurde von der CDU-Ratsherrenfraktion unterstützt . 

Damit ist die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 vertagt. 

Beschluß über die anderen Absätze des Antrages: Nach Antrag. 
----- ---------- - Der Beschluß ergeht einstimmig . 
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BEGRÜNDUNG (BLATT 1) -ENTVVURF

BEBAUUNGSPLAN NR. 323 (1. ÄNDERUNG) 
Baugebiet: Kiel-Schilksee. Beiderseits Redderkoppel . nördlich Koppelberg . östlich 

Schilkseer Straße ' 
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. BEBAUUNGSPLAN NR.334 (2. ÄNDERUNG) 
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BEGRÜNDUNG (BLATT 2) ENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN NR. 402 (1. ÄNDERUNG) 
Baugebiet: Kiel-Hasseldieksdamm. Skandinaviendamm . östlich Claus-Sinjen-Straße . 

Gemeindegrenze Kronshagen . Bundesbahn (Wittland) 
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BEBAUUNGSPLAN NR. 498 (1. ÄNDERUNG) 
Baugebiet: Kiel-Gaarden Süd. Beiderseits Stormarnstraße . Bundesbahnlinie . 

Ratzeburger Straße 

, 
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1. Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Änderung en 

1.1 Begriffsbestimmungen 

Der Begriff Einzelhandel ist nicht städtebaurechtlich, 
sondern wirtschaftsrechtlich zu ver stehen. 
Demnach betreibt Einzelhandel, wer gewerb smäßig Waren an
schafft und sie unverändert oder nach im Einzelhandel 
üblicher Be- und Verarbeitung in einer oder mehreren 
offenen Verkaufsstellen zum Verkauf an jedermann anbietet. 
Das Kriterium liegt im Bezug dieser Betr iebsform zum En d
verbraucher. Einzelhandelsbetriebe sind Gewerbebetriebe, 
sofern es sich um selbständig ausgeübt e, auf Dauer ange
legte, auf Gewinnerzielung ausgericht ete Tätigkeiten han
delt. 

Die untere Grenze der Großflächigkeit eines Ein zelhandels
betriebes wird heute bel 1.000 m2 Verk aufsfläche gesehen; 
dies entspricht in der Regel einer Gesch oßfläche von 
1.500 m2

• Es ist anzunehmen, daß in naher Zukunft die un
tere Grenze der Großflächigkeit auf 700 bis 800 m2 s inken 
wird. 

Einzelhandel wird nach gängigen Rech tsbegriffen f ol ge nder 
maßen differenziert: 

Einzelhandel für Waren des täglichen Bedarf s ; 
Einzelhandel für Waren des periodi schen Bed arf s; 
Einzelhandel für Waren des aperiodisch en Bedarf s; 

Die Einstufung von Einzelhandelsartikeln in Waren gruppen 
richtet sich nach der Nachfragehäufi gkeit für einzelne 
Waren. Die Abgrenzung der Warengruppen ist fließend und 
ändert sich in Praxis und Rechtsprechung häufig. 

Als Waren des täglichen Bedarfs werden heute Nah rungs- und 
Genußmittel, Drogerieartikel, Getränke, teilweise Parfüm
artikel, Zeitschriften, Tabakwaren, Wä scheartikel, teil
weise Kleidung, Papier- und Schreibwaren eingestuft. 

1.2 Einzelhandelsbetriebe für Waren des täglich en Bedarfs 
(Standortstrategie, Problemsituation) 

Die Entwicklung auf dem Einzelhandel ssektor, insbesondere 
im Bereich der Waren zur Deckung des tägli chen Bedarfs, 
hat in den vergangenen Jahren teilwei se zu un erwünschten 
städtebaulichen und städtewirtschaftlichen Effekt en ge
führt. Diese Effekte hatten in Kiel üb er wiegend kleinräum 
liche Maßstäbe; Beispiele anderer deut scher Groß- und 
Mittelstädte verdeutlichen großräumlich neg ati ve Effekte, 
~enn Standortplanungen von Einzelhandel sunternehmen nicht 
In Koordination mit den Belangen der Siedlung sstruktur 
durchgeführt werden. 
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Die s e unerwünschten Effekte lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 

St andorte von Ei nzelhan delsb etriebe n ric hten sich 
häufi g nicht nach kommunalen Grundsätzen der städte
baulichen Aktivierung von Sta dtteilzentren. Vielmehr 
wählen Ein zel hand els betriebe, insbesondere Supermärkte 
und SB-Märkte, solche Standorte, die sich durch nied
r ig e Grundstückspreise, großzügige Parkplatzangebote, 
günstige Verkehr s verbindung en und billige Erschließungen 
auszeichnen. Das für vi ele Daseinsfunktionen notwendige 
zentrale Gefüg e ei ner Gemeinde (Stadt ze ntrum und Stadt
teilzentren) wird in ei nem maßgeblichen Ver sorgungsbe
reich empf indlich gestör t . 

Die Standortstrategie von Supermärkten und SB-Märkten 
bevor zug t mobil e Bevölkerungskrei se . Insbesondere für 
ält ere Menschen und nicht-mobile Bürger (z. B. sozial 
schlech te r gestellte Verbraucher, Mütter mit Kleinkin
dern) wird der Wohnwert unterversorgter Siedlungsgebiete 
herabgeset zt, da der Anteil fußläufig erreichbarer Ver
sorgungsein rich tungen abnimmt . 

Die Standortstrategie von Supermärkten und SB-Märkten 
orientiert sich nicht ausreichend am Kaufkraftaufkommen 
einer Gemeinde bzw. eines Stadtteils. Die Folge ist ein 
Verdrängungswettbewerb, der den örtlichen Einzelhandel 
im St adtkern bzw. in den Stadtteilzentren dezimiert 
(insbesondere z u Lasten der Bedienungsläden und kleine
ren SB-Märkten). Überschlägige Werte gehen davon aus, 
daß 1.000 m2 neugeschaffene Verkauf sf läche eines dezen
tral angesiedelten Einzelhandelsbetriebes 4 bis 6 klei
ne re Einzel hande lsb etriebe in zentraler Lage zur Aufgabe 
zw inge n kann . 

Die Entwicklung auf dem Einzelhandelssektor zugunsten 
von Supe rmärkten und SB-Märkten beeinflußt die Beschäf
tigtens truktur einer Gemeinde bzw. Region. Überschlägig 
vernichte t jeder neugeschaffene Arbeitsplatz in eine m 
Supermark t bzw. SB-Markt mit zeitlicher Ver zögerung 
2 bi s 3 Arbeitsplätze im traditionellen Einzelhandel. 
Da in Su permärkten bzw. SB-Märkten weitgehend auf Bera
tungs- und Service-Funktionen verzichtet wird, genügt 
neben wenigen Fachkräften angelerntes Personal, über 
das nur stundenweise verfügt wird. Ausbildungsplätze 
werde n in der Regel nicht angeboten, da kein Bedarf 
nach qualifiziertem Personal besteht. 

Di e dargestellten Tendenzen, die in Kiel in kleinräumigem 
Maß stab zu unerwünschten Effekten geführt haben, lassen 
sich mit den Mit teln der Bauleitplanung beeinflussen bzw. 
korrigieren. Dabei hat die Bauverwaltung eine Reihe von 
Leitlinien und Zielen formuliert: 

Die Ansi edlung von Supermär kten bzw. SB-Märkten mit 
Maßstäben der Großflächigkeit sollte im Stadtg eb iet auf 
Au s nahmen reduziert werden (Entscheidung im Einzelfal l, 
wenn Versorgungsdefizite erkennbar si nd). 
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Einzelhandelsexpansion sollte sich auf SB-Märkte mit 
überschaubarer Größe (unter der Großflächigk eit) re
duzieren; Standorte sollten dabei so gewählt we rd en, 
daß kleinräumige, wohnungsnahe Versorgungsb ereiche mit 
fußläufiger Erreichbarkeit für weniger mobile Bevölke
rungsschichten gesichert oder geschaffen werden. 

Die Ansiedlung von SB-Märkten sollte zu e in er Stärkung 
der bestehenden Stadtteilzentren bzw. des Stadtkerns 
führen. Dies bedeutet die Berücksichtigun g gewac hs ener 
und geplanter siedlungsstruktureller SChwerpunkte bei 
der Standortbestimmung des Einzelhand e ls . 

Bedienungsläden sollten, soweit es mit den Mitteln der 
Bauleitplanung durchführbar ist, gesich ert wer den. 

, ~ 1.3 Zulässigkeit von Verbrauchermärkten und SB-Wa re nh äusern 

Auf der Beurteilung sgr undlage der Land esba uordnung vom 
01.08.1950 sind großflächige Ein ze lhand elsbetriebe in Be
bauungsplänen mit Geschäftsgebieten (D-G ebiet e) und Gewer
begebieten (E-Gebiete) zulässig. 

Auf der Beurteilungsgrundlage der BauNVO vom 26.06.1962 und 
der BauNVO vom 26.11.1968 sind großflächig e Ei nze lh and e l s
betriebe in Bebauungsplänen mit Mi schgebieten (bedi ngt), 
Kern-, Gewerbe- und Indu str iegebi eten zulä ss ig. 

In diesen älteren Bebauungsplän en ist ein großfläc h iger 
Einzelhandelsbetri eb (Verbrauch ermarkt) im Ein zel fall nur 
dann unzulässig, wenn er nach Umfang oder Zwec kbes timmung 
der Eigenart des konkreten Gewerbe- oder Indu striegeb i ete s 
widerspricht (§ 15 BauNVO). 

Die BauNVO vom 15.09.1977 grenzt di e Zul ässigkeit groß
flächiger Einzelhandelsbetriebe auf Kern - und Sondergebiete 
ein. 

In einem Baugebiet ohne Bebauung splan ist es maßge bend , ob 
ein geplanter Verbr auchermarkt sic h in die nähere Umg ebu ng 
einfügt. Soweit di ese ei ndeuti g den Charakt er eines rei ne n 
Gewerbe- oder Industriegebietes t r ägt, ste ht § 11 Abs. 3 
der BauNVO der Zuläs si gk e it des Vorhab ens e ntgegen. 

Bei der Beurteilung von Zulässi gke it en großflächiger Ein zel
handelsbetriebe wird deutlich, daß un er wün schte Effekte 
im Sinne der Problemdarstellung überwieg end durch so lch e 
Baugebiete zu erwarten sind, deren Vorh abe n durch Bebauungs
pläne mit Rechtskraft vor 1977 (Gewerbe-, Indu strie - und 
Kerngebieten) geregelt werden. 

~n diesen Baugebieten sind großfläch ige Einze l hand e lbetriebe 
ln beliebiger Größe z ulässig. 
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1.4 Anlaß der Bebauungsplan-Änderungen 

Das Stadtpla nung samt hat im Jah re 1984 eine Analyse sämt
lich er Beba uungspläne der Stadt mi t Rechtsk raft vor 1977 
unte r Beantwortung der Frag e durchgeführt, ob die Ansied
lu ng großflächiger Ein zelh andelsbe tr i e be unter rechtlichen 
und tats ächlichen Aspekten möglich ist. 

Als Ergebnis wurde in einer Geschäftlichen Mitteilung dem 
Bauausschuß am 04.10 .1984 vorgeschlagen, mehrere rechtsver
bindliche Beba uun gspläne mit de m Hintergr und einer Eing ren
zun g der Einzelhandelstätigkeiten zu ändern. 

Fü r den Stad tbereich des Westuf e rs handel t es sich dabei 
um die Bebauungspläne Nr . 323 (Gewerbege biet Redderkoppel), 
Nr . 334 (G ewerbe gebiet Siemenswall ), Nr. 402 (Gewerbege
biet Wittland ) un d Nr. 498 (Gewerbegebie t Stormarnstraße ). 

Dies e Bebauungspläne verfügen, beurteilt an der Problem
darsteilun g, über gleiche bzw. ähnliche Merkmale: 

Die Ansi ed lung großflächiger Einzel handelsbetriebe ist 
rechtmäß ig ; 

die Baugeb ie t e beinhalten tei lw eise Grundstückgrößen, 
die die Erstellung ei nes großflächige n Einzelhandelsbe
triebes einschi. Folgeeinrichtungen ohne Einbeziehung 
ben achbarter Gr undstücke ermöglichen; 

die Geltungsbereiche zeichnen sich durch hohe Lagegunst 
für großflächige Einzelhandelsbetriebe aus; 

der Verwaltung sind beabsi Chtigte Veränder un gen (z. B. 
Betriebsstillegungen oder Verlagerungsa bsichten) bekannt; 

d ie Errichtu ng eine s großflächigen Einzelha ndelsbetrie
be s würde kommunalen Grundsätzen zur Funktionserhaltung 
des Sta dtkerns bzw. der Stadtteilzentren wide rsp rechen. 

1.5 Planerisc he Vorgeh ensweise 

Vo r dem Hintergrund der dargestellt en Problemsituation sol
len zur Vermeidung stadtwirtschaftlicher und städtebau licher 
FehlentWicklungen die Bebauungspläne Nr. 323, Nr. 334, 
Nr. 402 und Nr. 498 geändert werden. 

Die Änderungen begren ze n die Einzelhandelstätigkeit in die
sen Baugebieten (Verkauf von War en an Endverbraucher) nach 
Verkaufsflächen und Warensort imenten . 

Grundlage der Bebauungsplan-Änderungen bi ldet die BauNVO 
§ 1 Abs. 5 (An schluß allgemein zuläs siger Nutzungsarten 
bei Wahr ung der a llg emeinen Zweckb est immung des Baugebietes) 
bzw. § 1 Abs. 9 der BauNVO (Anschluß bei Rechtfertigung 
durch besondere städtebauliche Grün de ). 
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Die Begrenzung der Einzelhandelstätigkeit durch Bebauungs
plan-Änderungen wird mit folgenden planerischen Maßnahmen 
ermöglicht: 

Textliche Änderung der Bebauungspläne mit dem Inhalt, 
für die Beurteilung von Vorhaben die BauNVO in der 
Fassung vom 15.09.1977 anzuwenden. Diese Maßn ahme ge
währleistet eine Gleichstellung der alten Gew er be
und Industriegebiete mit vergleichbaren Baug ebieten 
jüngeren Datums. Diese textliche Änderung mach t eine 
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe (täg
licher, periodischer und aperiodischer Bedarf) nicht 
mehr möglich, da derartige Vorhaben die Rech tsgr und
lage der BauNVO § 11 Abs. 3 voraussetzen. 

Textliche Änderung der Bebauungsplän e mit dem Inhalt, 
Einzelhandelsbetriebe für Waren zur Dec kung des täg
lichen Bedarfs auszuschließen. Von diese r Regel ung 
werden Einzelhandelsbetriebe für Waren zur Deckung des 
periodischen und aperiodischen Beda rfs, sofern die 
Verkaufsflächen unterhalb der Großflä chigkeit liegen, 
nicht beeinflußt. 

2. Erläuterung der Einzelpl äne 

2.1 Bebauungsplan Nr. 323 (1. Änderung) 

Der Geltungsbereich erfaßt ein großflächig es Gewerbearea l 
zwischen den Stadtteilen Kiel-Schilksee und Kiel-Prie s . 
Gemäß der Gebietseinteilung und der Zu stä ndi gkeit der Orts
beiräte ist der Geltungsbereich des Bebauung sp l anes Nr . 323 
dem Stadtteil Kiel-Schilksee zugeordnet. 

Das Baugebiet bildet allerdings einen op tischen und 
funktionalen Zusammenhang mit dem Stadtteil Pries/Fried
richsort. Stadtwirtschaftliche und s tädteb auliche Fehlent
wicklungen werden in erster Linie zu Last en d ieses Stadt
teiles befürchtet. 

Bisherige Beurteilungsgrundlage von Vorh abe n gemäß Beba uungs
plan Nr. 323 ist die BauNVO in der Fa ss un g des Jahres 1962. 

Die Eingrenzung der Einzelhandelstätigkeit in diesem Bau
gebiet ist notwendig, weil die Funktion sfähigkeit der ge
planten Fußgängerzone Friedrichsort sowie die bestehende 
Einzelhandelsstruktur in den Stadtteilen Schilksee und 
Pries/Friedrichsort gesichert werden sollen. 

Die kleinteiligen Grundstücks zuschnitte im Gewerbeareal 
Redderkoppel sowie die erkennbaren häufig en Eige ntüm er 
wechsel machen es sinnvoll, von der Standard festsetzu ng 
(keine Großflächigkeit im Einzelhandel, kein Verkauf von 
Waren des täglichen Bedarfs) abzuweich en und einen fü r 
Grundstücksverwertung günstigeren Komprorniß (V erkaufsste l
len mit Flächenbegrenzung) anzubieten. 
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Sp ezi fi sche Festse t zun ge n sind fü r e in großflächiges 
Möbelhaus s ow i e für e in en Baumarkt erfo rderlich, da beide 
Branche n nach der st atisti sc hen Gli ede rung der Wi rtschafts
zwe ig e dem Einzelhand e l z ugeord net werden (siehe Kapitel 3; 
Abwä gung). 

2 . 2 Be bau ungsplan Nr. 334 (2. Än derung) 

Der Geltungsbereich erfaßt ein großflächiges Gewerbeareal 
i m Kreu z ungsbereich Eckernförder Straße/Steenbeker Weg. 
Gemä ß der Gebietseinteilung und der Zuständ ig keit der Orts
be ir äte ist der Geltungsbereich des Bebauungspla nes Nr. 334 
dem Sta dtteil Ki e l - Suchsdorf z uge ordnet. 

Bi s he r ige Be ur teilungsgrundlage von Vorhaben gemäß Be
bauung s plan Nr. 334 ist die BauNVO in der Fassung des 
Jahres 1968. 

Die Eingrenzung der Ein zelhandelstätigkeit in diesem Bauge
bie t i st notwendig, da de r verkehrsgünstig gelegene Stand
or t Vor t eile gegenüber dem bes tehend en Einzelhandel der 
Kieler Innenstadt sowie den St adtteil e n Suchsdorf und Wik 
aufzuw e i s en hat. 

Die Be l ange des bestehenden g r oßfl äch igen Einzelhandels 
bet rie bes auf dem Grund s tü ck Si emenswa ll 1 blei ben unbe
r ührt ; der Geltung s be r e i ch der 2 . Änd e rung des Bebauungs
pl anes Nr. 334 e rfaßt dies es Gr undstück nicht. 

2 .3 Bebau ungs plan Nr. 402 (1. Änderung) 

De r Gelt ungsbereich erfaßt ein großflächiges Gewerbeareal 
zwis c hen der Kieler Innenstadt und dem Stadtteil Kiel
Mette nh of. Gemäß der Gebietseinteilung und der Zuständig
ke i t der Ortsbeiräte ist der Geltungsbereich des Bebauungs
p lanes Nr . 402 dem Stadtteil Kiel-Schreventeich/Hassel 
d ieksd amm zugeordnet. 

Bis he rig e Beurteilu ng sgrundlage von Vorhaben gemäß Be
ba uung splan Nr. 402 ist die BauNVO in der Fassung des 
Jahres 1962. 

Die Eing r enz ung der Einzelhandelstätigkeit in diesem Bauge 
biet i s t notwendig, da mögliche Ansiedlungen die Funktions
f ähigk e it des Einzelhandels in der Kie ler Inn enstadt sowie 
im Stadtteil Kiel-Mettenhof empfindlich stören könnten. 

2.4 Bebauungsplan Nr. 498· (1. Änderung) 

Der Geltungsbe reich erfaßt ein kleineres Gewerbegebiet im 
Stadtteil Gaarden-Süd am Theod or-Heuss-Ring. Gemäß der Ge
bietseinteil un g und der Zuständigkeit der Ortsbeiräte ist 
der Geltungsbereich des Bebauung s pl ane s Nr. 49 8 de m Stadt
t e il Ki e l-Mi t te zugeordnet . 
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Bisherige Beurteilungsgrundlage von Vorhaben gemäß Be
bauungsplan Nr. 498 ist die BauNVO in der Fassung des 
Jahres 1968. 

Die Eingrenzung der Einzelhandelstätigkeit ist notwendig, 
da das Baugebiet aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage zu 
allen südlich gelegenen Stadtteilen Kiels Standortvorteile 
für Einzelhandel bietet. Insbesondere die Funktionsfähig
keit des Einzelhandels in den Stadtteilen Gaarden, südliche 
Innenstadt, Elmschenhagen, Hassee und Wellsee sollte ge
sChützt werden. 

3. Abwäg ung 

Einer Abwägung nach § 1 Abs. 7 des BBauG bedürfen zum der
zeitigen Planungs- und Erkenntnisstand: 

a) fehlender Vermögensausgleich zugunsten der Grundstücks
eigentümer; 

b) Unwirksamkeit der Planungsmaßnahmen bei Abw ander ung des 
Einzelhandels in das Kieler Umland; 

c) Fragwürdigkeit, Unternehmensentwicklung durch die Bau
leitplanung zu beeinflussen; 

d) Anliegerwünsche als Planungserfordernis; 

e) Behandlung eines Möbelhauses und eines Heimw er ker
marktes. 

Die Abwägung wird dabei beeinflußt durch die Werthaltun g 
des Planenden, die Ergebnisse der vorgezogenen Bürgerb e
teiligung, die einzelnen Anhörungen sowie durch die Stellung
nahmen der Träger öffentlicher Belange. 

a) Fehlender Vermögensausgleich zugunsten der Grundstücks
eigentümer 

Konflikt 

Mit der Eingrenzung der Einzelhandelstätigk eit i n den 
unter Kapitel 2 dargestellten Baugebieten wird den 
Grundstückseigentümern das Spektrum der Nutzungsart 
"Gewerbegebiet ll um die derzeit lukrative Bodennutzung 
des Einzelhandels eingeschränkt. Es stellt sich die 
Frage, ob Vermögensschutz durch Vermögensausgleich ge
währt wird. 

Abwägung 

Die planerische Maßnahme, Einzelhandelstätigkeiten teil
weise einzugrenzen, bewirkt durch Reduzierung des 
Nutzungsspektrums Vermögensnachteile zu Lasten der 
Grundstückseigentümer. 
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Diese Vermögen snachteile überwiegen voraussichtlich 
auch dann, wenn Einzelhand else ingrenzungen positive 
Effek te für das Baugebie t bewirken. Es ist jedoch von 
der Betr achtung des Ein zelfa ll es ab hängig, ob die 
Bodenwertminderung gemäß § 44 des BBauG Ilwesentlich" 
oder Ilu nw esentlichll eing es tuft wird. 

Ein Verm öge nssc hutz könnte nur bei einer umfassenden 
Bebau ung sp l an-Änderung gewährt werden. Das bedeutet, 
daß diese Än derung neben wertmindernden auch wertstei
gende Maßnahmen (z. B. Erhöhung der Geschoßflächenzahl) 
beinhalten müßt e. 

Es muß jedoch erwidert werden, daß für ei ne umfassende 
Änderung der Beba uun gspläne kein öffentl iche s Erforder
nis und keine Wünsche der Grundstücksei ge ntümer vorlie
gen . 

Entschädigungspflichtigkeit für die Stadt Kiel be ste ht 
gemäß § 44 Abs. 2 des BBauG nicht. 

b) Unwirksamkeit der Planungsmaßnahmen bei Abwanderung 
des Einzelh andels i n das Kieler Umland 

Kon f likt 

Die Einze lh andel sbeurteilung der Stadt Kiel könnte die 
Folge haben, daß ansiedlungswillige Betriebe (möglicher
weise mit Maßstäben der Großflächigkeit) ihren Standort 
in Ran dg emeinden s uchen und somit de r Einzelhandels
str uktur i m Stadtgebiet ebe nso Scha den zufügen. 

Abwäg ung 

Im Ra hm en der planerischen Maßnahm en, Einzelhandelstätig
kei ten teilwei se ein zugren ze n, bleibt dieser Aspekt un
befriedigend. Es gibt kein abgestimmtes Einzelhand e ls
konzept zwisc hen de r Stadt Kiel und sei nen Randgemeinden. 

Die Randgemeinden haben eigene Planungshoheiten; die 
Stadt Kiel wi rd an derartigen Planungen beteiligt und 
kann Bedenken ä ußern , die in den Randgemeinden zum Ge
genstand der Abwägung gemacht werden. 

Als Leitlinie mag gelten, daß mi t e in e r restriktiven 
Halt ung der Stadt Kiel auf eigenem Stadtgebiet die 
Cha ncen steigen, i n den Randg emeinden konkurrierende 
Vorhaben des Einzelhandels z u unterbinden. 

Zudem ist bei den Randgemeinden heute die Tendenz er
kennb ar, Einzelhandelstätigkeite n ähn lich zu behandeln, 
wie es bei der Stqdt Kiel der Fa ll ist. 

.. 
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c) Fragwürdigkeit, Unternehmensentwicklung durch die Bau
leitplanung zu beeinflussen 

Konflikt 

Aus der Sicht der Grundstückseigentümer einzelner Bau
gebiete wird kritisiert, daß die Maßnahm en der Bauleit
planung einen Eingriff in die Entscheidungen des Unter
nehmertums darstellen. 

Abwägung 

Für die Gemeinde liegt ein Planungserfordern is und in 
besonderen Fällen eine Planungspflicht vor, wenn städte
bauliche und sonstige Fehlentwicklungen erkennbar sind 
und diese Fehlentwicklungen zu irreparablen Schäden zu 
Lasten der Siedlungsstruktur führen können. Die ser Ab
wehranspruch der Gemeinde ist Bestandteil der Pl anungs
hoheit. 

Bei den planerisch zu beachtenden Belan gen ge mäß BB auG, 
§ 1 Ab s . 6, wird ausdrücklich keinem Belang Vorrang ge
genüber dem anderen eingeräumt. Das bedeut et , daß die 
Belange der Wirtschaft vor dem Hint ergrund der vorlie
genden Problemsituation keine Prioritä t gegenüb er ande
ren Belangen genießen. 

d) Anli ege rwünsche als Planung se rforderni s 

Konflikt 

Aus der Sicht der Grundstückseigentümer wurde in koordi
nierten Stellungnahmen vorgetragen, daß Veränder un ge n in 
der Bodennutzung nur nach dem Willen der Eigentümer 
stattfinden sollen. 

Abwägung 

Es würde den Belangen einer geordneten s täd te baulichen 
Entwicklung und der sozialgerechten Bodennutzung wider
sprechen, wenn Bauleitplanung auf Wün sc he und Bedarfe 
einer bestimmt en gesellschaftlich en Gruppi e rung abge
stimmt wäre. Dies würde zwangsläufig z u Fehlt entwicklun
gen der Stadt- und Siedlungsstruktur führ e n, da aus 
unternehmeri sc her Sicht eine Bevor zugung lukrativer 
Nutzungen mit der Wahrscheinlichk e it, daß Üb erkapazi
täten geschaffen werden, angestrebt we rden. 

e) Behandlung eines Möbelhauses und eines Heimwerk e rmarktes 

Konflikt 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplan es Nr. 323 befinden 
sich ein Möbelhaus und ein Heimwerkerma rkt; beide Ein-
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richtunge n erfüll en, gemessen an Verk aufs- und Aus
~tellungs fl ä ch en, die Maßstäbe der Großflächigkeit. 
Es ist z u beurtei len , ob die Gru nd st ücke gemäß BauNVO 
§ 11 (So nstig e Sond ergebiete) einzust ufen s ind. 

Abwägung 

Es ist nicht Inhalt de s Bebauungsplanes Nr. 323, mit 
seiner 1. Änderung (T extform) die Grundstücke des 
Möbelhauses und de s Heimw erkermark tes als Sondergebiet 
gemäß BauNVO § 11 fe stzusetze n. Nac h Sorti ment en wird 
das Möb e lhau s a l s Einzelhandel sbetr ieb für Waren des 
aperi od is chen und de r Hei mw erkerma rkt a ls Einze lhandels
betrieb für Waren des periodisch en Bedarfs ei ngestuft. 

Na ch reg ionalen Maßst äben hand e lt es sich , trotz Groß
fl ächigkeit di eser Einrichtungen, um vergleichbar klein
ma ßs täblich örtlich orienti erte Einze lhand e lseinri ch
tu ngen, so daß negati ve Au swi r kungen a ls Vor aussetz ung 
e iner Anwendun g der BauNV O § 11 Abs. 3 nicht bekannt 
und zu befürchte n s ind. 

Bei de Einrichtungen erzeug en weder sc hädliche Umwelt
e inwirkungen im Sinne des § 3 Bims e hG , noch rufen sie 
ne gative Effekt e z u Lasten von Ort- und Landschaftsbild 
so wi e Naturhaushalt he rvor . Zudem liegt das von diesen 
Einrichtunge n erzeu gte Verkehrsaufkommen, auch in 
Spitz enzeiten, erheblich unt er dem Verkehrsaufkommen 
vergleic hbarer Einzelhandelseinrichtungen für Waren des 
t äglichen Bedarfs. 

Die Bauleitplanung geh t davon aus, daß es sich bei bei
den Einr ichtungen um nicht pr oblematische Betriebsformen 
han de lt und die Ein st ufung als Sondergebiet nicht recht
fe rtigen. Zudem wü rde eine derartige Einstufung eine 
echte und spürbare Wert minderung der Bodennutzung sein, 
da die Festsetzung ei ne s bestimmten Einzelhandels-Sorti
ments das gesamte Nu tzungsspektrum des Gewerbegebietes 
entfallen l äßt. 

4 . überschlägige Kosten und mögliche Ent sc hädigungsfolgen 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand si nd aus den Bebauungs
plan-Änder ungen resultierende mögliche Entschädigungsfolgen 
zu Lasten der Stadt Kiel nicht gegeben. 

We rtminderungen von Gru nd stücken durch den Ausschluß au s
gewählter Bodennutzungen (Einzelhand el ) sind nicht mehr 
entsch äd igungspflichtig, da die zulässige Nutzung der 
Grundstüc ke nach Ablauf einer Frist von 7 Jahren nach der 
Novel lierung des BBauG (1976) geändert wird. 
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Damit bemißt sich das Maß der möglichen Entschädigung 
nicht an der rechtlich zulässigen Nutzung, sondern an 
der derzeit ausgeübten Nutzung. Der Bauverwaltung ist 
in den von den Änderungen betroffenen Baugebieten kein 
Vorgang bekannt (z. B. eine Bauvoranfrage), der zu einer 
Verlängerung der 7 - Jahres - Frist über das heutige Datum 
hinaus führen könnte. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

. I 



EInzelhandelsbetriebe in alten Bebauungsplänen (Entwurf der Änderungen) 

Bepauungsplan N[ 323 
1. Anderung 
Baugebiet: Kiel - Schilksee; beiderseits Red
derkcwel. närdlich Koppelberg. östlich Schilk
seer Stroi1e 

~I' der Änderung : 

Für die Beurteilung von Vorhoben gilt die BaunJtzungs

verordnung in der Fassung vom 15.09.1977. 

2 Einzelhondelsbetriebe tür waren des tägtichen Bedarfs 

SInd ausgeschlossen 

3 Ausnahmsweise zutässig sind nur solche Einzelhandels

betr iebe für Waren des täglichen Bedarfs. die in lrrtIa
lelborem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang 

mll Handwerks - oder produzierenden Gewerbebetrieben 

stehen und nicht mehr als insgesamt 200 qm Verkaufs

und Ausstellungsflächen hoben. 

, Im Baugebiet ist ein MöbelhOUS und ein Boum<rkl zu

'ossig. 

Bepauungsplan N[ 334 
2. Anderung 
Bougebiet: Kiel - Suchsdorf; Eckernförder 
StraOe. Blxldesbahn. Kopperpahler Au. VIeh
damm. HoImredder. Steenbeker Weg 

lnhaH der Änderung: 

1. Für die Beurteilung von Vorhaben gilt die 8aunJtzungs

verordnung in der Fassung YOm 15.09.1977. 

2. Einzelhandelsbelriebe tür waren des täglichen Bedarfs 

sind ausgeschlossen 

Bepauungsplan N[ 402 
1: Anderung 
Baugebiet : Kiel - Hasseldieksdomm; Skandina
viendamm. östlich Qaus -Sinjen-Stroi1e. Gemein
degenze Kronshagen. Bundesbahn (Wittland) 

InhaH der Änderung: 

1. Für die Beurteilt:ng von Vorhoben gilt die Baurutzungs

yerordnlnJ in der Fassung vom 15.09.19n. 

2. Einzelhandefsbetriebe tür Waren des tögtichen Bedar1s 

sind ausgeschlossen 

Stadtplanungsamt 
6122 - Büs 12/85 

Bepauungsplan N[ 498 
1. Anderung 
Baugebiet: Kiel - Gaarden Süd; beiderseits 
Stormarnstraße. Bundesbahnlinie. RatzebUr
ger Strane 

Inh~H der Änderung : 

1. Für die Beurteilung von Vorhoben gilt die BaunJlzungs

yerordnlnJ in der Fassung YOm 15.09.1977. 

2. Einzelhandefsbelriebe tür waren des tögtichen Bedarfs 

sind ausgeschlossen 



Zu Punkt )5 der Ta ge sordnung 

Stadtplanungsamt 
Bauausschuß Kiel, den 2 9. Okt. 1985 

~etreff: 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 345 für das 
Baugebiet Kiel, Neumühlen-Dietrichsdorf, zwischen 
Industriebahn und Specken, Pillauer Straße 
(Entwurfsbeschluß) 

~erichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

A,ntrag: Für das Baugebiet Kiel, Neumühlen -Dietrichsdorf, 
zwischen Industr iebah n und Specken, Pillauer Straße 
wird die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 345 
entsprechend dem in der Sitzung ausliegenden Plan 
als Entwurf beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zug estimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Rat s vers ammlung _ 

~grÜndung: 

~1e .. RatsversammlUng hat am 17 . 01.1985 die Aufstellung der 
. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 345 beschlossen. 

;ur Zeit ist in dem Bereich der Änderung eine vie r- bis 
dechsgeSChossige Wohnbebauung zulässig. Mit der 5. Änderung 
F~~ Bebauungsplanes soll der tatsächlichen Entwicklung der 
g ~che von Bauland zu geschütztem Landschafts teil Rechnung 

e ragen und der Biotop dauerhaft erhalt en werden. 

~ie Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs . 2 Bundesbaugesetz 
1~ gauleitPlanverfahren während der Darlegung in der Zeit vom 
d . 5~1985 - 31.05.1985 beteiligt. Die Anh ör un g fand während 
a~r2~ltzung des Ortsbeirates Neumühl e n-Di etrichsdorf-Oppe ndor f 
ge·· .09.1985 statt. Es wurden von den Bürgern keine Meinungen 

aUßert. Der Ortsbeirat hat der Planung z ug estimmt. 

~!~ Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 2 Abs. 5 Bundes
gesetz um Stellungnahme gebeten. 

Weitere E· 
/ häng lnzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus-

Begr~ndden Plan und der dieser Vorlage beigefügten städtebaulichen 
n ung. 

~ art e 1 s 
tadtbaurat 

g~~1~a~9ausschUß hat über die Vorlage in s eine r Sitzung am 
• 85 beraten . Der Beschluß wird mündlich mitge t eilt . 

es~, UlJ: !. 

. .... 
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1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Anlaß der Planaufstellung 

1 • 2 

Durch die 105. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
durch die 5. Änderung des Bebauungsplanes sollen, auf 
Anregung des Ortsbeirates, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Erhaltung des Feuchtbiotops Nr. 169 
geschaffen werden. 

Die Auseinandersetzung mit der Umwelt, begünstigt durch 
die in letzter Zeit stagnierende Nachfrage nach Bau
plätzen, hat zu einem veränderten Umweltbewußtsein ge
führt. Naturbelassene Flächen innerhalb der Siedlungs
gebiete haben, auch wegen ihrer Ausgleichsfunktion 
(ökologische Nische), einen hohen Stellenw ert erhalten. 

Daneben besteht für diesen Bereich Neumühlen-Dietrichs
dorf .mit der städtebaulich und wohnungspoliti sch nicht 
unproblematischen Großsiedlung Masurenring,nicht mehr 
die Zielsetzung der baulichen Abrundung. Vielm ehr sind 
hier qualitative, den Bestand verbessernde und ordnende 
Maßnahmen erforderlich. 

Dazu kann die Erhaltung des Biotops und die Gestaltung 
der umliegenden Flächen als öffentliche Grünfläche einen 
Beitrag leisten, zumal diese Flächen bereit s seit jeher 
von der Bevölkerung so genutzt werden. 

Mit der Erhaltung des Biotops wird gleichz e iti g den Be
langen des Landschaftspflegegesetzes Rechnung getragen. 
Biotope gehören zu den durch das Landschaft s pflegegesetz 
geschützten Landschaftsteilen. 

Dieser Schutz erstreckt sich jedoch nicht auf die Flächen 
rechtsverbindlicher Bebauungspläne. Hier müssen spezielle 
Festsetzungen zur Sicherung der Biotope geschaffen wer
den. 

Da der Biotop in seinen wesentlichen Teil en ab e r erst 
nach Aufstellung des Bebauungsplanes entstanden ist, da
mals also nicht berücksichtigt werden konnt e , ist die 
Änderung des Bebauungsplanes zu sei ner Erh a ltun g erfo r
derlich. 

Geltungsbereich 

Die Änderung betrifft die im Nord-Osten de s Bebauungs
planes gelegenen Flächen, die durch die Indu strieba hn, 
den Feldweg Specken, die Pumpstation und den Mas urenring 
abgegrenzt sind. 
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I n d e r Mitt e de r ca . 1,1 h a groß en, un ge nut zte n F l äc h e 
bef ind e t s i c ll d e r 6 . 600 qrn q roße Fe u c htb i o top. 

Auf de r Fl äc ll e i s t z ur Zeit p i n e z wing e rl d 4- bi s 6ge-
s c 11 0 S s i g e Wo ll n be b a u u n 9 z u 1 Cl s s i g. D a bei s i n d cl i e Li b e r _ 
baubaren Grund s tück s f l äc h en s o a ngeordnet , daß im Falle 
e in e r b au li c ll e n Nut z ung der B io top zer s tört wür d e . 

Ein e w i c h t i 9 e Fun k t i o n der F 1 ä c h e b e s t e ll t d cl r i n , da ß 
ü bl' r s i e d i (? e irl zi g e Fu ßweg verb in dun u au s de r Si edlu ng 
M cl s ur e n r i n 9 z u JTI n 0 r cf ö s t I i ch gel e ge n e n N a 11 e r 110 I u fl 9 s 9 e _ 
b i e t um d e f! Mönk e b e rg e r See fü h rt. 

1.3 Pl anin hd lt 

13 e j J e r Ä n d e r u n 9 d es ß e bau u n 9 s p I a n e s w u r tI e cl n 11 J r III 
a l t e rn a tiv e r Konz e pt e unt e r s uc h t, in\~ie\" e i t riebe n der 
Bi ot o p e rha l t un g und de r Fußw egv e rbindu n g e in e Be bau ung 
der ve rb l ei be nden r~e s tflä c llerJ mö g li c ll i s t. Da b e i zeig te 
s i c 1 I, daß \,) e der di e n ö r d 1 i c h e ca . 3. 5 0 0 q m 9 r oß e Res t _ 
f I ä c i1 e n 0 c h d i e ca. 2 . 0 0 0 q rn 9 roß süd I i c 11 e I~ e s t f I ä c h e 
für s i c 11 cl 1 l e i n für e in e ß e b a u u n 9 g e e i 9 n e t s ill J . Be i 
d e r k e i l f örm i g ver l aufe n d e rr n örd li ch e n Res tfl äc lll::' feil l t 
di e Anbind ung un d d e r Be z ug zur St ra ße , b0 i d e r süd -
I i c h e n Re s t f I ä c he fe hIt i n f 0 I Cj 2 d l' l' Ab t r L' 11n u n 9 J u tC h 
lJiot o p und g r oßf lä c hig em Ga r ag e nll0f der s tädt e b a u lic lle 
Zu s am men hang. 

AI eine d e r Situ at i o n ge re c ht werd e nde Lö sun g k ommt 
d a 11 e rn u r die Au s w eis u n 9 d e r 9 e sa m t e n F I ä c h e cl I s G r ü n _ 
f 1 Cl C 11 e mit der Z w eck b e s tim m u n 9 11 Na t u r n a 11 erG r ü n r a u m 11 

in Be t r ac ht . Die in der Grünfl äc he vorh anden e n Fußwege 
( Tr am pelp fad e ) werde n landsC h aftsger echt au sg e ba u t . 
Si e h abe n Ansch lu ß an den Feldweg Specken, so daß mit 
d e r Änd e r un g auch e in e bes tehend e und fun kt io n i ere nde 
Fußwegve rbi ndun g aus de r Siedlung z um n örd li c h 9 _ 
l eg e ll e n N a I1 e rh o I u n 9 s 9 e b i e t 9 e s i c 11 e r t w i 1 1..1 . 

Zu S d rn m e n mit e in e r an g e s t re b t e n Ne u 0 r d nu n 9 d r t t' i I we i se 
i so l i e rt un d grundstücksbezogen Jn g2 1egt e n Fu ~ w e ~ e i m 
S i ed lu ngsgeb i e t und e in em möglich e n Rück ba u ucs ~d suren 
rin ges im Be rei c h d es Bio to p s ste llt di e Bebauu n _ sp l an -
ä n de r u n ge i n e n w i c I1 t i gen Be i t r d 9 zur N ach be s s c r un 9 de r 
Si edl u ng Ma s urenr in g dar. Das wi rd um so d eutl i clle r, 
wen 11 ma n b e d e n k t, daß das Si e d I u n 9 s 9 e b i e t n d c 11 Nu r den 
weg en der angrenzenden Industrieb ahn vol lst änd i g e in
g e zäunt i s t und da mi t v o n d e n Fr e i f l ächen abgeg r enzt 
i s t. 
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1.4 Abwägung 

1.4.1 Belange aus der Bürgerbeteiligung nach § 2 a (2) 

Die Bebauungsplanänderung hat erhebliche negative Aus
wirkungen auf den Verkehrswert der betroffenen Grund
stücksflächen. Für wesentliche, durch die Bauleitpla
nung hervorgerufene Wertminderungen erkennt das Bundes
baugesetz Entschädigungsforderungen grundSätzlich an. 

Die baurechtliche Zulässigkeit von Vorhaben als Inhalt 
des Eigentums am Boden, und damit als Wertbestandteil, 
wird allerdings nur zeitlich befristet anerkannt. Mit 
Ablauf des 31.12.1983 ist die im BBauG vorgesehene 
Gewährleistungsfri s t ver strichen. Das bedeutet, daß 
sich der Grundstückswert nach Durchführung der Be
bauungsplanänderung an dem Wert einer erschlossenen, 
ungenutzten Grünfläche orientiert. 

Gegen diesen Sachverhalt wend en s ich die bereits vor 
Beginn des Änderung sverfahren s vorg ebraChten Bedenken 
des Eig entümers, der die Flächen, da er sie für eigene 
Zwecke nicht mehr benötigt, veräußern will. Die beab
sichtigte Bebauungsplanänderung würde den Verkauf zu 
einem für ihn angem esse nen Pr e is ve rhindern. 

1.4.2 Bewertung der Be lange und Ergebnis der Abwägung 

Der Eig entümer hat über den im Gesetz vorgesehenen 
Zeitraum von 7 Jahren hinau s insgesamt 12 Jahre Zeit 
gehabt, da s Grundstück dem Be bauungsplan entsprechend 
zu nutzen. In dieser Zeit hat s ich einerseits der Biotop 
zu einem sChutzwürdigen Land sc haftsteil entwickelt und 
andererseits hab en sich gleich zeitig Bedürfnisse der Be
wohner der Siedlung Masurenring entwick e lt, die sich im 
Beschluß des Ort sbeirates, den Biotop zu erhalten, 
artikulieren. 

Die vom Eigentümer gewünscht e Bebauungsplanänderung, 
die eine Bebauung mit Reihenh äusern und eine mittige 
Ersatzgrünfläch e vorsah, kann an ges i cht s di e se r 
Situation nicht vertreten we rd en. Si e würde sowohl 
den Biotop als auch den Land sc haft s bez ug zerstören und 
damit die vorhandene Situation nachh a ltig ve rschlecht e rn. 

Da, wie ausgeführt, die neben dem Biotop verbleibenden 
Restflächen für e ine Bebauung nicht ge eignet sind, ist aus 
planerischen Erwägungen die Bebauung splanänderung ge 
rechtfertigt, zumal im Er ge bnis de r Eigentümer nicht 
anders gestellt ist, als and ere Grund stücks e i gen t üm e r, 
die infolge geänderten Bedarf s ihre Grundstück e eben
falls nicht standortgerecht nut ze n od e r ve rm arkt en können. 
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2. Maßna hmen zur Si cheru ng der PlandurchfUhrung 

3 . 

Fall s erf orderlich, kö nnen zur Neuordnun g des Gr un d 
und Bod en s angewendet werden: 

- d ie Uml eg un g ( § § 45 bis 79 BBauG) 
- die Grenzre ge lung ( § § 80 bi s 84 BBauG) 
- die Enteignung ( § § 85 bis 1 12 BBauG) 

FU r Ents chädigun gsans pr Uc he si nd d i e 
BBauG anz uwend en. 

§§ 39 j bis 44 

Erschließungsbeiträge 

c 

Die Bebauungsplanänderung, Umw alldl ung einer Ba ufläche 
in e ine Gr ünanl age, e rfolgt zur Erha ltun g e in e s Biotops 
und dient nich t zu r Erschließung ei ne s Baugeb i etes. 

Erschließungsbeiträge nach den Vorschrift en der §§ 127 
bis 135 BBauG entst ehen nicht. 

4 . Koste n und Finanzierung 

Bei der Verwirklichun g des Be bauungsplanes ent s t ehen 
folgende überschlägig e rmittelt e Koste n: 

Erw er b von Grund und Boden 
Ausba u der Grünfläche 
Uberschlä gige Gesamtko st en 

230.000,-- DM 
20.000,-- DM 

250.000,-- DM 
=== ===== ===== 

Die Uberschlägig ermittelten Gesamtkosten werden aus Haus
halt smitteln der Landeshauptstadt Kiel ge deck t. 

In Vertretung 

Barteis 
St adtbaurat 



Zu Punkt der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt Kiel, den 2 5. Nov. 198j 
Bauausschuß 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 643 für das Baugebiet Kiel-Kronsburg, 
Poppenbrügge. Gewerbegebiet zwischen B 404 und Barkauer 
Straße (Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Kronsburg, Poppenbrügge, Gewerbe
gebiet zwischen B 404 und Barkauer Straße wird der Be
bauungsplan Nr. 643 entsprechend dem in der Sitzung aus
hängenden Plan als Satzung beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

~egründung: 

Die Ratsversammlung hat am 14.06.1979 die Aufstellung des Be
bauungsplanes Nr. 643 beschlossen. 

Das gewerblich genutzte Baugebiet schließt an den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanentwurfes Nr. 737 an, de$Sen Nutzung aufgrund 
des Bestandes und der Planung als allgemeines Wohngebiet bzw. 
K~einsiedlungsgebiet hier nur zu gewährleisten ist, wenn die mög
;lCh7n Emissionen durch Gewerbebetriebe in dem im Ant~ag näher 
ezelchneten Baugebiet wirkungsvoll begrenzt werden konnen. 

Um städtebaUlich nicht vertretbare Schutzmaßnahmen wie Mauern 
~der Wälle auszuschließen, ist beabsichtigt, durch entsprechende 
estsetzungen im Bebauungsplan die Emissionen des vorhandenen 

~nd künftigen Gewerbes auf die nach der Vornorm DIN 18 005 -
challschutz im Städtebau - zulässigen Werte eines Mischgebietes 

zu beschränken. 

Die Bürger wurden frühzeitig gern. § 2 a Abs. 2 BBauG am Bauleit
~~anverfahren während der öffentlichen Darlegung in der Zeit vom 
Si·06.1983 bis 20.06.1983 und bei der Anhörung während der 
b tzung des Ortsbeirates Kiel-Wellsee/Kronsburg/Rönne am 29.09.83 
veteili9t. Der Ortsbeirat stimmte damals der Planung mit Änderungs-
orschlägen zu. 
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wäh re nd der Be teiligung der Träger öffen tlicher Belange g emäß 
§ 2 Abs. 5 BBauG wurden keine Bedenken und Anregungen vorgetrage n. 

Nach dem Beschl uß durch die Ratsversammlung am 17.05. 1 984 hat 
der Entwurf d es Bebauungsplanes Nr. 643 vom 17 . 07 .1 984 bis 
17. 08 .1984 gern. § 2 a Abs. 6 BBauG öffentli ch ausgelegen. Die 
Träqe r öffentlicher Belange wurden hiervon benach richtigt. 

7 s wu r den zahlreiche Bedenke n gegen eine gepl a nte Fu ßwegverbindung 
mi t Unterqu e rung de r B 404 vorgebracht. 

n se i ner Sitzung am 02.05 . 1985, in der B-Plan zur vorbere itenden 
Besch lußfassung als Satzung vorgelegt wurde, sprach sich der Bau
ausschuß gegen die geplante Fußwegverbindung und die Unte rquerung 
de r B 404 n ach Neu-Meimersdorf aus. 

Di e Au fgabe dieser Fußwegverbindung berührte die Grundzüg e der 
P l a nung, so daß ein neuer Entwurf mit erneuter öffentlicher Aus
legung gern. § 2 a Abs. 6 BBauG erforderlich wurde. 

Nac h dem Beschluß durch die Ratsversammlung am 13.06 .8 5 h at der 
gpän d e rte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 643 vom 09.08.8 5 bis 

9 .09 . 85 öf fentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange 
l urde n hiervon benachrichtigt. 

Es wurden keine Bedenken und Anregungen vorgeb racht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus
hängenden Plan und der dieser Vorlage beigefügten städtebaulichen 
egründung. 

Der Bauausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 05.1 2. 1985 
b r aten. Der Beschluß wird mündlich mitgeteilt. 

Barteis 
Stadtbaura t 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht bei 2 Enthaltungen. 
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BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN N,R. 643 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Baugebiet: Kiel - Kronsburg-Poppenbrügge: Gewerbegebiet Barkauer 
Straße zwischen B 404 und Barkauer Straße. 
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.. Begründungsinhalt: 
1. Ziel u d Z n weck der Planung 

1.1 . Anlaß der Aufstellung 

1.2. Geltungsbereicb 

1.3. Planinhalt 

1.3.1. Bau!' h 
IC e und sonstige Nutzung 

1.3.2. Gestaltungsan forderungen 

1.3.3. Erschließung 

1,4 Abwägung 

2. Maßllahmen Zur Sicherung der Plandurchführung 
3. ErsChließungsb 't .. el rage 



1. 

1. 1 

1.2 

1.3 

1.3.1 

Ziel und Zweck der Planung 

Anlaß der Aufstellung 

Durch den Bebauungsplan Nr. 643 soll die städtebauliche 
Ordnung dieses im Flächennutzungsplan (Fassung 1970) als 
gewerbliche Baufläche dargestellten Baugebietes gesichert 
werden. 

Dem im vollen Umfang gewerblich genutzten Gebiet liegt 
das Einfamilienhauswohngebiet östlich der Barkauer Straße 
gege nüber, das maßvoll verdichtet werden soll. Dieses, 
durch den Bebauungsplan Nr. 737 verfolgte Planungsziel, 
erfordert die Begrenzung der von den Gewerbebetrieben 
ausgehenden Emissionen auf ein mit der Wohnnutzung ver
trägliches Maß. 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 643 umfaßt 
das Gewerbegebiet zwischen der Bundesstraße 404 und der 
Barkauer Straße. 

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 2,8 ha. 

Bislang sind im angrenzenden Wohngebiet ke ine un zumutbaren 
Emissionsbelastungen aufgetreten, da nur Be triebe ge
nehmigt wurde n, die mit der benachbarten Wohnnutzung 
verträglich sind. Auch währe nd des normal e n Betriebsab
laufes durchgeführte Schallmessung e n bestätigten, daß 
keine Konflikte zu erwarten sind. Di e , .ge messenen Lärm
pege l lage n unte r de n Werten , die nach d er Vornorm DIN 
18005 - Schall schut z im Städtebau - in Gewe rbe gebie t e n 
allgemein zulässig sind . 

Planinhalt 

Bauliche und sonstige Nutzungen 

a ) Art d e r Nut zung 

Um störe nde Einflüsse auf Dauer von der be nachbart e n 
Wohnbebauung fernz uhalte n und um städte baulich unve r
tretbare Schutzmaßnahmen, wi e Wä ll e ode r Wänd e aus
zuschli e ße n, si nd di e Emissione n d e r Ge werbe be triebe 
auf di e zulä ssigen We rte e ines Mischg bietes z u be
schränk n. De me ntspre che nd ist das Pl a ng e biet a ls e in
geschränktes Gewerbe g e bi e t ausge wi esen word e n. 

b) Bauwe ise 

Neben der Festsetz ung des Baub s tandes wurde n ange
messen e Erwei t erungs möglichke ite n für Be triebsent
wicklunge n ausg wiesen. 

Um di e g werbliche n Ge bäude in ihre n Au s maß e n i n ei nem 
städte baulich v e rtretbaren Rahme n zur oe nachbar-

ten kleinte ilige n Wohnbe ba uung zu halte n, wurd e für di e 
Gebäude e ine Höhe nbe gre n z ung fes tgese t zt. 
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1.3.2 Ges taltungsanforde rung e n 

Als ortsbi ldwirksame Ge staltungsma ßn a hme sind e ntlang der 
Bundess traß e 404 und der Ba rkauer Stra ße zur Be gre n zung der 
Ge werbez one Grünfläche n a usgewi e sen , deren Bestand an Bäume n 
und Str äuchern gesicher t und e rgänzt werde n soll. Wegen der 
abschirmende n Wirkung d er Pflanzriege l wurd e n ke i n e baugestal 
terischen Einz e lfestse tzunge n fü r di e Ge werbebaute n getroffen. 

1. 3 . 3 Erschließung 

Di e Be tri e bsgrundst ücke im Gewerbege bi e t sind durch di e Bar
kauer Stra ße voll ersc hlossen. 

1. 4 Abwägung 

Währ e nd der Offenlegung der Entwurf sfassung gern. § 2 a ( 6) 
BBa uG wurd e n l e diglich von der Ha ndwe rk s kamme r Lübeck Belange 
vorg e bracht. In i hrer Stell ungnahme weis t di e Kamme r darauf 
h i n, daß di e dortigen Gewerbebetri e be ihre Produktenpal e tte 
am Markt orientieren mü sse n und s i e bitte t die Stadt Kiel da
rum, Wohlwoll e n und Ve rständnis a u fzu bri ng e n, da~Störung en 
für das ben a chbart e Wohne n bei evtl. e r f order lich werde nden 
Produkti onsänderungen nicht gänzlich a us zuschli e ßen seien. 

Einer derar tige n Bitte k a nn nicht gefolgt werden. Mit Rück 
sicht a uf das vorhand ene Wohn e n könn e n a uch künftig ke ine 
höhere n Emissionen als die in d e m Beba uungs p lan f es tgesetzt e n 
zugelassen werde n. Di e Fe stsetzung e ines e ingeschränkten Ge
we rbeg ebietes wi e derum orient i ert sic h an dem, was nac h d r
zeitig em Planung srecht e mitt i e rt werde n darf. Eine dar über 
hi na usge h e nde Einschränkung ist nicht g e troffen worde n. Von 
daher sind nach Au ffassung der Ve rwaltung di e Be tr i ebe in 
ihrer Art der zulässig e n Nutzung nicht negativ b e t roffe n. 

2. Maßna hme n zu r Siche rung d e r Plandurch f ührung 

Falls erforder lich, können 
Bodens angewendet werden: 

d ie Uml eg ung 
die Gr enzl e gung 
d ie Ente ignung 

z ur Ne uordnung d e s Grund und 

(§§ 45 bis 79 BBauG) 
(§§ 80 bi s 84 BBauG) 
(§§ 85 bis 122 BBauG) 

Fü r Entschädigungsansprüche s i nd di e §§ 39 j - 44 c BBauG 
anz uwe nde n. 

3. Er schließungsbeiträge 

Eine Erhebung von Erschließungsbe iträge n entfällt, da wede r 
neue Erschlie ßungsanlagen h erges tellt noch vovhandene aus
bzw. umgebaut werde n müs sen. 

Somit entstehen keine Kosten b e i der Verwirklichung d e s Be 
bauungsplanes. 

Barte Is 
Stadtbaurat 



Zu Punkt A1- der Tagesordnung 

S ta d tRI a 0 u Qq sam t 
BauaussChUW 

Drucksache A3 

Kiel, den 26. Nov. 1985 

Betreff" Bebauungsplan Nr. 737 Teil I für das Baugebiet Kiel
Kronsburg/Poppenbrügge~.östlich Barkauer Straße, 
nördlich der Flurstücke 35/47, 35/52, 35/60, 35/61 
und 75, westlich der Straße Reesenbe,rg, nördlich der 
Flurstücke 92 und 42/4 (Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: I. Oie zu dem öffentlich ausgelegten Entwurf des 
Bebauungsplanas , Nr.,737 Teil I vorgebrachten Be
denken und Anregungen von 
a) den Eheleuten Gerlind und Helmut Kom~atowsky, 

Barkauer Straße 63 

b) den Eheleuten Angelika und Dr. A. Madani, 
Barkauer Straße 65 

c) Herrn Hermann Ihlow, Posadowskystraße 62 

d) den Eheleuten Jutte und Reinhold Duncker, 
Sösslingspott 12 

e) Frau Wally Flieger, Reesenberg 28 
werden nicht berücksichtigt. 

11. Für da s Baugebiet Kiel - Kronsburg/Poppenbrügge, 
östlich Barkauer Straße, südlich der Flurstücke 
35/47, 35/52, 35/60, 35/61 und 75, westlich der 
Straße Reesenberg, nördlich der Flurstücke 92 
und 42/4 wird der Bebauungsplan Nr. 737 Teil I 
ent s prechend dem in der Sitzung aush ängenden Plan 
al s Satzung bes chlos se n. 

Gleichzeitig wird der Satzungsbeschluß der Kats
versammlung vom 10.06.1976 zum Bebauungsplan Nr. 
537 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugesti ffi mt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsver samm lun g -
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Begründung 

Der von de r Rats ve r s amml ung am 13.0 6 . 19 85 be schlosse ne 
Entwurf des Beba uungsplanes Nr. 737 hat vom 05. 07.19 85 bis 
05 . 08.1 985 öff en tli ch ausge l egen. Geg e n den Entwu rf sind 
d ie un te r I . des Ant r age s gen an nten Bedenken und An reg un 
gen e in gegange n . 

Herr Wa ll y Fli eg e r , Reese nber g 28 , hat sich wäh r e nd de r Offen
le gung gege n di e gepl ante St raß enfUhr un g ge wandt, sein e Be den
ke n ab e r ni cht begr ündet. Da nich t er ke nn ba r is t , wel che Zie le 
Her r Fli ege r verfolgt, sc hläg t die Bauv erwa ltung vor , d i e Mei 
nu ngsäuß e r ung n i cht a ls Bedenken und Anregu nge n zu wert en . 

Zu I . a ) und b) Di e Fa mili e n Komma t ow sk y un d Mada n i we ise n 
dara uf h i n, daß s i e ih re Gr undstücke 
Ba rkauer Straße 63 un d 65 i n de r vorh ande -
ne n Größ e erworb e n haben , um ih r en Kinde rn den 
nö ti ge n Freiraum zu sch af fe n . Sie möchte n ihr e 
Gr unds t ücke in der vor handene n Form und Größe 
e rh alt e n und s ind ni cht b ereit ~ s i e zu ve rkl e i
ne r n. 

Durc h die Überplan un g des Geb i ete s un d der da 
mi t ve r bu ndenen Ve r kl e i ner ung de r Grund s t üc ke 
se i die vorhanden e vi e l f äl ti ge Tie r- und 
Pf l anz e nwe lt gefährd et. Zude m se i zu bed e nke n, 
da ß wege n de s nah egel egenen Gewe rb egebi ete s und 
bei einer z usätz li ch en Verd i chtun g e in e e r hö ht e 
Emi s si on un ve rm e id bar i st. 

DI e ßauve rw a lt ung ni mmt daz u wi e fol gt Ste ll ung: 

Dus Verd ichtung s kon ze pt des Plan entwur fe s wurde a uf Wunsc h 
de r Mehr zah l de r Gr unds t ückseige ntüm e r an de r Bark a uer Str aß e 
ent wic kelt . 

Aufgru nd der zahly'e i ch vorh andenen seh r große n Gr un dstu cke zer 
stört die ge p lante ge riQ ge .Verdichtu ng den groß r äu mi gen Si ed
l ungs ch ara kte r n i cht. Durch di e ve rb l eib enden Gr und s tuck s grös
sen is t e in e Gef ährdung de r Tier- und Pfla nz en we lt ni cht zu 
bef urchten . 

Di e ~'J e i ger u n 9 der E i 0\.,. end er, G run d s t ü c k s f I ä ehe n f ür eine Ve r 
dic ht ung ab zugeb en , hätte von e ine m begrenz t nacht ei lige n Er
schein ungs b i ld ab gese hen auf di e Real i sierung der Planu ngsa b
s i ch te n s ch l ec ht hi n kei ne gravierend e n Au swi r kung e n . Für den 
Bau der Er sch l ieß ungs s traße oder für sonstige öff e nt liche Fl ä
chen we r den kein e Gr undstückstei le benö tigt. 

Fur das Gewe r bege bi e t zwi sc hen Ba rk aue r ~tra ß e und B 404 wird 
ein Be b au u n g s p i an auf g e s tei lt . , D ur e h die ~"en t hai te ne n Fes t s 2 t Z U n _ 
gen kan n si cherg este llt werden, daß künftig kei ne unzu mut ba re n 
Emissio ne n entst ehe n. 
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D~e Bauverwaltung sChlägt vor, die Bedenken und Anregungen 
nIcht zu berücksichtigen. 

Zu I. c) Herr Ihlow erhebt Bedenken gegen den geplanten Fuß
und Radweg sowie gegen den Kinderspielplatz. Ein 
Kinderspielplatz sei schon bei der Kirche an der 
Barkauer Straße vorhanden. Sollte künftig ein wei
terer Kinderspielplatz notwendig werden, so böte 
sich seiner Meinung nach hierfür der alte Schul
hof in Poppenbrügge an. 

Die Bauverwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Der geplante öffentl iche Kinderspielplatz is.t auf dem städti
schen Grundsiück der ehemaligen Verwaltungsstelle an der 
Barkauer Straße ausgewiesen. , 

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Kiel hat ermittelt, daß 
un~er Berücksichtigung der vorhandenen und geplanten Spiel
platze in der näheren UmgeolJng im Bereich des B-Planes Nr. 737 
noch eIn Spielplatz für ca. 50 Kinder im schulpflichtigen 
A~ter erforderlich ist. Grundlage dieser Forderung ist das 
KIndersPielplatzgesetz des Landes SChleswig-Holstein. 

Die im Bebauungsplan Nr. 564 gelegene SpielfläChe an der 
Barkauer Straße kann für öffentliche Zwecke nicht heran
gezogen werden. Sie ist im Eigentum der Kirche. Während des 
B~PI~n-Verfahrens ist versucht worden, diesen Spielplatz für 
d~e Offentlichkeit vorzusehen. Dieses scheiterte jedoCh am 
WIderstand der Kirchengemeinde. 

~om Jugendamt wird ein Kinderspielplatz in zentraler Lage 
Innerhalb des Baugebietes für notwendig gehalten. Der von 
Herrn Ihlow angeregte Schulhof erfüllt diese Voraussetzun
gen nicht. 

KindersPielplätze müssen über öffentliChe Wege bzw. Straßen 
erschlossen werden. Der geplante Geh- und Radweg ermögliCht 
~ln gefahrloses und direktes ·Erreichen des Spielplatzes. 
Sowohl von der Planstraße A wie von der Barkauer Straße. 
~~ kann Zwar nicht ausgeschlossen werden. daß diese Wegever
bindung auch als Abkürzung von kü~ftigen Bewohnern der Neu-
au~en an der Planstraße A benutzt wird. Bei der geplanten 

GerIngen Verdichtung des Baugebietes ist dies für die unmittel
vdr~n NaChbarn der Wegeverbindung jedoch zumutbar. Die Bau
ber~alt~ng sChlägt vor. die Bedenken und Anregungen nicht zu 
eruCkSIChtigen. 

~ I. d) Die Familie Ouncker erhebt Bedenken gegen den Aus
bau uni dk-v e r I ä n ger u n g der S t ra ß e S ö s s I i n g s pot tin 
das Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 737 Teil I 
mit Anschluß an die Barkauer Straße. Damit werde 
der jetzige Zustand als Sackgasse aufgehoben. Künftig 
sei d d n n ein 0 u r c tl 9 a n 9 s ver ke il r rn Ö g 1 ich. 0 u r c h die Auf
heourl':j dis Sackgdsse müsse insbesondere für spIelende 
Kind e r mit einer erhöhten Uilfaligefahr gerechnet Werden. 
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Außerdem werde die Wohnquali t ät der Anl ieger 
durch sc hne l l e Fahrwei se und Lärmbe l ästigun g be
einträc ht ig t. Die Fami lie Duncker r egt an, eine 
Durchf ah r t smög li chk eit für Kraftfa hrzeu ge durch 
die An ord nun g e iner Absperr un g zu verhind ern. 

Die Bauverwaltu ng nimmt da zu wi e f Ol gt Ste l l un g: 

Währ end de s Au fstel lu ngs verfa hr e ns des B- Pla nes Nr. 564 war be
kan nt, daß d i e Straße Söss l i ngsp ot t bis in das Bau ge bi et des 
B-Planes Nr . 73 7 ver län ge rt wi r d . Au s diesem Grund end et dies e 
St raße in dem seit 1979 rec hts verbindl i che n B-Pl an Nr. 564 
nic ht mit einem Wende hamm e r. 

Das Entw ur fskonzept des B- Pl anes Nr. 737 f ühr te zu der Not wen
dig keit , e in e zwe it e Anb i ndun g an d ie Bar ka uer Straße vor zu se
hen. Damit ist für da s Gesa mt bauge b i et der be i den B-Pläne, i n
so fern auc h f ür den Be rei ch des Beba uun gs plane s Nr . 564, eine 
Ent la s tu ng gege ben . Das ges amte Verkehrsa uf kom me n aus beiden 
Baugebi e te n verte ilt s ich so auf zwe i Anb indun ge n an di e Barkauer 
Str aße . 

Vor di esem Hin te r grund und der ge rin ge n Be bauun gs d ic ht e - es si nd 
ca. 40 Einf ami li ehäuse r möglich - ka nn davon a usg egangen werden, 
daß sic h der Ch arakte r de r Straß e Söss l i ngspott a l s Anl ie ge rstra ße 
nicht nacht eili g än dern wird. 

Ei ne Spe rr ung diese r Str aße i st aus den oben gesc hi ld erte n Gründen 
nicht möglich. Unzu mut bare Be l äst igu nge n sow i e e i n erhöhtes Un fa ll 
risik o sind au fgrund de r ge ri ngen Belastu ng ni cht zu e rwarten . 

Die auv erwa ltung SC hläg t vor, di e Bedenken und An regun gen ni cht 
zu berück s icht i gen. 

Zu 1. e) Frau Wa lly Fli eger , Reese nb erg 28 , erhebt Bedenk en 
geg en di e geplant e Führun g de r Plan s tr aß e "A". Nach 
i hr e r Auffassung wurd e ihr Hi nt erlandg run dstück in 
fr ühe ren Entwurfsplän e n durch die se St raße ca. in 
der Mi tte get e ilt. In dem jetzigen B-Pl anentwur f sei 
dagege n die Straße insoweit ver s chob en word e n, daß 
zwe i ungleiche Gr undstü c ks t e il e ent st ünd en. Dieser 
Fests etzung kann Frau Flieg e r nich t zustim me n. Sie 
möc ht e das Grund s tück ihren Töchtern in zwei gleiche n 
Tei len ve rerb e n können. 

Die Bauverwal tung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Die von Fr au Fli eg er angesp ro chene Fläche hin ter de n Grundstücken 
R e e se n b erg 3 2 .- 3 2 b wi r d du r c h d i e vo r g e s e he n e E re h I i p ß I 11 gin 
zwei Te ilgrunds t ücke geglie dert , di e na ch den vorg ese he nen Fes t
setzungen bei de beb au bar sind. 

Für das grö ße re der beiden neuen Gr und s t ück e besteht darüber 
hinaus noch die Möglichkeit zur Tei lun g . Es ka nn dann mit einem 
Dop pel haus bebaut werden. 

Die Er s chli eß un g i st gege nüb e r früh e r en Fass un gen aus wirtschaft
l ic hen und ve r keh r s beruhi ge nd en Üb er l egu ngen her aus geän dert word en. 
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Für Frau Flieger ergeben sich hieraus keine Beeinträchtigungen. 

~em W~nsch von Frau Flieger nach zwei gleichen Teilgrundstücken 
Eann I~ diesem Bauleitplanverfahren nicht entsprochen werden. 

r bleIbt einem späteren Umlegungsverfahren vorbehalten. 

D~e Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken nicht zu berücksich
tIgen. 

Zu 11. Die Ratsversammlung hat am 20.09.1973 die Aufstellung des 
B-Planes Nr. 537 beschlossen. Dieser Plan wird nun unter 
der Nummer 737 mit aktualisierten Planungsaussagen weiter
geführt. 

Der Geltungsbereich des B-Planes erfaßt ein weiträumig 
bebautes WOhngebiet mit Grundstückstiefen bis zu 150 m. 
Beabsichtigt ist, diesen Bereich zu verdichten. Der 
Charakter als Einfamilienhausgebiet soll dabei gewahrt 
bleiben. Vorge sehen ist eine Wohnbebauung in offener 
Bauweise mit ca. 40 neuen Wohneinheiten. 

Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 Bundes
baugesetz am Bauleitplanverfahren während der öffentlichen 
Darlegung in der Zeit vom 03.06.1983 bis 20.06.1983 be
teiligt. Die Anhörung fand während der Sitzung des Orts
beirates Wellsee/Kronsburg/Rönne am 29.09.1983 statt. 
Während der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurden Äuße
rungen gegen eine geplante Fußwegverbindung zwischen 
Barkauer Straße und Reesenberg sowie gegen den geplanten 
Kinderspielplat z vorgebracht. 

Der Ortsbeirat stützt diese Äußerungen zum Teil, stimmt 
aber der Planung mit Änderungsvorschlägen zu. Während 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz wurden keine Bedenken und An
regungen vorgetrag en. 

Nach Beschluß der Ratsversammlung am 17.05.1984 hat der 
Entwurf des B-Plan e s Nr. 737 vom 17.07.1984 bis zum 
17.08.1984 gemäß § 2a Abs. 6 Bundesbaugesetz öffentlich 
ausgelegen. Die Träger öffentlicher Be lange wurden hier
von benachrichtigt. 

Es wurden zahlreiche Bedenken geg en die geplante Fußweg
verbindung sowi e gegen den geplanten Kind e rspielplatz 
vorgebracht. 

i~ seiner Sitzung am 02.05.1985, in der der B-Plan zur vorberei
dend~n Beschlußfassung als Satzung vorgelegt wurde, sprach sich 
St~ ßauausschuß gegen einen Teil der Fußwegverbindung von der 
Von ade Reesenberg zur Plan straße A aus. Die weitere Verbindung 
Pl at er Planstraße Azur Barkauer Straße mit dem Kinderspiel-

z sollte weiterhin Inhalt der Planung bleiben. 
0" 
zt~ A ~fg abe ein e s Teiles der Fußwegverbindung berührte die Grund-
lic~ e r Planung, so daß ein neuer Entwurf mit erneuter öffent
Wurd er Auslegung gern. § 2a Abs. 6 Bundesbaug es etz erforderlich e. 



- 6 -

Nach eier ßp ('11I uß dur ch die Ratsversammlung am 13 . 06.1985 hat 
der Frlt LI I('~ B-Planes Nr . 737 vom 05.07.1985 bi s 05.0 8.1985 
e rn e u t ~l 1 IT, cl ,) § 2 a A b s . 6 B und e s bau g e set z ö f f e n t I ic h aus gel e gen . 
Die Tr a Jer öff entlicher Be lange wu rde n hiervon ben ach r ichtigt . 
Es wu rden Bede nken gege n die Pl anung vorgebracht . 

Währ end dir'ser öffentlic hen Ausl eg ung wurd e von e i nig e n Anlieg e rn 
der Str ,Be f'eesen berg der Wu nsch nac h einer Hin terland bebauung 
geä ußer t. 

Zu Begi nn des Bauleitpl anverfahrens hatten die Ree se nb erg-Anlieger 
auf e i nl baulic he Verdic htu ng ver zichtet. Dieser Ve rzicht hat 
de n En tw urf entsc heiden d beeinflußt. Eine ursprüngl ic h vorge 
sehen e st'cl,straße nerc;c hlie ßung wurde so nicht mög lich. 

Di e Verw altung bea bsicht igt, den nun vorgebrachten Wun sch auf e i 
ne Ve rdi chtung zu prüfe n. Um das Bau leitp l an verfahren für den 
unstr ittl gen Te il des Ba uge bie tes n ic ht zu behin dern , wird der 
Geltu ngsb ere ich geteilt . Mit dieser Vo rlage wird für den Te i l I 
- Ver d irh t~ngsue biet an der Barkauer Straße - die Satzung bea n
tragt . 

Der Te il T oll da nn na ch einge hender Prüfung der Bereitschaft 
auf Ver d'rh tu ng und de r Ersc hli eßu ngs mög l ic hkeiten zu einem 
s pätereil 1pi tuunk t zur Bes ch luß fassung vorgelegt werden. 

Di \:' Bed,nk en :nd An regun gen, d ie sich auf den Teil I de s B-Pl anes 
b e z i e 1I er, s i IFl u n t e r I. der Beg r ü n dun g näh e rau f g e f ü h r tun d a b g e -
handel t. 

Weitere 11/ iheit en erge ben sich aus dem in der Sitzu ng aus
häng ende ll Plan und der diese r Vor l age beigefügten städteba u
li chen BpQrUndun g. 

Der Bau ' u t Iß hat über die Vorlage in seiner Si tz ung am 
05. ? 1 Be: 'rut en. Der Besc h luß wird mündlic h mitgeteilt. 

BarL ~ 1<:; 
St adtb iil rat 

Beschluß: Nach Antrag. 
----- Der Beschluß ergeht bei 2 Enthaltungen. 
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1. 

1.1 

1.2 

Ziel und Zweck der Planung 

Anlaß der Aufstellung 

D~rch den Bebauungsplan Nr. 737 sollen die planungsrecht
lIchen Voraussetzungen für eine geordnete Weiterentwick
lung dieses im Flächennutzungsplan (Fassung 1970) als 
Wohnbaufläche dargestellten Siedlungsgebietes geschaffen 
werden. 

Es .. ist beabsichtigt, das von Einfamilienhausbebauung ge
pragte, nach heutigen Maßstäben weiträumig bebaute Gebiet 
angemessen zu verdichten. Insbesondere soll damit die 
Entwicklung des Kleinsiedlungswesens gefördert werden. 

Dieses Ziel wurde bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 3 der 
Gemeinde Moorsee und nach ihrer Eingliederung in das Kieler 
Stadtgebiet durch den Bebauungsplan Nr. 537 verfolgt. 

Der Genehmigung einer als Satzung beschlossen e n Fassung 
stand jedoch die mangelnde Berücksichtigung ausreichender 
SChutzmaßnahmen gegen die möglichen Emissionen der benach 
barten Gewerbebetriebe an der Barkauer Straße entgegen. 

Ein weiteres Planungsziel ist die Sicherung von Wegeverbin
dungen als Ergänzung zu straßenbegleitenden Wegen. Sie sol
len insbesondere der günstigen Einbindung des in zentraler 
Lage geplanten öffentlichen Kinderspielplatzes di enen. 

Das ursprünglich ebenfalls angestrebte Ziel, durch einen 
Weg zum Reesenberg eine Kurzverbindung aus dem Plangebiet 
zur Kronsburger Grundschule an den Straßen Kuhlacker und 
Fettberg zu schaffen, konnte aufgrund erkennbarer Durch 
setzungsschwierigkeiten nicht weiter verfolgt werden. 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 737 umfaßt das 
Gebiet östlich der Barkauer Straße, südlich der Flurstücke 
36/1 und 75, westl i ch der Straße Reesenberg und nördlich 
der Flurstücke 92 und 42/4. 

Aus Verfahrensgründen wird der Geltungsbereich des Bebau 
ungsplanes in die Teile I und 11 aufgegliedert (siehe auch 
Z~ffer 1.4 dieser Begründung). 
DIe Trennung beider Teilbereiche bildet die Grenze der Orts 
teile Kronsburg und Poppenbrügge. Da das Plangebiet jedoch 
nach seiner Nutzung trotz beabsichtigter Differenzierungen, 
~. B. des Verdichtungsumfanges, als Ganzes gesehen werden 

ann, beziehen sich die nachfolgenden Er läuterungen auch 
auf den gesamten Planbereich. 

Die Gesamtgro"ße d PI b ' b" 7 2 h A f es ange Ietes etragt ca. , a. u 
de n Teilbereich I entfallen ca. 4,9 ha, auf den Teilbereich 11 
ca. 2,3 ha. 
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Au[yrur1d der urs prünglichen kle i nsi edlungsartig en Nutzung 
. b .~ rvJ 1 q e 11 j m 8 a u ge b i e t G run d s t ü c k e mit G r ö ß e n z w i s c h e n 
1.500 bis 2 .000 m2 und Tiefen bis zu 150 m. 

Ortstyplsc h ist des weiteren die offe ne Bauweise mit vor 
wlegend ein gesc hossiger Einfamilienh ausbebauung . Led i glich 
entlang der Barka uer Straße befinden si ch auch zweigeschos 
sige Gebäude . 

Die Nach barsc ha ft zu m Gewerbeg e bie t hat die Wohnnutzung 
bish8r nicht beeinträchtigt. 

Um ~vtl. Em is sionsbelastungen auch auf Dauer ausschließen 
zu khn nen, ist durch entsprech e nd e Fests e tzungen im Be
bauungs plan Nr. 643 vorgesehen, di e Emissionen der Gewerbe 
betrlebe au f die zulässigen Werte eines Mischgebietes zu 
begrenzen. 

1.3 Planinhalt 

1.3.1 UQuliche und sonstige Nutzungen 

Q) '~!_~~~ -~ ~!~~~g 
I IP ba uliche Nutzung und ihre Gl ieder ung im Baugebiet 
is t du rc h das vorhandene Wohn en durch die Nachbarsc ha ft 
7 1~ Gewe rbege biet und durch den vorgesehenen Bau von 
Vlein si edl ungen vorgegeben. 

Das Beb au ungs - und Erschließungs kon z ept wurde a uf der 
C" und] a ge einer bereits früher mi t den Anliegern abge 
stimmte n Planung entwickelt. Ein auf akt uellere städte
b Jli ch e Erfor dernisse ausgericht etes Planungskonzept, 
d ~ ins beso ndere dem Leitbild de r fl ächensparenden, 
verdic ht eten Bebauung Rechnung tru g, wurde meh rheitlich 
von de n Betroffe nen abgelehnt . Es zielte vor alle m a uf 
elnB Red uzier ung des Erschließun gs a ufwandes und auf di e 
bessere Aus nutzung der örtlichen Infrastruktureinrich
Lungen durc h eine Verdoppelung der jetzt möglichen Wo hn
e HI h 8 1 t e n. Dar übe r hin aus s p r ach die übe r z e u gen der e 
~tddtr äu mliche Qualität für das von den Bürgern ve r wo r
fEne alte rnati ve Planungsmo dell. Orientiert am Nutzungs
hpstand , wurde die Randzon e entlang der Barka uer Straße 
als AI Jge mein es Wohngebiet (WA) und der i nnere Verdich 
tungs belei ch als Kleinsie dlungsgeb iet ( WS) a usgewie sen. 

Dipsp Geb iets nutz ung i st auch für den B8ubestand am 
senbprg vorgese hen . 

Zur Sich erun g des Spielflächenb edarfs für Kinder und 
Ju gen dlic he im schWlpflichtigen Alt er 1St in zentr ale r 
I ag e des Plangebietes auf einer städtischen Grundstücks
flä c he ein Kinderspielplatz ausg ewiesen . 

Um i m Kleinsiedl ungsberei ch angeme sse n große Gr undstücke 
s]c hern zu können, ist es erforder li ch, unbebaute Hinte _ 
land fläche n unabhäng ig von de rzeitig en Begrenzungen zwe ck
m Gig zu gliedern. 
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b) §~~~~~~~_~~~_~~~_~~~_~~~!~~~~~_~~~~~~g 
Angeglichen an die vorhandene Einzelhausbebauung entlang 
der Barkauer Straße und Reesenberg, für die angemessene 
Erweiterungsmöglichkeiten a~sgewiesen sind, ist auf den 
Neubauflächen die eingeschossige Einzel- bzw. Doppelhaus
bebauung in offener Bauweise vorgesehen. 

Insgesamt können im Plangebiet ungefähr 40 neue Wohnein
heiten gebaut werden. 

Gestaltungsanforderungen 

Die Häuser des Neubaubereichs sollen in der Ausbildung der 
Dächer und Außenwände aufeinander abgestimmt werden. Dazu 
wurden Festsetzungen zum Material und zur Farbe der Außen
wände sowie zur Form und Neigung der Dächer getroffen. 

Entlang der Planstraße "A" sollen beidseitig Bäume gepflanzt 
werden. 

Erschließung 

Die Erschließung des Verdichtungsbereiches erfolgt durch 
die geplanten Straßen "A" und "B". Die Planstraße "A" 
schließt an die Straße Sösslingspott an und mündet in die 
Barkauer Straße. 

Bei der Tr assierung der geplanten Straßen wurde neben den 
technischen Richtlinien besonderer Wert auf verkehrsberuhi 
gende und gestalt erisc he Elemente gelegt, wie Versätze und 
Gliederung in Straßenabschnitte, unterschiedliche Ausbildung 
von Profilen und Fahrbahnbelägen. 

Damit soll dem in der Straße Sösslingspott, mit der die Plan
straße "A" eine Schleife bildet, möglichen "zügigen" Fahr
verhalten e ntgegengewirkt werden und zugleich ein unverwech 
s~lbares Straßenbild im Siedlungsquartier erreicht werd e n. 
Dle Plan straße "B" soll wegen ihrer geringen Verkehrsbedeu 
tung als gemischte Ver kehrsfläche ausgebildet werden. 

Um z u einem späteren Zeitpunkt a uch di e südlich a ngren ze nden 
G~undstück sf l äc h e n ver dichten z u können, wurde a uf An reg ung 
elnlger Anlieger dieses Bereiches die Möglichkeit vorg ese hen, 
dles e Straße z u verlä ngern. 

D~e unabhängig von den Fahrstraßen ausgewiesenen Wege sollen 
~lt den straßenbegleitenden Wegen die Verbindungen z wischen 
enachbarten Wohnb erei chen und die Erreichbarkeit von Ver

sorgungseinrichtungen verbessern. 

~as im Geb i et anfallende Schmut z- und Regenwasser wird 
urch den Anschluß an das vorhandene Entwässerungssystem 

s chadlos abgeleitet. 
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1.4 Abwi.iqur,g 

Die de'n Bereich Ree s enber g betreffend en Belang e hab en die 
8auv~rwa]tung ver a nla ßt, den Geltu ng sber eich des Bebau 
ungsplanes in zwei rei le aufzuglie de rn . 

Der leil I schafft die planung sre chtlich en Vorausset z ungen 
für d n Neubau von Einfa milienhäusern un d dere n Erschlie 
ßung im Verdichtungsbere ' c h der Grundstü cke Bark auer Stra ße. 

Der fEll 11 wird z u ei n em spätere n Zeitpu nkt im Verfahren 
fortgef~hrt. Er behält bis dahin de n dur ch Entwurfsbeschluß 
errej.chten Verfa hrensstand. Damit besteh t die Möglichkeit, 
die VorOussLtzung en und Konsequenze n ein er baul ich en Ver 
dlchtung der Gru ndstücke a m Re e se nberg zu ~ berp rü fen. 

8i,lang hat sich währen d des Beba uung splanv erfahrens, vor 
wiBgerd anl~ßlich der Offe nleg ung des Pl anes nach § 2 a (6) 
B un drsba~gcs8tz, lediglic h ei ne Minderhe' t für ei ne Hinter
l an db~bauung ihrer Gru ndstücke ausgesp rochen. Im Interesse 
allpr Anlieger erschei nt es ge r echtferti gt, diese Zielsetzu ng 
erst zu verfulge n, wenn die Mehrheit ein e Verd i ch t ung wünsc ht 
und von ~er in der Frü hphase des Verfahr ens ver tre tenen Ha l 
tun~ 98gen die ba uliche Nut z ung i hrer Hint er landflächen 
abrückt. 

Oj f <"""11.ccler ung des Geltungsber eic hes ist auc h Insofern über
le ug er d, als da mit ei ne weitere Ve rz öge r ung des Bauleitplan
verfahr0ns z u Lasten der Grundstücksanl ieger der Barkau er 
S t }' 1 ß P. ver h j n der t \oJ erd e n k a n n . 

8 e ] Q Il ge, die w ä h ren d der 0 f f e nIe gun g des Beb a u unq s p I a n e s 
vom 15 07.198 5 bis 05 . 08.19 85 als An reg ung e n und Be de nk en 
geäuß~r~ wurden, bet reffe n die fol gend en Pl an ung si nhalte: 

a) AJsweisung und Lage de s öffe ntlich e n Kin dersp ielp lat zes, 

~) UmnLtlung von Garten la nd - in Ba ul an df läche n, 

c) Wt8etrassen im Pla ng e biet, 

d) frschlJeßungs kon ze ption . 

a) Ausweisung und Lage des öf f e ntli ch e n Kinderspielplatzes 
dem st~dt ischen Gru nd st üc k Bark au er Straße Nr. 13 

Kon 1 üt. Nach Auffassu ng de s Ei gentüm ers ei ne s dem aus
q~wJesene n Klnderspiel p l atz benac hb ar te n Grundstückes 
1St dle vorhandene Spie l fl ~ c he au f d em Gel~nde der 
Kreuzkirc hengemeInde a us reic hend. Se ' ner Mei nung na ch 
~~( utet ~.r voropse hene SJie J platz neben Beeintrdchti
qUl"lr en .,(l neS Grundstückes unnö t ige t\u sgabel1 öf fent
llcher Mlttel . I m Falle e i nes tatsächlich bestehenden 
Bedarfs sc hläg t er vor, den Hof der a lten Poppenbrügge r 
Schule als Spielfläc he zu nutzen. 

~b~ ä~.9 . 0 i e Aus w eis u n g des Kin der s p i e I p 1 atz e s i m B (J U -

gebIet fol gt der Forderung des Jugend amt Es, de~ m Plan
gebiet beste hen den Bedarf a bz udecken . 
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Das Jugendamt hat/bereits unter Berücksichtigung der in 
den Nachbargebieten bestehenden und geplanten Spielplätze 
ermittelt, daß im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ein Spielplatz für ungefähr 50 Kinder im schulpflichtigen 
Alter erforderlich ist. 

Diese Forderung geht auf das Kinderspielplatzgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein zurück. 

Die Spielfläche des Kirchengemeindezentrums, auf die der 
Grundstückseigentümer verweist, kann für den öffentlichen 
Bedarf nicht herangezogen werden. Versuche, während des 
Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 564 diesen Spielplatz 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, scheiterten am 
Widerstand der Kreuzkirchengemeinde und führten dazu, 
daß im Baugebiet des Planes ein gesonderter Spielplatz 
ausgewiesen wurde. 

Der als Spielfläche vorgeschlagene Hof der Poppenbrügger 
Schule muß wegen seiner Entfernung vom Baugebiet als Aus
weichstandort ausgeschlossen werden. Nach der Durchfüh
rungsverordnung zum Kinderspielplatzgesetz sollen Fußweg
längen über 400 m zu Spielplätzen für schulpflichtige 
Kinder nicht überschritten werden. 

b) Umnutzung von Gartenland zu Einfamilienhausgrundstücken 

Konflikt: Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Ver
dichtungskonzept wurde auf Initiative und in enger Ab
stimmung mit der Mehrzahl der Grundstückseigentümer im 
Baugebiet entwickelt. Dabei wurden zur Abrundung des ge
planten Neubaubereiches auch Grundstücke erfaßt, deren 
Größenordnung unter dem üblichen Maß liegt. 

Zwei Eigentümer dieses Anliegerkreises wenden sich ge gen 
die im Plan vorgesehene Beanspruchung von Teilflächen 
ihrer Grundstücke und stellen als Begründung ökologische 
Qualitäten großer Gärten heraus. Entsprechend werten sie 
die durch die planerische Ausweisung vorgegebene Verringe
rung ihres Gartenlandes sowie die gesamte Verdichtungs
planung als negativen Eingriff in die bestehende Sied
lungsstruktur und fordern, die Größe der vorhandenen 
Grundstücke zu erhalten. 

A~wägung: Durch Verdichtungsmaßnahmen in weiträumigen 
Sledlungsgebieten können Baulandflächen, insbesondere 
für Einfamilienhäuser, für die noch immer ein erheblicher 
Bedarf besteht, kostengünstig bereitgestellt werden. 

Bei einer ökologischen Wertung ist den kleineren Baugrund 
stücken mit entsprechend eingeschränkter Gartennutzung 
die ungleich bedeutendere Qualität ungestörter landschaft
~icher Nahbereiche städtischer Verdichtungsgebiete gegen
uberzustellen. 

Entscheidend ist darüber hinaus, daß die vorgesehene Ver
d i chtung zur Auslastung gemeindlicher und privater Ver
Sorgungs - und Dienstleistungseinr i chtungen beiträgt und 
dadurch die Funktionsfähigkeit des Siedlungsbereiches 
e r ha l ten werden kann. 
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Gemesse n an diese n Planung szielen kann die abweichende 
Einsc hätz ung zur angest rebten Verdichtung und zur Be
a nspr uchu ng von Garten land nicht geteilt werden. 

Au c h nach Abgabe von je ca . 400 m2 liegen di e Gru nd stücke 
der betreffe nd e n An lieger mit ca . 1.000 m2 noch weit üb er 
de r heute üblichen Größ e fü r Einf ami lie nhausgru ndstücke 
von dur chschnittlich 450 bi s 500 m2 . 

Diese Gr undstücksg r öße ga ra ntiert den Nut zer n noch eine 
vielfälti ge Ti er - und Pflan zenwelt in ihre n Gärten. 

Die Weigerung, das Angebot einer z us ätzlic hen Bebauung 
zu nut z en , wird mit Ausn ahme eines nac ht eiligen Erschei
nungsbildes keine Fol gen f ür die Re al isierung der Ve r 
d i cht ungsp la nung haben, da Grundstücksteil e dieser An
lie ge r weder f ür Straßen noch für so nstige öffentliche 
Fläche n erford er l i ch sind . 

c ) Weg etra ssen im Plangebiet 

1. Zuwe gung zum Kinderspielp latz zwisc he n Barkauer St r a ße 
und Planstraße A 

Konf likt: Zur Einb ind un g des öffentlic hen Kinderspiel
platze s in das Plangeb iet we ist der Bebauun gspl a n einen 
öffe ntli chen Weg zwisc hen der Bar kauer St raße und der 
Pla n stra ße A aus. 

De r Eigentümer eines von dieser Planung betroffenen Grund 
stü ckes fordert, daß de r We geabsc hnitt zwisc he n Plans traße A 
und Sp ielplatzfläche aufgeg eben werde n solle. Er hält die 
e i ns eiti ge Anbindung der Fl äc he an die Bar kau er Straße 
für ausreichend und di e umw egige Err eic hbarkeit für Kin-
der aus dem Verdichtun gs bereich f ür z umu t bar. 

Abwä gung: Der Kindersp ielpla tz er fordert e nt sprechend 
sei ne r günstigen Zuordnun g sowo hl zum Verdichtu ngs bereich 
als a uch zum Altbestand eine an gemessene Zug ä ngl i chkeit. 
Sie ka nn nur gewährle istet wer den, wen n der i n Frage ge
ste llte Wegeabschnitt du rch die getroffene Au sweisung 
gesicher t wird. Gegen ei nen Umweg über die Bark auer Straße 
müssen .i nsbesondere Belange der Verkehrssicherhe it geltend 
gemach t wer den. 

Die dur chgehende Verb indung des gep la nten Wege s zwisch en 
Bark au er Straße und der Plan stra ße A is t dah er zwi ngen d 
erforderli ch. 

2. Ehe malige Ausweisung einer Wegeverbindung zwische n Plan
straße A und Re ese nberg 

Konflik t: ,Durch die ursp rü~glic h a usgewiesene We get rasse 
sollte n dle planungsrecht llche n Voraussetzungen für ein e 
f ußläufige Querverbindung zwisch en den Ortsteilen Popp en
brüg ge und Kronsburg gesch affen werden . 
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Vorrangig sollte damit die Erreichbarkeit der Kronsburger 
Grundschule am Fettberg für Schüler des westlichen Ein
zugsbereiches verbessert werden. 

Die Planung wurde durch die Schulverwaltung veranlaßt. 
Sie stützte sich auf den Runderlaß des Innenministers 
des Landes Schleswig-Holstein zur Schulwegsicherung 
vom 21. Mai 1969. 

Anläßlich des Entwurfsbeschlusses entschied die Selbst
verwaltung nach Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange, auf die Ausweisung einer Wegetrasse zu verzich
ten. 

In seiner Stellungnahme vom 15.07.1985, die im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 2 a 
Abs. 6 des Bundesbaugesetzes abgegeben wurde, vertritt 
der Innenminister die Auffassung, daß der Verzicht auf 
die Sicherung einer Wegeverbindung gemäß dem ursprüng
lichen Planungsziel im Widerspruch zum vg. Runderlaß 
steht. 

Abwägung: Die Festsetzung des Wegeabschnittes, die Flä
chenansprüche an die Grundstücke Barkauer Straße 69 und 
Reesenberg 34 begründet hätte, stieß auf energischen 
Widerstand der unmittelbar betroffenen Eigentümer, die 
von fast allen Anliegern der 8arkauer Straße unterstützt 
wurden. In einer von ungefähr 60 Anwohnern unterzeichne
ten Stellungnahme wurde unter Hinweis auf mögliche alter
native Wegeführungen die vorgesehene Trasse über die vg. 
Grundstücke abgelehnt. 

Die Würdigung eigentumsrechtlicher Belange veranlaßte die 
Bauverwaltung, diese Vorschläge zu prüfen. 

Es zeigte sich jedoch, daß weder innerhalb noch außerhalb 
des Bebauungsplanbereiches geeignete Alternativen bestan
den. Insofern bestätigte sich die Entscheidung des zu 
ständigen Orts beirat es anläßlich der öffentlichen Anhörung 
gemäß § 2 a Abs. 2 des Bundesbaugesetzes, daß keine Flä
chen privater Grundstücke zwischen Planstraße A und dem 
Reesenberg für öffentlich zugängliche Wege beansprucht 
werden sollten. 

Auch die in der erwähnten Stellungnahme von den Anliegern 
gegebene Anregung, einen Weg als Fortsetzung vorhandener 
Erschließungsstraßen und Wege im Gebiet des Bebauungs
planes Nr. 564 im Bereich der Grundstücke Reesenberg 18 - 22 
auszuweisen, hätte lediglich eine Problemverlagerung be 
deutet. 

Neben ungünstigeren Abstandsverhältnissen zwischen den 
Gebäuden dieser Grundstücke gegenüber den ehemals betroffe
nen Grundstücken Reesenberg Nr. 34 und 36 bestehen für den 
Bereich Reesenberg 18 - 22 auch keine öffentlich - rechtlichen 
Zugriffsmöglichkeiten. Bemühungen, den Geltungsbereich um 
diese Grundstücke zu erweitern, scheiterten bereits im 
Vorfeld des Verfahrens zu diesem Plan. 



- B -

Angesichts des dargestellt en Sachverhaltes ließ sich 
die ursprüngliche Planung sabsicht, eine schulweggeeig 
nete Wegeverbindung zu sichern, n ic ht aufrechterhalten. 

d) Erschließungskonzeption 
Konflikt: Aufgrund ihr es engen räumlichen Zusammenhanges 
wurde für die Baugebiete der Beba uu ngspl äne Nr. 564 und 
Nr. 737 ein Erschließungssystem entwickelt , das die Fort
führung der durch den Beb auungsplan 564 gesic herten Wohn 
sammelstraße Sösslingspott i n den Bereich des Bebauung s
planes Nr. 737 zur Grundl a ge hat und e ntsprechend in 
diesen Plan übernommen wurde. 

Von ihrer derzeitigen Wohnlage begünstigt , for dern Anwoh 
ner des Sösslingspotts, zwischen der Planstraße A un d 
dem Sösslingspott keine Verbindung für den Pk w-Verkehr 
zu ermöglichen. Sie befürchten neben Störun gen i hrer 
Wohnruhe insbesondere die Ge fährd ung ihre r Kinder durch 
den aus dem Neubaugebiet z u erwartenden Verkehr. 

Abwägung: Der Bebauungsplan Nr. 73 7 sieht als Fol ge des 
inneren Erschließungsbedarfs eine zusätzli che Anbindung 
des Verdichtungsgebietes an die Barkauer Straße vor. Ei n 
erheblicher Anteil des kün ftige n Anlieg erv erkehr s wird 
diesen Anschluß wählen und den Umweg über den Sösslings
pott meiden. Aus diesem Grunde und auch wegen des ins
gesamt bescheidenen Verdichtungs umfanges von ungefähr 
40 Ei nfamilienhäusern im Neubaugebiet kan n nicht unt er 
stellt werden, daß die zu erwart e nde ge ringe Verke hr s
zunahme die Anwohner des Sösslingspotts in un zumut barer 
Weise belasten könnte. 

Der derzeitige Ausbauzustand am Ende des Söss lingspotts 
rechtfertigt auch in keiner Weise die geäuß erte Erwartu ng 
der Anwohner, auf Dau e r ihre ruhige Wohnl age erhalten z u 
können. 

Allein der provisorische Abschluß der Tr asse, ohne Ausbau 
eines Wendeplatzes, läßt die immer schon bestanden e Pla 
nungsabsicht erkennen, die Straße Sössl i ng spott in da s 
benachbarte Baugebiet hine i n z u ver läng ern. 

2. Maßnahmen zur Sicherung der Pl an durchfü hr un g 

Im Bebauungsplan sind Maßn ah me n z ur Sicherung der Infrast rukt ur 
gemäß § 9 a Bundesbaugese tz ni cht vorg es eh en. 

Soweit städtebauliche Gründe es erfor derli ch machen, behäl t 
sich die Stadt nach Erörterung und Beratung mi t den betrof f e 
nen Bürgern Maßnahmen z~r Verwirk lichun g ihrer Plan ung sabsic h
ten nach den §§ 39 b - 39 h Bundesbaugesetz vo r. 

Für Entschädigungsansprüche sind die §§ 39 j - 44 c Bundesba u
gesetz anzuwenden. 
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Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung 
die Grenzlegung 
die Enteignung 

3. Erschließungsbeiträge 

(§§ 45 bis 79 BBauG) 
(§§ 80 bis 84 8BauG) 
(§§ 85 bis 122 BBauG) 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 bis 135 Bundesbaugesetz erhoben . 
Die Stadt trägt gemäß § 129 Bundesbaugesetz und der Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der jeweils 
gültigen Fassung 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungs 
aufwandes. 

4. Kosten und Finanzierung 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen folgende 
überschlägig ermittelte Kosten: 

Erwerb von Grund und Boden 
Straßenbau 
Straßenbeleuchtung 
Entwässerungsanlagen 
Grünanlagen 

Gesamtkosten : 

In Vertretung 

Bartels 
Stadtbaurat 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

398.000, -- DM 
1.050.000, - - DM 

150.000, - - DM 
470 . 000, -- DM 
150.000, -- DM 

2.218.000,-- DM 
===== ======= = == 
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Bebauungsplan Nr. 737 (alt Nr. 537) 
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Zu Punkt der Tageso rdnung 

Stadtplanungsamt 

Drucksache 2 '2 
Betreff: Veränderungssperre Nr. 32 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Kiel, den Alf:OJ.8b 

Antrag: Die beigefügte Satzung der Landeshauptstadt Kiel über 
die Veränderungssperre Nr. 32 für den Plangeltungsbe
reich des Bebauungsplanes Nr. 753 mit dem Baug e biet 

a Kiel-Mitte, Gutenbergstraße, Eckernförder Straße, 
Grenze der planfestgestellten Mühlenwegtras se , Holz
koppelweg, Bundesbahngelände, östlich Grasweg, wird 
entsprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan 
beschlossen. 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel beschloß am 
17.01.1985 die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes 
N:,. 753 für das Baugebiet, beiderseits des Grasweges und 
sudlich des Holzkoppelweges. Dieser Beschluß erfolgte vor 
dem Hintergrund, daß 

- zentral gelegene, innenstadtnahe und gut erschlossene 
Gewerbegebiete (mit Gleisanschluß) weiterhin dem traditionellen 
Gewerbe erhalten bleiben sollen; 

- verhindert werden soll, daß einzelne, auf bestimmte Nutzer
gruppen ausgerichtete Attrakt ionen die Bodenwerte derart 
verä ndern, d2ß traditionell eSGewerbe ke ine An-siedlunge n 
mehr vollzieht und das Baug e biet großrä umige Ve r ä nd erungen 
von Freizei t- und Vergnügungseinrichtungen sowie Einkaufs
zentren e rfährt. 

A~tueller Hintergrund für- die Ve r än de rungs sperre Nr. 32 ist 
eln geplantes Veranstaltungszentrum auf dem Grundstück Gras
weg 19 - 21. Die ses Vorha ben wur de bereits ge m. § 15 BBauG 
um e in Jahr zurückgestellt . 

Uf~ zu verh indern , daß vor Recht s kraft des im Ve rf a hr e n be-
lnd l' d lc hen Bebauungsplanes Tat sa chen geschaffen we rd e n, di e 

s~r anz u~treb~nd e n städ t ebauli chen Entwicklung en t gege n-
B eh ~n, 1st fur den i n der beigefügten Satzun g definierten 
erel ch eine Ve r ä nde rungssperr e ge m. § 14 BBauG e rforde rl ic h. 
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Aufgrund der hohen Zahl der zum Verkauf angebotenen Grund
stücke im Geltungsbere ich des Bebauungsplan es Nr . 753 ist 
es sinnvoll, die Veränderungssperre für das gesamte Plan
gebiet zu erlasse n. 

Bar t e l s 
Stadtbaurat 

Mit der Nachtragstagesordnung wurde mitgeteilt, daß diese Vorlage in die 
Tagesordnung aufzunehmen ist. 

Die Vorlage selbst wurde mit der Zusammenstellung auf den Ti sch gelegt. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt namens der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN Vertagung. 

Dieser Vertagungsantrag erreicht keine 1/3 Mehrheit. 

Beschluß über die Drucksache 22: Nach Antrag. 
- - Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 



Satzung 

der Lan deshauptsta dt Kiel Ub er die VerändE'rungs sperre Nr . 32 
vom 

Aufgru nd der §§ 14 Abs. 1 un d 16 Abs. 1 Satz 1 des Bundes 
bauge se t zes vom 18. 08. 1976 (BGBI . I s. 225 6), zu letzt ge
änd ert du rch Gese tz vom 24.06 .1 985 (BGBI. I S . 1144) in Ve r
bindung mi t § 4 der Ge meind eo rdnu ng fUr Schi eswi g -Hoi stein 
~n der Fa ssung vo m 11 .11. 197 7 (GV OBI. Schl.-H . s . 410) , ge 
ande rt du rch Gese tz vom 22.1 2.1 98 2 (GVOBI. Sc hl. -H. s. 308) 
wird na ch Beschl ußfass ung durch die Ratsversa mml ung vom 
16.01 .1986 mit Gene hmi gung de s I nnenministers des Lan de s 
SChle swig- Holstei n folg end e Satzung erlassen : 

§ 

FUr di e GrundstUc ke innerha lb des Geltungsbere iches des i n 
der Aufstellung be fi nd liche n Be bauungsplanes Nr . 753 mit 
dem Baugebiet Kie l-Mi tte, Gu ten bergstraße, Eck ernförd er 
Straße, Grenze de r planfestge stellten MUhlenwegt rasse, 
H~l zko p pelweg, Bund es bahngeländ e, östlich Graswe g , wir d 
elne Ve ränderungs sper re erlassen . 

§ 2 

Im Ge bi et der Verä nde rungss pe rr e entsprechend § 1 dies er 
\ J Satzung dUrfen: 

1. erhebliche oder wesentli ch e wert steigernde Ve ränd eru ngen 
des GrundstUcke s nicht vorgenommen werden; 

2. n~ Ch t genehmigu ng sbe dUrft i ge, aber wertsteiger nde ba u
l lche Anlagen ni c ht erri ch tet odfr wer'tsteige rnde Än de
ru ngen solcher An lagen n ich t vorgenommen we rde n; 

3 . ge~ehmigungsbedU rftige baul iche Anlagen nic ht errichtet, 
ge andert oder be se itigt we rden. 
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§ 3 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie 
tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbe
reich der Bebauungsplan Nr. 753 rechtsverbindlich wird, 
spätestens jedoch am 28.01.1987. Auf die Zweijahresfrist 
wird der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung 
eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BBauG abgelaufene Zeit
raum angerechnet. 

Die Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BBauG wurde mit Erlaß des 
Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 
erteilt. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 



Zu Punkt 111 b der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt 

Drucksache 2"3 

Betreff: Veränderungssperre Nr. 33 

BeriChterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die beigefügte Satzung der Landeshauptstadt Kiel über 
die Veränderungssperre Nr. 33 für den Plangeltungsbe
reich des Bebauungsplanes Nr. 763 mit dem Baugebiet 
Kiel-Mitte, Olshausenstraße, Bundesbahngelände öst
lich Grasweg, Holzkoppelweg, Grenze der Planfeststel
lung Mühlenwegtrasse wird entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan beschlossen. 

Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung 

Begründung: 

D~e Ratsversammlung hat am 12./13.12.1985 die Aufstellung des 
elnfachen Bebauungsplanes Nr. 763 für das Baugebiet beiderseits 
des Grasweges und nördlich des Holzkoppelweges beschlossen. 

Dieser Beschluß erfolgte vor dem Hintergrund, daß 

das zentral gelegene, innenstadtnahe und gut erschlossene 
Gewerbegebiet (mit Gleisanschluß) weiterhin dem traditio 
nellen Gewerbe erhalten bleiben soll; 

verhind ert werden soll, daß einzelne, auf bestimmte Nutzer
gruppen ausgerichtete Attraktionen di e Bod en werte derart 
verändern, daß traditionelles Gewerbe keine AnSiedlungen 
mehr vollzieht und das Baugebiet großräumige Veränder ung en 
von Freizeit- und Vergnügung seinrichtungen s owi e Einkaufs
zentren erfährt. 

A~tueller Hindergrund für die Verä nderung ssper r e Nr. 33 ist 
eHl n geplantes Sport- und Frei zeitzentrum auf dem Grundstück 

Olzkoppelweg 33. 

U~ zu verhindern, daß vor Rechtskraft de s im Ve rfahren befind
l lchen Bebauungsplanes Tat sac hen geschaff en werden, die der 
an zust rebenden städtebaulichen Entwicklung entgegenste hen , ist 
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für den in der beigefügten Satzung definierten Bereich eine 
Veränderungs sperre gemäß § 14 BBauG erforderlich. 

Aufgrund der hohen Zahl der zum Verkauf angebotenen Grund
stücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 763 ist es 
sinnvoll , die Veränderungssperre für das gesamte Plangebiet 
zu erlassen. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Mit der Nachtragstagesordnung wurde mitgeteilt, daß diese Vorlage in die 
Tagesordnung aufzunehmen ist. 

Die Vorlage selbst wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt namens der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN Vertagung. 

Dieser Vertagungsantrag erreicht keine 1/3 Mehrheit. 

Beschluß über die Drucksache 23: Nach Antrag. 
--------- Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 



S atz u n 9 

der Landeshauptstadt Kiel über die Veränderungssperre Nr. 33 
vom 

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Satz 1 des Bundes
baugesetzes vom 18.08.1976 (BGBl. I S. 2256), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.06.1985 (BGBl. I S. 1144) in Verbindung 
mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 11.11.1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 410), geändert 
durch Gesetz vom 22.12.1982 (GVOBl. Schl.-H. S. 308) wird 
n~ch Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 16.01.1986 
mIt Genehmigung des Innenministers des Landes SChleswig-Hol
stein folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Für die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches des in 
der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 763 mit dem 
Baugebiet Kiel-Mitte, Olshausenstraße, Bundesbahngelände öst
l~Ch Grasweg, Holzkoppelweg, Grenze der Planfeststellung 
MUhlenwegtrasse wird eine Veränderungssperre erlassen. 

§ 2 

Im Gebiet der Veränderungssperre entsprechend § 1 dieser 
Satzung dürfen: 

1. erhebliche oder wesentliche wertst eigernde Veränderungen 
de s Grundstückes nicht vorgenomm en we rden; 

2. n~cht genehmigungsbedürftige, aber wertsteigernde bau
lIche Anlagen nicht errichtet oder wertsteigernde Ände
rungen solcher Anlagen nicht vorgenommen werden; 

3. ge~ehmigungsbedürftige bauliche Anlagen nicht e rrichtet, 
geandert oder beseitigt werden. 
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§ 3 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren 
Geltungsbereich der Bebauungsplan Nr. 763 rechtsverbind
lich wird, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Satzung. 

Die Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BBauG wurde mit Erlaß 
des Innenministers des Landes SChleswig-Holstein vom 

erteilt. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 



Zu Punkt A1c der Tages ordnung 

Amt für Schulwesen Kiel , den /r . ./. f b 

Drs. 2b 
Betr. : Abrechnung Neubau Sporthalle Wellingdorf; 

hier: Uoerplanmäßige Ausgabe - 1985 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Zugestimmt wird der Lei stung einer überplanmäßigen Ausgabe 
von 143.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 200 . 000.981 - Rück
zahlungen an das Land - . Die Mehrausgabe wird gedeckt durch 
Einsparungen in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle 
912.000.977 - Tilgung an den Kreditmarkt -

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Abrechnung der Neubaumaßnahme Sporthalle Wellingdorf hat ergeben, 
daß rund 484.000,-- DM Baukosten eingespart wurden . Diese verringerten 
Gesamtausgaben haben zur Folge, daß eine Uberzahlung des Landeszu
schusses eingetreten ist. 

Vorbehaltlich der Prüfung durch das Land ist eln Betrag von 193.065,-- DM 
zurückzuzahlen. Im Ansatz stehen jedoch nur noch 50.544, 28 DM zur Ver
fügung. 

Die Zahlung ist unverzüglich zu leisten , um Zinsansprüche des Landes 
nicht entstehen zu lassen . 

Die zur De ckung herangezogenen Mittel wurden lm Haushaltsjahr 1985 nicht 
benötigt. 

Das Kämmerei - und St eueramt hat die Vorlage mi tgezeichnet. 

D~ese Vorlage wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, 
dIe Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

~eschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einst immig. 



Zu Pun.;(~ A1d. jer Tagesordnung 

Amt für Schulwesen Kiel , den 15. Januar 1986 

Bet r. : 

Dringslichkeitsyorlage 

Drs.2& 
Einbau eines Behincertenaufzuges an der Reventlouschule 
- Sprachhei lgrundschule -; 
hi er: Leistung einer außerplanmäßi gen Ausgabe 

BeriChterstatter: Stadtschulrat Zi~er 

Antrag: Zugestimmt wird der sofortigen Leist ung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 74. 5CO,-- m1 bei der Haushaltsst elle 
27.130.941 - Einbau eines 3ehindertenaufzuges an der Reventlou
schule - Sprachheilgrunds::hule -. 

Der Betrag wird gedeckt darch eine Einnahme in gleicher Höhe 
bei der Haushalt sstelle 27. 130.361 - Vom Land -

- EndgÜlt i ge Beschlußfassung "'urch di e Ratsversammlung -

Begründung: 

An der Revent l ous chule - Sprachhei~grunds chule - unterrichtet elne körper
behinderte Lehrkraft, die a uf einen Rollst~~ angewi esen ist. Um dieser 
Lehrkraft die Möglichkeit zu geben, u. a. das im Hochparterre gelegene 
Lehrerzimmer zu erreichen , ist der ~inbau eines Fassadenaufzuges erforder
lich. Die Maßnahme ~ird zu 'CO % d~ch den Kultusminister - als Arbeit
geber - sowie di e Hauptfürsc~gestelle bez uschußt. 

Die Baumaßnahme soll ~~gebend durc~5eführt werden. 

D~ese Vorlage wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, 
dle Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

~eschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

" 



Zu Punkt . AgfA., der Tagesordnung RATSVERSAMMLUNG 
F reie 
Demokratische 

artei 

CDU - Fr aktio n 

An den 
Stad tpräs ide nten 

h i e r 

ED.P. 
F. D.P. - Fraktioll 
23 Kiel, Rathau! 
Tel. 0431/901 200Si 

Kiel, 10.12.1985 

Drucksache 4-9; 

I N T E R FRA K T ION E L L E R 
D R I N G L ICH K E I T SAN T RAG 

fQr di e Sitz ung der Ratsversammlung am 12./13. Dez. 1985 

Die Rats versammlung möge beschließen: 

Die Land esha upts t a dt Kiel beantragt beim Sozialministerium die 
unverzügl iche Än derung des Krankenhausbedarfsplanes dahingehend, 
daß die Landes ha uptstadt auf e i n Regelkrankenhaus in kommunaler 
Träge rsc haf t verzi chtet, und der Krankenhausbedarfsplan zugunsten 
eines pri vaten I nvestors und Betreibers geändert wird. 

BegrÜndun g : 

Die Vora usse tzung e n für die Erfüllung des in der Ratsversammlung 
vom 13. Juni 198 5 beschlossenen Antrages, "auf den Neubau des 
Städte Kra nk e nh a uses auf dem Ostufer zu verzichten, wenn durch 
eine n pri vaten Tr äger schneller ein Krankenhaus mit qualitativ 
gleichwe rtigem Angebot errichtet und betrieben wird, wobei an der 
inhaltl iche n Ko nze ption festzuhalten ist" sind gegeben. 
Damit unve r züglic h mit dem Bau des Ostufer-Krankenhauses begonnen 
werden ka nn, ist di e beantragte Änderung des Krankenhausbedarfs 
Planes ge genü ber dem Land erforderlich. 

gez. Uw e Pet e rse n 
F.D. P . - Frakti on 

f.d. R. 

~ Nach Antrag . 
De r Beschl uß ergeht mi t Mehrhei t . 

gez. Hannelore Sievers 
CDU-Fraktion 



DIE 
GRONEN 

An das 

Ratsfraktion 
Rathaus Kiel 

Rathaus 
Zimmer 240 
2300 Kiel 1 
Telefon ', 
0431/901-2529 

Bür o des 

Stadtpräsidenten 
Kiel , den 08.01. 1 986 

hi er ----
Betr.: Ve rs euchung des ehemaligen HDW-Geländes Dietrichsdorf 

hier: Gutacht erbeauftragung / Rechtsprüfung / Finanzierungs

beteiligung des Landes am Sanierungsaufwand / Konsequen

z€n aus der Verhandlungsführung Bürgermeister Hochheims 

'.<'ir ~J i tten darum, den folgenden A N T RAG 

auf die Tagesordnung der Ratsversammlung am 16.01.1986 zu setz en: 

Die Rat sversammlung mö ge beschließen: 

1. Der Magistrat wird beauftragt, ein unabhängiges Fachinstitut 
mi t einem zusätzlichen Gu t achten über eine Gesamtgefahrenab
s chätzung und ent sprechende Sanierun~smöglichkeiten des ehe
ma ligen Dietrichsdorfer HDW-Geländes zu beauftragen. 

2. Da s Rechtsamt wird beauftragt, alle Möglichkeiten zur Anfech
tung der Rechtsverbindlichkeit des zwischen der Stadt Kiel 
und den HDW aus gehandelten Kaufvertrages vom Dezember 1984 
zu prüfen. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, mit der Schleswig-Holste inischen 
Landesregierung als Anteils e igner der HDW Verhandlungen mit 
dem Ziel zu führen, MittelbereitsteIlungen des Landes zur 
Sanierung des ehemaligen HDW-Werftgeländes in Dietrichsdorf 
und dessen Herstellung als Hafengelände herbeizuführen. 

4. Di e Grundstücks-Kaufvertragsführung des zuständi gen Dezer
nenten, Bürgermeister Hochheim, wird mißbilligt. Die Rats
versammlung beschließt, den zuständigen Dezernenten, Wolfgang 
Hochheim, zum nächstmöglichen Termin aus seinem Amt zu ent
las sen. 

-2-
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I. Dj, bioher vorli~gende n Gutachten sind aus f olgend en Gründen 
vöLl L', ummreichend: 

2. 

a ) Probennahme 
Di e Probennahme erfol gte nic h t flä r.he nd.eckend, d .. !" .. es wurd.e 
ke.lne ras f;erf örmi ( 'e Probenentnahme vorgeno mmen . 
Be i. der ji'es t legunG der Bohrl öche r wur den ""e i t L.;-e h end norma l e ge olo
gi sche Maßs t ä be an ge l e c t , die bei einem über 100 J ~ hre lane auf 
dill verschie dens te Wei se ~e nu tzten Indust r ie gc lände völl i ~ unzurei 
ehSDrl sind. 
B~jßpielswe is e wurde das un te r dem Ge l ä nde befindl i che Bunkerßan~
qJ"tem nicht be rücksi ch t i g t . Ebenfal l s f a nden eve n t uell zuges chüttete 
Wracks von Krie gsschiffen keine Beachtun ~ . 

B~j Line r wi rkli ch sorgf ä l t i gen Bo denun te rsuchung , di e ja zum Zwe ck 
ha t

l 
horrende Fol gekos t :::> n an Bodensanierung zu v erh indern, muß bei 

ein. !' Geländenutzung , wi e sie hi er vorli eg t , quasi auf j edem Quadrat - (' 
t":?t e r mi t e i n e r erheblichen Verunreini gung gerechne t werden . 1tlie 1~10i n 
8ind nämlich zum Teil die Areal e , in denen der Boden so s t ark ver-
seur h~ ist , daß er aus Getaus cht werden muß - und wi e e roß cind zum Tei l 
die Flächen, auf denen keine Probe genommen wurde . 

h) Keine P.rkenntniss e über Gr undwass erfli e ßeeschHi ndi 8'kei t und -r ir.h tun i~· 
1J1',-, llydro,o:801 ogi s che Gutachten en t häl t ke inerl ei Angab en ü her Ges chHin
d':'"k"j r, ,md Fließrich t un[!' des Grundwas se rs un t er dem ehemal i :'pn HD '}-
',-I: ude. 
~s ~xisti~rt l ed i~li ch di e nich t pro tokoll ierte mündliche .ussage des 
U t,'rs uchende n , di e Grun d1.rasse rfl ieß :ß sch'...:ind igk e i t be He ge sich im 
'no~~nl~n Rahmen '. 

'.n} ~hf'n 1,:e:.c t habe n Meßwer te , die im zul äss i gen Rahmen l i egen , '''enn es 
)- __ 1 I:'es ' ch e r ten Erkenntnisse darüb e r gibt, wi e schnell das Grund -
~1 8~r die Schadstoffe ab transportier t ? E ~ besteht die drin~end e Ge fahr 
tier l\nrel.cherung an undurchlässigen St ell en bzw. a n ÜbergänGen vo n 
CrunJuas ser in di e Schwent i ne oder in di e Förde. Daß es bi she r dazu 
Tl J.l.ht gpko mme n i s t , dürfte ein glücklicher Zufall sein , denn ge f äh:r-

, Anre i cherungen von Trichlorethan und Perchlo :rethan und verwand
t,~ C~o ffen über wasserundurchlässi gen Schichten sind vom Geolo gi schen 
L~, : arut f e stge stellt worden. 

J) }3.gründung , sie würden dort blei b en, da sie j e tzt ja a uch dor t 
': ,ern' , i st bei einer Diskussion um Probleme mi t lebens ge fährdenden 
Stoffen, g. linde gesag t leichtferti e l 

F~ .ls die j etzt nachträglich erfol gen den Un t e r suchungen Senierun;s
maßnahm n e r fordern, müssen diese von der Sta dt Ki e l bezahl t werden. 

MänRe ] des ausgehandelten Ve rt rages sind s o groß und mit einem 
noh_li Kos tenrisiko behaf tet , daß j e de Mö glichkeit einer Neuver

unI geprüft werden muß . 
Mancje l zum Beispiel: Fri stsetzungen f ü r e in Sanierungs kon z ept , 
pe~ nur aufgrund längerfristiger Untersuchungen so aus sehen kann, 
C" 'ährdungen des Grundwasser, der Förde und der städti schen Fiml.l1"· 

usge s chlossen werden können. 

- ")-



-3-

3. Mit seiner Unterschrift unter den Kaufvertrag hat Bürgermeister 
Hochheim auf grob fahrlässi ge Weise die Finanzsituation der Stadt 
Kiel ernsthaft gefährdet. 

Die Begleichung der Kosten für notwendige Bodensanierungen an die 
Maßgabe eines öffentlichen Rechts zu knüpfen, das es nicht gibt, 
zeigt auf, mit wieviel Oberflächlichkeit und Unfähigkeit Verträge 
über Millionensummen vom Stadtkämmerer abgeschlossen werden. 

Insbesondere die Höhe der möglichen Schadenssumme, die auf den 
Kieler Haushalt zukommen kann, was bis jetzt durch freiwillige 
Zahlungen von HDW in Höhe von 2,7 Millionen DM nicht abgedeckt ist, 
verbietet es, Bürgermeister Hochheim weiterhin im Amt und mit 
Millionensummen hantieren zu lassen. 

We itere Be eründungen erfolgen mündlich. 

ge z. Nico Sönnichsen 

gez. Manfred Lang 

fo doRoÄ. L,u 
Dieser Ratsantrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN enthält vier Einzelanträge. 

Für d~e Annahme der Ziffern 1 bis 3 des Antrages ist eine einfache Mehrheit 
und fur die Annahme der Ziffer 4 nach § 40 a der Gemeindeordnung eine 
2/3 Mehrheit erforderlich. 

~~~h § 26 Abs. 5.der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung ist über die 
erufung von MItgliedern des Magistrats namentlich abzustimmen. 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird getrennte Abstimmung beantragt. 

~eschluß über Zi ffer 1 des Antrages: Der Antrag wird bei 2 Ja-Stimmen mit 
Mehrheit a b gel e h n t . 

B~schluß über Zi ffer 2 des Antrages : Der Antrag wird be i 2 Ja-Stimmen mit 
Mehrheit a b gel e h n t . 

~schluß über Ziffer 3 des Antrages: Der Antrag wird bei 2 Ja-Stimmen mit 
vi e len Enthaltungen mit Mehrheit 
a b gel e h n t . 

Namentliche Abstimmung über Ziffer 4 des Antrages: 

~chluß: Der Antrag wird bei 2 Ja -St immen und vi e len Enthaltungen mit Mehrheit 
a b gel e h n t . 

/ ~i ~ Liste über die namentliche Abstimmung ist dieser Niederschrift als Anlage 
eigefügt . 
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Mi tgu'eder der Ratsver'sal1lll1ung 

',' 

I I ' '.. I 

,. Rai~herr Peief Behr 
I. , 

2. Ratsherr Hans-f.1i chae }" '8iallowons 

3., Ratsherr ' Peter Boy's~n '" 

4. Ratsherr E~~' ld Breitkopf ' 

5. Stadtrat Ka'ri ' bi~kermann ' 

6. Stadtrat o i ete r,' 0 i'ese 1"' 
. ," 

,'] . Ratsherr, JOrgen : 'Sebhsl elt 

8. Rats~err Otto 'Gerlach 
" 

, 

9,.' ' Ratsherr Dr~ Dietrich Graner 

10. Ratsherr Jeris Haass 

,'1'. Ratsherr ,He,lmut -Hän.sler-
I , " 

12. 'Stadtrat Karl-Otto Hagelstein 
, , j ' ' I \ I • 

13. Stä'dträtin Elise H~fer ,"'\ ' " 
", 

14. 'Ratsherr Hans'-Joachim Hilsman~ 

15. St~dtrat Holge~ Ipsen 

16. Ratsherr Jörg :jaehnike 

17. 'Stadtrat Rolf ~~haHftiH~ 

18. Ratsherr Albrecht Kempe ,: ' 

19. Rats'herri n L'otti Krabbenh'öft , 

20. Rat,sherr Bernhard Krumrey 

21. Ratsherr ,Dr., Man'fred Lang 
22. Ratsherrin Elis~eth lange 
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25. Ratsherrin Gudrun Lentz .........•.... ............. •.•• .>.<; .•.... 
)( 

26. Ratsherr Bernd Löwner .............. ............. •.....•...... 

27. Ratsherr Prof. Or. Günter Mix .....•.••..•.. · .... (t;. ..... ............. 

28. Ratsherr Uwe Petersen x .. .. .. .. .. . . . .......•...... •••...•.•.... 

29. Stadtrat Eckehard Raupach .•.......••..• · ........... . ............. 
30. Ratsherr Or. Horst Reimers •....••..•.... x. ....•.•...•.. ............. 

x 
31. Ratsherrin Silke Reyer . . . . . . . . . . . .. . · ........... . ............. 
32. Ratsherr Reinhold Rösser 

x · ........... . .............. ............. 

33. Ratsherr Gerd Rogacki .......•..•.•. ?< .. .. .. . . . . . . . ............. 
34.

1 

Ratsherr Jörg-Rüdel 
I 

35. \ Ratsherr Oetlef Graf von Schlieben \ 

36. Stadtpräs i dent G. Schmidt·ßrodersen i 
37. Ratsherr Or. Christian Schöning I 

38. Ratsherrin Ursula Schuckenböhmer 
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39. Ratsherr Hans-Günter Schultz · ............ . .. . . . . .. . . . . . ............. 
40. ~tddträtin Hannelore Sievers x · .......................... . · ........... . 

\ 

41. Ratsherr Rolf-Nico Sönnichsen .... 6 .................... . · ........... . 
42. Stadtrat Prof. Jürgen Spickhoff · .......................... . ,x .........•... 

43. Ratsherr Rei nhold:: Stein · .......................... . · ........... . 

44. Ratsherr Oieter Stier · .......................... . 
I 

x ............. 

45. Ratsherr Rainer Tschorn 

46. Ratsherr Ernst-Heinrich Ubben 

" .................... K .... . 
.. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . 

· ........... . 
x ............. 

47. Ratsherr Arno Witt 
x 

, .. ~ .•.•.•••.•...•.•......•.. ............. 
48. Ratsherr Klaus-O. Witt X . . . . . .. . . . . . . · ........... . 
49. Ratsherr Johannes Wunder .•...•....... .... ~ ...•................. 
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) ? Li Punkt 
& ' 

"..-d§.. C der Tagesoluliung DIE 
GRONEN 

\ 

• ' • • " 611', "!_ ~. 

Drucksache )5 
An das 

Büro des 

Stadtpräside.nten 

hier ----
Betr., Wohnen im Grüngürtel 

hier, Vorschläge der Bürgerinitiative 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

wir bitten darum, den folgenden A N T RAG 

Ratsfraktion 
Rathaus Kiel 

Rathaus 
Zimmer 240 
2300 Kiel 1 
Telefon: 
0431/901-2529 

Kiel. den 08.01.1986 

auf die Tagesordnung der Ratsversammlung am 16.01.1986 zu setzen, 

Die Ratsversammlung möge beschließen, 

Dem anliegenden Vorschlag der 'Bürgerinitiative gegen 

Wohnhauszerstörung in Ki el' zur Regelung der Frage 

des Wohnens im Grüngürtel wird zugestimmt. 

!.egrÜndung: 

Die Probleme des '''ohnens im Grüngürtel soll t en noch in dieser 

Wahlperiode abschli eßend behandelt werden. Di e hierzu von der 

Bürgerinitiative in den Punkten 1 - 10 gestellten Forderungen 
decken 'h 't ' V s~c we~ gehend mlt den von der Stadt vorgelegten or-

SChlägen. Die Grüngürtelbewohner haben hier einen Kompromißvor

Schlag Vorgelegt, der nach unserer Auffassung allen Seiten gerecht 
Wird W ' 

• e ~ tere Begründung erfolg t mündlich. 

gez. Nico Sönnichsen 

f'd'R.~. ~~ 
~ 

gez. Manfred Lang 

bi'te wend~n 



Von der SPD-Ratsfraktion und der F.D.P.-Fraktion wird folgender interfrak
tioneller Alternativantrag gestellt: 

"Die Ratsversammlung bekräftigt den Beschluß des Bauausschusses 
vom 2. September 1985, mit dem ein Lösungsmodell für die weitere 
Behandlung des "Wohnens im Grüngürtel" auf der Grundlage des 
Beschlusses der Ratsversammlung vom 25. April 1985 verabschiedet 
wurde. 

Di e Ratsversammlung bedauert, daß seitens der Verwaltung beim 
Vollzug dieser Beschlußfassung - insbesondere in den Schreiben 
an die Betroffenen - offenbar nicht den Intentionen der Selbst
verwaltung entsprochen wurde und bittet die Verwaltung nunmehr 
nachdrücklich, in diesem Sinne zu handeln und das Problem zum 
gewünschten positiven Abschluß zu bringen. 

Die Ratsversammlung bekräftigt ihre Absicht, daß bei dem weiteren 
Vorgehen vorrangig davon auszugehen ist, daß den Bewohnern das 
unbefristete Wohnen ermöglicht wird, wenn angemessene Entsorgungs
verhältnisse geschaffen werden. 

Im übrigen soll die städtebauliche Lösung des Problems im wesent
lichen durch den Ankauf der Grundstücke durch die Stadt erfOlgen . 
Der Finanzausschuß wird gebeten, in dieser Angelegenheit alsbald 
tätig zu werden. 

Da die geltende Beschlußlage das weitere Wohnen im Grüngürtel 
auf der Grundlage des Stichtages 25.4.1985 ermöglichen will , sollen 
im übrigen auch angemessene Versorgungsverhältnisse - auf Kosten 
der Eigentümer und Nutzer - zum Beispiel auch Telefonanschlüsse -
ermöglichst werden. 

Der Oberbürgermeister wird im übrigen gebeten zu prüfen, ob unter 
dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes bei den Häusern, die 
bereits seit 1965 bewohnt sind, gleichfalls Bestandsschutz gewährt 
werden kann." 

Stadtrat I P sen beantragt, zusätzlich im letzten Absatz hinter 
"im übrigen gebeten 11 einzufügen "nach Abstimmung mit dem Innenminister". 

Dagegen werden Bedenken nicht erhoben. 

Von der CDU-Ratsherrenfraktion wird beantragt, über den Absatz 2 des 
interfraktionellen Antrages getrennt abstimmen zu las sen. 

Bevor eine Abstimmung durchgeführt wird, wird von der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN beantragt, die Sitzung zu unterbrechen, um die Sachlage mit 
Mitgliedern der Bürgerinitiative "Wohnen im Grüngürtel 11 , die auf der 
Tribüne versammelt ist, zu besprechen. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird zunächst über den Absatz abgestimmt. 

Beschluß über den Absatz 2 des Antrages: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

Abstimmung 

\ 



\ 

Abstimmung über den interfraktionellen Restantrag: 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit großer Mehrheit bei 2 Enthaltungen ohne 
Gegenstimmen. 

Damit ist insgesamt der interfraktionelle Antrag angenommen. 

Über den Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN - Drs. 15 - wird nicht mehr 
abgestimmt. 



\ 

BURGERINITIATIVE GEGEN WOHNHAUS ZERSTÖRUNG 
IN KIEL 
WOLFRAM D. KNEIB 
REHSENWEG 75 
0300 KIEL 14 
TEL. 728044 

Dezember 1985 

VORSCHLÄGE ZUR REGELUNG DER FRAGE "WOHNEN IM GRUNGURTEL" 

1. Kaufangebot an Besitzer von Wohnhäusern im Grüngürtel 
auf der Grundlage eines unabhängigen Gutachtens -
gegebenenfalls Vorve rtrag mit Nutzungsrecht bei alten 
Menschen und Mie tern bis zu deren Auszug. 

2. Prinzipielle Ausnutzung des Vorkaufsrechts bei Verkauf 
von b ewohnten Grundstücken im Grüngürtel. 

3. Bestandsschutz gilt für alle, die 

a) Te ilgenehmigungen z.B. für Heizung, Klärgrube usw. 
be ibringen können, 

b) Te ilungsgenehmigungen, Erklärungen zum Vorkaufsrecht 
ode r Bode nverkehrsgene hmigungen vorlegen könne n. 

4. Bei allen Häusern, die bere its von 1965 an als 
Wohnhäuser benutzt we rden, wird so verfahren, als 
hätte n sie Bestands schutz. 

5. Dies e Regelunge n ge lte n für alle Wohnhäuser im 
Grüngürtel, unabhäng ig ob es sich um Eigentums- ode r 
um Pachtfläche n hande lt. 

6. All e von den Rege lunge n unte r 3 und 4 nicht erfaßten 
Bewohner erhalten langfristige Nutzungsverträge bis 
Zu ihrem Auszug bzw. d e m ihrer Famili e nange hörigen, 
nach de m Auszug er li scht das Wohnre cht. 

7. Die Be hörde b e hält sich vor, ei ne für beide Se ite n 
vertre tbare Form der Abwasserbe s e itigung und de r 
MÜll abfuhr zu ver lange n. 

8. Die Stadt ist grundsätzlich bere it Abbruchkoste n - so
Weit sie anfallen - zu tragen. 

9. Die Be wohner a kz e ptie ren die z.T. e nge n Zufahrten zu 
lhren Wohnhäusern, di e Stadt sorgt für e ine ausreichen
de Straße nbeschilderung und im Fa ll von Pachtfläche n 
gestattet si e de n Te l e fonanschluß. 

10. Es wird angestrebt, die vorstehende n Re gelunge n in der 
Form e ines öffent lich-recht liche n Vertrage s 
f estzu legen, besteh e nde Vp.rträge we rden angeglichen. 



" I: Punkt .A ß cL der Tagesordnung DIE 
GRONEN 

\ 

, j l 

Drucksache) 6 
An das 

Büro des 

Stadtpräsidenten 

hier 

Betr.: Einstellung der Verteilung von Fluortabletten 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

Wir bitten darum, folgenden A N T RAG 

Ratsfraktion 
Rathaus Kiel 

Rathaus 
Zimmer 240 
2300 Kiel 1 
Telefon: 
0431/901-2529 

Kiel, den 08.01.1 986 

auf die Tagesordnun{~' der Ratsversammlung am 16.01.1986 zu setzen. 

Die Ratsversammlung mö ge beschließen: 

Das Gesundheitsamt wird beauftragt, die undifferenzäerte 

Massenverteilung von Fluortabletten zur Karie svorsorge 

\ in Kieler Schulen, Kinderta ge s s tätten und Mü tte rberatungs

stellen/e inzustellen. 

Stattdessen werden regelmäßige Beratungen zur richtigen 

Mundhygi ene und gesunden Ernährung intensiviert. 

Begründung . 

Im Streit um Schaden oder Nutzen von Fluoridi erungsmaßnahmen zur 

Kariesvorsorge sind Schäden für Kinder nicht mit Sicherheit auszu

SChließen und ist der langfristi ge Nutzen zweifelhaft. 
K' 
lnder werden aber an kritiklose Tabletteneinnahme gewöhnt. Zur 

Kar' 
lesVorsorge ist eine regelmäßige Beratung i.a. ausreichend. 

gez. Manfred Lang gez. Nico Sönnichsen 

itt wenden 



Stadträtin Sie ver s beantragt namens der CDU-Ratsherrenfraktion 
überweisung des Antrages der Ratsfraktion DIE GRÜNEN an den Gesundheits
ausschuß. 

Beschluß über diesen Geschäftsordnungsantrag: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

\ 
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28 . 11. 8S 

An das Gesundheitsamt 
der Stadt Kiel 

Fleethörn 18 - 24 

2300 Kiel 

Ratsfraktion DIE GRüNEN, Kiel 

Dr. Manfred Lang 

~ezug: Ihr Schreiben vom 29. 10. 85 an alle Schulen, Kindertagesstätten 
und Kindergärten zum Thema "Fluor gegen Karies" 

Sehr geehrte Damen und Herrenj 

Ihre Stellungnahme mit Anlagen zur Fluoridierung als Kariesvorsorge kann i 
nUr als einseitig und schädlich bezeichnet werden. Ober die Wirkung 
Von Fluorverbindungen auf die Zähne weiß man heute nur so viel, daß 
~s wissenschaftlich einen Streit über Schaden und Nutzen gibt. 

nhsofe:n i~t ihre Befürwortung der Fluoridierungsmaßnahmen einseitig, 
o ne mIt SIcherheit Schäden für die Kinder ausschließen zu könn~n, 

~~cher ist nur, daß Zucker und eine mangelhafte Mundhygiene zu Karies 
dUhren= Wir vermissen in ihrem Schreiben daher die klare Aussage, 
ü~ß be~ g~sunder Ernährung und regelmäßiger Mundhygiene Fluortabletten 
rmerflusslg sind ebenso wie eine Fluordierung des Trinkwassers . 

m Ubrigen 1st es für eine Gesundheitserziehung fatal, Kinder kritiklos 
anfTabletten zu gewöhnen anstatt sie über eine gesunde Ernährung 
au zuklären. 
W· 
MIr . fordern Sie daher auf, den Eltern und Lehrern die Manuskripte der 
l~nItor-S~ndung vom 29. 10. und 26. 11, zum Thema "Fluor" zukommen zu 
A ssen. DIe Eltern sollten sich nichts von den selbsternannten 
utoritäten in ihren Anlagen vormachen lassen. 

~enn. mi t welchem Recht maßen sich be;ti..mmte Standesvertreter der 
ahnärzt~ ein en~gültiges Urteil in einer wissenschaftlichen Kontroverse 

~n und dls~r~m~nieren Kollegen (u.a. Nobelpreisträger) als ~nbel~hrbare 
nd unqualIfIZIerte Fanatiker. Diese lautstarke SelbstherrlIchkeIt 
st~ht in krassem Widerspruch zur Glaubwürdigkeit dieser Leute. Der Filz 
ZW~schen Zuckerindustrie und Zahnärzteverbänden würde einiges erklären 
Un SOllte auch dem Gesundheitsamt nicht unbekannt sein. 

~~~h das angeführte Bundesgesundheitsamt ist kein~ besonders.gla~b~ürdige 
I fIle. ~s beruft sich auf Ergebnisse der WHO, dIe selbst eInseItIge . 
B~n~rmatI0nen ~er Zuckerindustrie übernom~en hat. Zudem .h~t da~ .' 
und ~sgeSUn~heitsam~ seinen wissens~haftll~hen R~f als m~nlsteriumshörig 
d IndustrieabhängIg verspielt. Bel der DISkusSIon um dIe Krebsgefahr 
(~~~h FO:maldehyd hat es sich laut Monitor-Sendung.v~m 13. 1~. 84 
de n KnIefall vor der Industrie") dem Druck von MInIster GeIssler und 
so r BASF . gebeugt und ihr skandalumwitterter Präsident Oberla hat 

gar leI chtfertig Menschenversuche mit dem Gift Formaldehyd gemacht. 

Hochachtungsvoll 
rn.L~l 

Ko . (M. Lang) 
~ aln all e Grundsch ul en,Kinde rt a ge she ime, Kindergä rten 
Pres e t .ernbeirat Se 
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Die Grünen 
z.Hd. Herrn Dr. M. Lang 
Rathaus, Zi. 240 

2300 Kiel 1 

Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Appellhofplatz 1 
Postfach 101950 
5000 Köln 1 
Telefon (0221) 2 20-1 
Telegramme WDR Köln 
Telefax 2204800 
Telex 8882575 

Ihr Zeichen und Tag Unser Zeichen "i: Durchwahl Köln 

FS-Redaktion MONITOR 14. Dezember 1985 
Dr. Gabriele Krone-Sqhmalz /Sä 

Sehr geehrter Herr Dr. Lang, 

ich danke Ihnen herzlich dafür, daß Sie mir Ihr Schreiben an das Ge

sundheitsamt der Stadt Kiel und auch das Schreiben von 

Zugesandt haben. Ich wünsche mir, daß viele Eltern bzw. Politiker so 
reagieren. --- ----......._--- -

Wir sind mit der Diskussion in der Redaktion zwar noch nicht zu Ende, 

aber es ist durchaus denkbar, daß wir uns noch ein weiteres Mal um 

dieses Thema kümmern werden. Denn vielleicht wäre es wirklich sinn

voll, den vielen Unterstellungen und Beschimpfungen, mit denen wir -

\ besonders nach der ersten Sendung - überschüttet wurden, Fakten un

serer Recherchen gegenüberzustellen. 

Nochmals vielen Dank, viel Erfolg und freundliche Grüße 

LA:j ~'- - ) c\V\.- 1.-
G. Krone-Schmalz 

l'o " I ~lnl.llll1 t\li ln.I II LI J 11 11 011 ~11l ~lIn ll l-"'l . ;" t" ' In. !i Il : , 
I k llhdh'II .llIl \ (j t\ \.l n. I IH.I .110 " 1111"'11'''''''11' 1' ' ' I..r-.I>'III -I 
1 1r\'~ \ lll l' l II . II I~ \t i " ,,1 11 , 111 / ,ni l ».11 11 .111' h' III I1 .· .... ' ,) ~ ~ I " ," 



J :ii 11.-0 

197:;/7G 

b70/,7 

bf7/7i3 

J':J73,09 

b 7 'j :' O:-J 

B8o/81 

1~al/a2 

1~a:i,' 83 

1083/8'1 

Lio·//8:.i 

10 Jahre J u gen d z ahn p f 1 e ge - Q41 .. <. TIIA..n.d.f!"....~ 

p r ~ m i e n w e t t b ewe r b im Krei s Herzogtum Lauenburg 

~:n Jahre 1957 'durde durch Initiative des damaligen Amtsarzte s, 
~r . :~ol~gang Brandenburger, im Kreis Herzogtum Lauenburg 
~ine ~rbeits gemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpfleae 
: ~gr=nc2t. Die Arbeitsgemein schaft hat es sich zur Au fGab~ cemacht, 
~~~, 2~hnges~ndhe~~ der Kinder und Jugendlichen durch f; UhzeI tige 
.''..l~::l.::.run~; ~be r ale Zusanunenhänge von zweckmäßiger Ernäh!:"ung 
: ~nc S.:lc::gemaßer Zahn- und ':-!undpflege zu fördern. 

Jugendzahnpflcl)c - Priilllicm/cttbcv/C!rb 1976 - 1985 

l~IZa.hl d . Klassen Anzahl d . Sdmlen Priimicn untcrsudlte davon 
Sdlüler z ahnk rank 

73 21 4 .• c;OO,- 25.135 12.817 

117 24 5.500,-- 27.030 . 12.733 

190 28 6.300,- 29.230 ' 13.982 

274- 35 11.500,- 30.641 12.885 

313 37 14.900,-- 28.464 10.763 

440 47 16.300, - 29.257 9.936 

532 53 22.700,- 30.595 8.570 

609 54 =100% 39.800,-- 25.108 7.037 

667 54 45.400,- 23.429 5.930 

674 52 45.850,- 23.003 5.640 

in " ... 

50,9 

47,1 

47,8 

42,0 

37,8 

34,0 

28,0 

28,0 

25,3 

24,5 

-

l. Klasse olme Befund 

8 Klassen olme Befund 

12 Klassen olme Befund 

28 Klassen ohne Befund 

47 Klassen olme Befund 

71 Klassen 0lu1e Befund 



Dr. med. M. O. Broker 

Vorsicht Fluor! 

Das Kariesproblem 

Dies ist eine Sammlung von wichtigen Materialien 

zur Wahrheitsfindung ftir Eltern, 
Zahnärzte, Ärzte, Krankenkassen, Behörden und Politiker 

Es soll h iermit den Mitarbeitern der Gesellschaft für Gesund
heitsberatung (GGB) Dank ausgesprochen werden, die bei der 
Sammlung von wissenschaftlichem Material geholfen haben, 
das dieser Dokumentation zugrunde liegt. Dabei gebührt be
sonderer Dank lIse Gut jahr, die auch bei der Abfassung der 
Texte und Auswahl des erdrückenden Materials mitgewirkt hat. 
Weiterhin gilt der Dank den Zahnärzten Dr. E. Knellecken und 
H. Schöhl sowie Dr. Merkel , dem Direktor des DVGW (Deut
scher Verei n des Gas- und Wasserfaches e.V., Eschborn), und 
dem Phys iker und Fluorexperten Ing. Rudolf Ziegelbecker, In
stitut für Umweltforschung am Forschungszentrum Graz, für 
die BeschatTung und Zurverfügungstellung wissenschaftlicher 

Literatur. 

bioverlag gesundleben, 8959 Hopfernu 

.~ 

j.' 

Die FJuorbefürworter nehmen Fakten 
nicht zur Kenntnis 

Totschreien und Totschreiben 
sind einander sehr ähnlich. 
Totschweigen ist die akademische 
Methode. 
Werner Kollath 

Es ist völlig unverständlich, daß trotz dieses erdrückenden 
Materials von den Befürwortern längst widerlegte Behauptungen 
immer wieder aufgestellt werden , als ob man durch Wiederholung 
Fakten aus der Welt schaffen könnte. 

So brachte die ZM (Zahnärztliche Mitteilungen) in Heft 711984 
erneut eine "Stellungnahme zur TWF und die Argumentation der 
Gegner" . Die Behauptungen der Fluorbefürworter in der ZM 
wurden durch die Anfragebeantwortung der Deutschen Bundesre
gierung vom 15 .3.1984 ad absurdum geführt . 

Es erscheint uns daher zweckmäßig , daß wir uns noch einmal 
zusammenfassend zu den einzelnen Punkten äußern. 

I . Behauptung der Fluoridisten: 
Fluor ist ein essentielles Spurenelement, das dem Organismus 

ill (/usreichender Menge zugeführt werden sollte. (Aussagen VOll 

Naujoks, Bergmann, Newesely, Knappwost , Büttner, Ahrens. 
.\ chmidt, Büchs , Gülzow, Marthaler in einer gemeinsam abgege
h('II('1I Erklärung anläßlich einer Forschungsveranstaltung der 
Jllt:('fl{/zahnärzte im Lande NRW). 
(Herausgeber IME, erschienen 1979). 

Antwort der GGB: 
Bis jetzt ist nicht schlüssig nachgewiesen, daß Fluorid "essen

tieIr· (lebensnotwendig) ist. Bezeichnend ist , daß neuerdings 
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,~, s .. k.:! .- d __ il Ul1le.~ ~hi~J ~\\ i:::.~. .1.' : 0..1 d F''lo:-id hL ; 
\ I.!'".. i.d, um die Gl;.g,'ci avZU .. Ci,~.J Bi' ,979 h1b~n cffe,,-
5i~hti=::t: _r!d nachw~i-"; h die v.g. 10 :::xpert~n dei" L1nt~r ch~'
jL1n: selb:t keinen Wert beiger'~ sen, oder h ben sie :::lel! U'l'er
:,...;hi·J g.1; ni..::r-t gck rmt: K- ies ist url~(!stri tten keil/e Fluorman-
311 r dni<.heit. 

'\-\:r Zl.i r n aus der A:ne ikanischen Pharmakopöe fü r Apothe
,( r, 24. Ed. , S, 1456/1457 : "Aufgrund ihrer kalziumfällenden 
Eigenschaft stellen Fluoride stärkste Gifte für alle lebe den 
Cewebe dar. Sie verursachen Blutdrucksenkung, Schädel! ce" 
Respirationstraktes und allgemeine Lähmungen, Fortgesetzte Ein
nahme unterschwelliger Dosen verursacht bleibende Wachstums
schäden . " Auffallend ist , daß diese Aussage in späteren Auflagen, 
als die Fluoridierung stärker propagiert wurde und ins Kreuzfeuer 
gerie t, nicht mehr erscheint. 

Dr. Ludwig Gross , ein bekannter Krebsforscher, in der New 
York Times vom 3,6.57: 

"Die einfache Tatsache, daß Fluor ein schleichendes Gift ist, 
schädlich. toxisch und mit kumulierender Wirkung, selbst wenn es 
in kleinsten Dosen genommen wird, bleibt unveränderlich beste
hen , wenn auch noch so oft geschrieben wird, daß die Fluoridie
rung der Wasserversorgung harmlos ist." (S . auch "Begriffsbe
stimmung Fluor - Fluorid" , S, 21 ). 
2. Behauptung der Fluoridisten: 
Narriumflu orid ist nicht giftiger als Arsen . Als tödliche Einzeldosis 
gilt mindestens das 25fache von Arsenik. 

An '-Vort der GGB: 
!\LndeSlens eIn Todesfall eines ~(indes in Österreich ist mit Sicre"
heil <tuf den Verzehr ven Fl uoridtabletten zurückzuführen. 
\\ ~:,hentliche Vergiftüngsfälle geher bei den Ve:'giftungsIer,tra
'en ci;.. 

Prof. DL :~ C Moelk., .~r' ,Jt;1l-:age , maßgeb ie' "'- '~rna-

~44 

~:oLgc Ei.' . Qie r ~idis;::h_, ä.1d_.: weitaus gefahrl i ch~r 

I A l n' ol'n ' ei d'>""~n rlJ~ v~ a,. I·r:1aijosen , 1 5 n _ a s r:~ ~u .... r·~ ry... _ . v .... V • • 

.. S.u" ,\ •. D 
Medical r-=en:~r. Ca -,', i '~ .... , 1a :_.:.' u ..; S' " ~'unst,ic 'l. t ~ 

anorga 1i ~~h :!5 . atrI umtlu rid ist e!l t xiscr.e" roto lasm,· 
g ' ft , das 15ma! so star.' ist wie Arsc, ," 

Dr. Jl!gh SinclaiC', Dire" tor des Oxforo Laboratory of Human 
Nüt,'i":o , Eng; nd, "Fluor i..;t ei .. e ehL~:n toxi sche Substanz. Wi 
wissen noch zu wenig von einen Wirkungen, um jetzt schon 
damit Experimente zu machen " 

Prof. Emanue! Cheraskin, US-ameri kanischer Ernährungs
wissenschaftier in Birmingham , Alabama: "Fluor ist ein 
Breitbandenzymgift" . 

3 . Behauptung der Fluoridisten: 
Es ist Utopie , Zahnkaries durch Ernährung zu verhürell. Dit.' 
Bevölkerung ist nicht bereit, das Ernährungsverhalten zu ändern . 
Deshalb sind Fluoride unverzichtba.". 

Antwort der GGB : 
Die auf Seite 15 - 19 genannten Beispieie zeigen, daß die Ursache 
der Zahnkaries denaturierte Zivilisationskost ist. Der Ernährungs
bericht 1976 der Bundesregierung sagt eindeutig aus "ohne Zucker 
keine Karies" , s . S, 103, 104. 

Die Bevölkerung ist ungenüge~c. 'j;' e:- die Zusammenhänge von 
Kran h iten und falscher ZivilIsationskost informiert . Solange 
selbst v ~n seiten der Regierung eine \ 'erbung für krankmachende 
K0S~ - 'Ihre Auflläru .. g darüber - g _ LlIg~ und gefördert wird. 
is . einl. ~r dere verha' . i1~ 'v'cis d.;" ~inzelnen zu erwarten, 

Pri 'at. : je ; ~n zeig.:r. ~ ::1()' '15 la: Wissen um die Zusam
mellhäflc~'; ;-~i !. ;Jnd a"'dcr~ sel~~ Vu, r" Bevö! erung gewünscht 
\";d . iifld "00 lJesundhc1loe.al_ ,-:::;B) k!äf~n seit etwa 2 
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Jahren mit zunehmendem und großem Erfolg darüber auf. Das 
In teresse wächst. 

4. Behauptung der Fluoridisten: 
Die Wirksamkeit der Kariesprophylaxe ist unumstritten. Die Fra
gen der Fluoridierung wurden in weit über 30000 wissenschaftli
chen Publikationen behandelt. Vordingborg (Dänemark), Karl
Marx-Stadt (DDR) oder Basel sind beispielhaft. 

Antwort der GGB: 
Alle genannten angeblichen Erfolgsstatistiken wurden nachweis
lich exakt widerlegt, s. S. 27,32 . Bei den sogenannten wissen
schaftlichen Arbeiten wird verschwiegen, daß sich davon nur ein 
geringer Teil mit der Fluoridierung befaßt, die meisten davon 
referieren als Sekundärliteratur. Die Mehrzahl dieser Arbeiten 
stammt von Wissenschaftlern, die die Arbeiten von Wissenschaft
lern zu neuen "wissenschaftlichen Arbeiten" zusammengefaßt 
haben . 

5. Behauptung der Fluoridisten: 
Fluoride akkumulieren sich in der Plaque und greifen in den 
Stoffwechsel der Pla9uebakterien ein. 

Antwort der GGB: 
Ohne raffinierte Kohlenhydrate keine schädigende Plaque. 

6. Behauptung der Fluoridisten: 
Die Experten, d.h. die Wissenschaftler. welche selbst geforscht 
habe1l. sind sich auf der ganzen Welt in wesentlichen Fragen 
einig . 

Antwort der GGB: 
Natürlich sind sich die Wissenschaftler der Gegenseite elmg. 
Daran bestand nie ein Zweifel. Es ist nur äußerst bedauerlich, daß 

den Fluorgegnern unterstellt wird, Dinge zu verbreiten, die nieh! 
selbst erforscht wurden. 

Auf seiten der Befürworter tauchen auffallend oft immer diesel
ben Namen auf, die sich als angebliche Vertreter der sogenannten 
Wissenschaft vorstellen, jedoch nur Behauptungen weitergeben, 
ohne selbst geforscht zu haben. 

7. Behauptung der Fluoridisten: 
Die Statistiken über Fluoridierungsmaßnahmen entsprechen der 
Wahrheit und wurden seit 1938 in Tausenden Untersuchu1lgen auf 
der ganzen Welt bestätigt. 

Antwort der GGB: 
S . S. 27 "Kritische Betrachtungen zu Statistiken" . 

8 . Behauptung der Fluoridisten: 
Es ist nicht wahr, daß Zahnärzte, Gesundheitsämter und Kranken
kassen gemeinsam Falschinformatione1l zur Einführung der Fluo
ride verbreiten . 

Antwort der GGB: 
ZM-Mitteilung vom 27.3.84: 
"Die Bundeszahnärztekammer gibt bekannt: 
Neuer Prophylaxe- Vertrag mit Krankenkassen Köln -zpm
Die Bundeszahnärztekammer hat mit Krankenkassen ein neues 
Prophylaxe- Abkommen unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung 
ist die Verbesserung der Zahngesundheit durch gemeinsame Auf
klärung über zweckmäßige Ernährung, Mundhygiene und 
Schmelzhärtung durch Fluoridierung . In diese Voraussetzungen 
zur weiteren Vertiefung vorbeugender Zahnheilkunde sollen auch 
Ärzte, Kindergartenträger und -gärtnerinnen, Ministerien , Leh
rer, Gemeinden, Gesundheitsämter und Eltern einbezogen 
werden . 
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~u Punkt .. Ä8e der Tageso,u .. -..: .. ~ 

, ' I 

Druclmache )1 
An das 

Büro des Stadtpräsidenten 

GRUNEN 
Ratsfraktion 
Rathaus Kiel 

Rathaus 
Zimmer 240 
2300 Kiel 1 
Telefon: 
0431/901-2529 

Kiel, den 08.01.1 986 

Betr.a Sofortiger stopp der Fragebogenaktion im Jugendamt zum 
2. Armutsbericht 

A N T RAG 

Die Ratsversammlung möge beschließenl 

Der "Fragebo gen zu Konflikten in der Familie (2. Armutsbericht)" 

wird sofort zurückgezogen • 

.§.egründung: 

Das "Referat für Stadtentwicklung" hat an die Mitarbeiter/innen 

im Jugemdamt einen Fragebogen verteilt, der den Zusammenhang 

zwischen Armut und Konflikten in Familien, die vom JU0en~ 8 mt, 

Sozialamt und Amt für Familienhilfe betreut werden und/oder 

Leistungen beziehen, ermitteln soll. 

Mit diesem Fragebogen sollen Daten über Betroffene erhoben 

werden, deren Einverständnis zuvor nicht eingeholt wurde. 

Obwohl die einzelnen Fragebögen nicht codiert sind, s i nd sie 

dennoch nicht anonym. Die Art der Fragestellung und die Daten 

dichte, die ermittelt wird, läßt im Zusammenhang mit ohnehin 

schon vorhandenen Akten in den Ämtern eine genaue Identi f izierung 

der betroffenen Familien z u. 

Es werden nicht nur sämtliche Sozialdaten aller Familienmit 

glieder erfaßt, sondern auch genaue Angaben über z.B. die 

WOhnverhältnisse (Frage 17), die Anzahl der Mieträume (F. 18) 

den Straßennamen und die Hausnummer (F. 3). 

Nicht nur das Einzeldatum vielmehr die Dichte aller Daten zu -, 

sammen überschreitet eindeutig die Schutzbestimmungen über die 

Er f assung von Personendaten und ihren Lebensverhältnissen. 

Di es l iegt auch deshalb nahe, weil es klar ist, daß ein Frage

boge n mi t codierten Antwortfeldern über die elektronische Daten 

verarb ei tung gespeichert und verechnet wird. Die EDV-Speicherung 

macht de n Zugang zu de n Daten leichter und damit mehr Kontrolle . 

Die d ' method is che Anl ag e des Fragebogens ist äußerst kritikwür 19 

ab z ule hn e n. Eine r se i ts w ~ rd sehr differen z iert e i ne Fülle 
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von Sozi aldaten erfaßt, andererseits werde n zum Liqentliche n 

The ma dieser Aktion nur zwei Frag e n gest el lt, deren Beantwort ung 

led igl i ch a uf der Ei nschätzung de r fa mil iä ren VerhältnIsse d urc h 

de n/d ie ausfüllenden Mitarbei ter /in be r uh t . Man sollte doch 

unterstel len, daß der Fr age bog en ein off e nes Problem unter

s ucht. Es soll doch über di e viele n auf gef ührten Merkmale her

au s g e f un den werden, ob ein Zusa mmen hang zw jschen Konf li kte n und 

Armut besteht . Da z u wird aber nur z um Schl uß 8) n8 ~rage ge

s te llt, und zwar an d e n bearbeite nd e n S o zi alar~elter bz w. Sozi al 

päda gogen/ i n, nämli ch die , ob diese r Zusam menhang be steh t. 

Damit i s t der ganze Fr agebogen h i nfällig . Das Ergebnis der 

Fragenak t ion nehmen di e Aus fül lenden mit e inem Kr e uz vorwe g b zw. 

schi eb en es nach. 

Man hät t e sich viel Ar beit und 24 andere Fragen vparen kÖn nne n. 

Die Met hode macht a ber deutlic h worum es i n Wah rheit geht: Es 

s o l len über d ie Sozi alhilfe e mp fäng er und vom Jugendamt betre ut e 

Fam i lie n i nt ime Dat e n gesammelt wer den . Di e kontrollierende 

Zu gr iff sm ögl i ch keit auf die Betrof fenen so ll erhdht werden . 

Di e Fr age nac h den Konf likten s pielt dabe i eIne voilig unter 

geo r dnete Rolle; ihre Bean tw ortung unterl i egt dem belie bige n, 

am Sch rei btisc h entstand e nen Urte il des/d e r Mit arbeite r/in im 

Amt. 

s i s t übe rhaupt ein Und i ng, Fra genboge n mit einer s olchen 

Them ens te Ilu ng nicht an di e Be tro ffe nen zu verschlcken , son 

dern von Mitar be it ern/inn en des Jugendamte s a usfü11e n zu l ass en. 

Da ß e ine solche Fragebogena ktion mit elekt ro nisch er Speicher ung 

mehr Kont rolle und Schnü ffelei gera de z u not wendig macht, zei gt die 

Frage 4 ) "Familienstand ": In i hr wird d an ach gefragt, ob es 

sich um eine "eheähnliche Gemeins chaft" hand elt. Nach dem BSH G 

wer den Soz ialhilfeempfäng er, die in einer so defini erte n Ge

me i nschaft leben, wie Ehe leute be han delt. Be i de Brncchnu ng 

de r Soz ial h ilfe zählt d a nn immer nur ei ne r a ls Hnur a ltsvorsta nd. Um 

djesen Status f ür die Beantwort ung der Fr nge LU P[,fnl.vl: n, be-

darf es e in er direkten Übe r prüfung ( falls darüb er nicht sc hon 

Erkund i gu ngen eingezogen wo rde n sind). Be i Daten speiche ru ng auf 

EDV ist eine spätere Kontrol le leic ht . Abges ehen da vo n, ist 

ein objektives Urteil darü ber, ob jemand in eine r "eh e5 hnl ich en 

Ge meinschaft" lebt oder n ic ht, gar nicht mög lich . 
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DIE GRÜNEN sind nicht prinzipiell gegen die Untersubhung einer 

Fragestellung, die sich mit der Häufigkeit und Art und Weise 

von Konflikten in Familien, die von Armut betroffen sind, be

sChäftigt. Denn natürlich liegt die Annahme nahe, daß in solchen 

Familien Konflikte leichter entstehen können als in solchen, ' 
die materiell abesichert sind. 

Aber der vorliegende Fragebogen dient nicht dazu, den ver

muteten Zusammenhang zu belegen .. Mit ihm macht das Amt die 

BetrOffenen vielmehr zu gläsernen Objekten von Schnüffelei und 
Überwachung. 

Stadtrat Hag eis t ein beant~agt namens der F.D.P.-Fraktion 
folgende Sätze anzufügen: 

IIDie Aktion wi rd ei ngeste 11 t. Die ausgefüllten Fragebogen 
werden vern i chtet. 11 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird diese Ergänzung übernommen. 

Beschluß über den Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN einschließlich 
aer beantragten Ergänzung: 

Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 



Referat für Stadtentwicklung Kiel. Dez. 1985 

Fragebogen zu Konflikten in der Familie (2. Armutsbericht) 

-----------------------------------------------------------------------------------1. 

2. 

Art des Arbeitsfel~es 
___ / Erziehungshilfe im Bezirk •••••••••••••••••••••••••••• 1 

1\... .. D·1 )/ ( Jugendgerichtshilfe für Heranwachsende ••••••••••••••• 2 
~ ( , , ~ ... lErziehungsbeistandschaft ••••••••••••••••••••••••••••• 3 

J
' Soziale Gruppenarbeit •••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Familienorientierte Hilfe •••••••••••••••••••••••••••• 5 
(.) 0 ", Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung •••••••••••••• 6 
Iv"'r Fr; Kindertagesheime ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

----------------~---------------------------------------------------------------

Stadtt.il. ~::~:::~~~~ ••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------3. Straße: ........................................... 

Nummer nach Straßenverzeichnis •••••••••••••••••• [][][J[J 
Hausnummer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • L_LI=LJ 

-----------------------------------------------------------------------------------4. Familienstand. 
bZln. -struktur: 

wenn 

ledig ................................................ 
verhe i ratet ..•........•....... 
getrennt lebend 
geschieden 

............ 
verwitwet •••••••••••• 
sonstiges. dann: 
eheähnliche Gemeinschaft 
Großfamilie ••••••••••••••••• 
Wohngemeinschaft 
andere Lebensform - ........................... . 

----------------------------------------------------------------------------------S. Alleinerziehend: nein · ........................................... . 00 
wenn ja. dann: 

männlich 
weiblich 

· ........................................... . 
· ........................................... . -----------------------------------------------------------------------------------0, Al ter des/der Erziehenden männlich 
weiblich 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ITJ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [=LJ -----------------------------------------------------------------------------------:~ __ Anzahl der Personen im Hallshai t ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ITJ 

;~--~~~~~~~~~~~~~~t~r~e~ur~t~ei~n~~K~~I.~nu~d~eh;r~~I. ~n~s·g~~e·~s·~a·m-~~t·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_-~~~~~ 
................................. 

davon: in der Familie · ........ 1 
in Familienpflege · ........ 2 
in der Pflegefami 1 i e . . . . . . . . . . . . . ...... 3 
im Heim . . . . . . . · ....... 4 
all eins tehend · ........ 5 
sonst iges · ...... · ....... 6 

-----------------------------------------------------------------------------------
........... 



-----------------------------------------------------------------------------------
10. Sc hul bi dung der El tern 

Sonde r schule 
Haupt sch ule 
Reals chu le 
(lytnnasium 

11. Ber ufsausbi ldung der Elt e r n 
I.lng ele l' nt 
qual i f i z i e I' t 

Vater 

§ i~ 
Vater 

Bg 
Mu t tl'l' 

t-J 2~ 
rJ .., .... 

-----------------------------------------------------------------------------------
12. St ellung der EI tel'rl im Beru f 

Arbe i te l' / in 
Angestel l te/I' 
Beamter /Beamtin 
Selbs tän dig 

Vater .. § 11 
1" . . . . 1; 

• . • • • • • • 14 

Mutter 

~
'~-- 2~ 

-" JIt~..:-

23 
24 

-----------------------------------------------------------------------------------
13 . ZU I' Ze i t: Vater Mu t tel' 

IIJenn 

nich t 
nicht 

erllJel'bstät ig, 
al'be i tssuchend 

nic ht erwerbstätig, 
erwer bstätig, dann: 
f estangestellt 
l:Je 1 eg en h e i t s job 

............................ 
arbe i tssuchend. 

11 
12 

13 
14 

21 
22 

LJ 23 L 24 
------------------------------------------------------------------------------------
14. Ad des Ei nkommens (Mehr fachnennun gen mögl ich I I~) 

Beschä ftigung s oz ialvers . - pfl ichtig 
Beschä ftigung nlsh! so zial vers.-pfl ichtig 
AFI:J 
Ren te 
Unterhalt 
HzL/ UVG 
Sonsti ges •••••••• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

----------------------------------------------------------------------------------
15. ~!!!Q-Gesamteinkommen (in einer Summe in vollen DM angeben) 
------------------~----------------------------------------------------------------
16. HzL-Bezug (laufend) 

ne in ........................ ............ .. .. ........................ .... ........ Ir. .......... . 00 
IIJenn ja, dann: 

bis 1 .Jah r ...... .. .................. .... ................................ ...... ........ '" .. .. .... ~ 1 
bis 2 ,lah r e •••••••• ••• •• •• •••••••••••••• • • •••••••••• • 2 
bis 5 ,Jahre •• •••• 3 
b is 7 Jahre ••• •••• 4 
dar übe r 5 

-----------------------------------------------------------------------------------
17. Wohnverh'ltnisse Mi e hJohnung 

Eigentum 
••••••• M • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • ... t 

,') . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ." 
1 

----------- ----------------------------------------------------------------------
18 . An z hl der Wohnräume .. ..... .. .. ..... . ... . ... ..... . " .. ... ........ . . " ....... . [D -------------------------------------------------- --------------------------------
19 . Höhe e Kaltmiet :b is 300,- DM 

b is 400 ,- DM 
bis 500,- DM 
bis 600,- DM 
bis 700,- DM 
darüber 

••••• • • • n ....... 

) 

3 
4 

6 
----------------------------------------------------------------------------------



~~---------------------------------------------------------------------------------
,). Alter der Kinder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Kind 

----------~=~-------____________________ S~:~ __ S~:~ __ S~:~ __ ~ __ ~~:~ __ ~~:~ __ S~:~ __ _ 
21. Schulbildung der Kinder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Kind 

Hauptschule •••••••• 13 23 33 43 53 63 73 
Realschule ••••••••• 14 24 34 44 54 64 74 

~~~~e~~~~~l;·::::::: !; ~ ;; ;; ~ :; ;; ~ :; ~ i; 
____ Gymnasium •••••••••• 15 _ 25 35 45 55 65 75 

-------------------------------------------------------------------------------
22. Berufsausbildung der Kinder 

noch nicht ••••••••• 
berufsvorbereitende 
Lehrgänge o. Maß-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Kind 
LJ 11 0 21 0 31 D 41 0 51 0 61 0 71 

nahmen ••••••••••••• ~ 12 [] 22 [] 32 [J 42 [J 52 [] 62 0 72 
Lehre/Ausbildung ••• J 13 LJ 23 LJ 33 LJ 43 [J 53 LJ 63 LJ 73 

wenn Ausbildung abgeschlossen. dann: 
arbeitslos ••••••••• [] 14 0 24 [] 34 D 44 [J 54 [] 64 [J 74 

wenn erwerbstätig. dann: 

--____ ~:~!~:~~:~~;~!b .:::: Ej ~~ B ;~ [j ;~ tJ :~ fj ;~ fj :~ [j i~ 
23. Ar~-~~~-~:;;;~~~~~~~~~~-~~~~~;~~~~~~~:~~~~-~~~~~~~-~~~~------------------------

Erzieherische Probleme ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Abweichendes Verhalten •••••••••••••••••••••••••••.••• 2 
Strafbares Verhalten ••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Vernachlässigung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Kindesmißhandlung •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Schulprobleme •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Sonst iges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

----------- ...........•.•...•.....•.•.... 
~4 ------------------------------------------------------------------------
~ • Hilfeleistung. von wem initi iert? 

selbstinitiiert •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01 
-____ fremdiniti iert ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• LJ 2 
25. Z~~-~---~---~---------~-~------------------------------------------------------

. g n sich In der Familie Probleme. die in engem Zusammenhang mit 
wirtschaftlicher Not (Armut) stehen? 

nein ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cl c) 
-____ ja. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• [J 1 

------------------------------------------------------------------------------



Zu Punkt AB f der Tagesordnung 

Herrn 

Stadtpräsident 

SChmidt-Broderse n 

i . 

h i e r Drucksache 21-. SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 14. Januar 1986 

Betrifft: Rechtswidrige Bebauung in den Salzwiesen im Fuhlensee

Becken 

Dringlichkeitsantrag 

zur Sitzung der Ratsversammlung am 16. Januar 1986 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

1. Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel stellt fest, daß 
die Baugenehmigung für den Bau der sogenannten "Strandburg" in 
den Salzwiesen im Fuhlensee-Becken in der Gemeinde Strande, an
grenzend an den Kieler Stadtteil Schilksee, durch den Landrat 
~es Kreises Rendsburg/Eckernförde rechtswidrig erteilt worden 
1st. 

2. Die Ratsversammlung fordert den Magistrat auf - auch wenn eine 
entsprechende Klage vom Verwaltungsge richt trotz "erheblicher 
planungsrechtlicher Bedenken gege n die Zulässigkeit des Vor
h~bens" (Originalton Verwaltungsger i cht) zwischenzeitlich zu- . 
ruckgewiesen wurde - weiterhin alle Möglichkeite n auszuschöpfen, 
um dieses Bauvorhaben doch noch zu ve rhindern. Dazu gehören ge
gebenenfalls auch Gespräche mit d e m Kr e is Rendsburg/Eckernförde, 
der Kommunalaufsicht, dem Innenminister und - wenn die Uneinsichtig
keit des Innenministers weiter bes t e hen bleibt - dem Ministerprä
Sidenten. 

3. D~e ~atsversammlung unte rstützt alle rechtlich vertretbaren Ini
t1at1ve n und Maßnahmen, di e gee igne t sind, das Bauvorhaben "Strand
burg" zu verhinde rn. Dazu gehören insbe sondere auch Proteste be
troffene r Bürge r in Kiel und im Lande Schleswig-Holstein. 

4. ~ i e Ratsve rsammlung fordert den I nne nminister, der das Bauvorhaben 
Strandburg" s e lbst öffentlich als r e chtswidr ig b e urteilt hat, 

unver züglich auf, in seiner Eige nschaft als Aufsichtsbehörde den 
Land:at d e s Kreis e s Rendsburg/Eckernförde anzuweisen, die Bauge
nehm1gung zurück zuweise n. 

~ 
Prof I 
"k essor Kna ue r h a t in s e ine m Gutachte n das Fuh lens ee-Becke n a s 
o Olog' h ' d' B d t ng 1S C be s onde rs we rtvoll e inge s t u f t und m1ßt ihm 1e e eu u 
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eines Naturschutzgebietes bei. In seinem Bericht betont er, daß der 
Fuhlensee im Kieler Umland der einzige See mit Noorcharakter ist 
und sich in diesem Bereich seltene und bedrohte Pflanzen und Tier
arten befinden. Die Stadt Kiel hat dieses Gebiet im Landschaftsplan 
als schützenswert dargeste llt. Im Verbandsplan Kieler Umland wird 
diesem Gebiet Vorrang bei der Erhaltung und Wiederherstellung der 
L~ndschaft und des Artenschutzes vor allen anderen Belangen einge
räumt. Daß das Fuhlensee-Becken im Bereich des Landschafts- und Na~ 
turschutzes eine hohe Bedeutung hat, ist unumstritten und läßt sieb 
durch viele weitere Äußerungen und Untersuchungen belegen. Deshalb 
muß "der Landschafts- und Naturschutz Vorrang vor Vertrauens schutz 
einzelner Bürger auf grund rechtswidrig erteilter Baugenehmigungen 
haben. Die Baugenehmigung muß deshalb mit allen Konsequenzen zurüe~' 
gezogen werden. Dem Vertrauensschutz einzelner bauwilliger Bürger 
steht der Vertrauens schutz der Gesamtheit der in der Region Kiel 
lebenden Bürger gegenüber, die darauf vertrauen müssen (und wollen~' 
daß Landschafts- und Naturschutz von den Behörden in Gemeinde, Kre~6 
und Land Ernst genommen wird. Das wird auch in der öffentlichen und 
veröffentlichten Diskussion deutlich. Hingewiesen wird in diesem ~ 
Zusammenhang u.a. auf die zahlreichen Leserbriefe in den Kieler Nac 
richten, die sich ausnahmslos kritisch zu der Bebauung äußern. 

Der Innenminister hat deutlich gesagt, daß er das Bauvorhaben für 
rechtswidrig hält. Jetzt muß er auch den Mut haben, dieses rechts
widrige Handeln zu unterbinden. Das ist nicht nur aus Gründen des 
Landschafts- und Naturschutzes notwendig; die Bürger haben auch 
einen Anspruch darauf, daß in Fragen des Baurechts keine RechtsbeU~ 
gungen geduldet werden. Wenn ein derartiges Verhalten Schule mache~ 
würde, würden Bürger durch den Innenminister geradezu ermutigt, be~ 
baurechtlich umstrittenen Vorhaben "vollendete Tatsachen" zu schaf~ 
fen ... 

gez. Holger I p sen 
Fraktionsvorsitzender 

tionsgeschäftsführer 

I 
DeScD-uß: s Hcb An tr 

gez. Dieter Diesel 
SPD-Ratsherr in Schilksee 



Zu Punkt 19. - Große Anfragen - Fragestunde 

Es liegen keine Großen Anfragen vor. 



20) Verschiedenes 

Stadtpräsident S c h m i d t - B rod e r sen trägt vor, daß 
die nächste Ratssitzung voraussichtlich am 20. Februar 1986, 15.00 Uhr, 
stattfinden wird. 

Eine endgültige Entscheidung wird erst nach Beratung im Ältestenrat am 
22. Februar 1986 getroffen. 

Über die Entscheidung erhalten alle Ratsmitglieder rechtzeitig Nachricht. 

b) Seniorenkarneval in Holtenau ----------------------------

Stadtrat I P sen trägt vor, daß Stadtpräsident Schmidt-Brodersen 
und Frau Ratsherrin Krabbenhöft heute beim Seniorenkarneval des Marine
fliegergeschwaders 5 in Holtenau waren. 

Dazu hat Frau Krabbenhöft keine Einladung erhalten. Es war auch sonst 
niemand von der SPD eingeladen worden. Von der CDU aber waren Staatssekretär 
Würzbach, Kultusminister Dr. Bendixen, ehemaliger Stadtpräsident Sauerbaum, 
Landtagsabgeordneter Dall'Asta und Stadtpräsident Schmidt-Brodersen 
eingeladen. 

Er hält es für bedenklich, wenn eine SPD-Ratsherrin des Ortsteiles keine 
Einladung dazu erhält und auch nicht besonders begrüßt wird. 

Er überlegt, ob er sich beim Kommandeur und beim Propst darüber beschweren 
soll. 

Stadtpräsident S c h m i d t - B rod e r sen erwidert, daß es 
zutrifft, daß Frau Krabbenhöft keine Einladung erhalten und auch nicht 
besonders begrüßt worden ist. 

Er hat daher Grußworte auch im Namen von 
die daraufhin offi ziell begrüßt wurde. 

we~d~ht vor. 

sf~äSi~ ,~ 
-&iLY1L 

Ra t sherr 

Schri ft führer 

Frau Krabbenhöft gesprochen, 

Ratsherr 

r/CUD 



Kur z n i e der s c h r i f t 

über die Sitzung der Ratsversammlung am 16 . Januar 1986 

~eginn: 21.14 Uh r 

~tzungSunterbrechung: _ 

~ors i tzender: 

l· Schriftführer: 

~~chriftführer: 

~wesend: 

~ fehlen entschuldigt: 

Nichtöffentliche Sitzung 

Ende: 21. 15 Uh r 

Stadtp räs ide nt S c h m d t - B rod e r sen 

Rats herr J a e h n i k e 

Rats herr L 0 e w n e r 

Stadtpräsident: 

Stadträte: 

Ratsherren/innen: 

Schmidt-Brodersen 

Diekelmann , Diesel, Hagelstein, 
Frau Hofer, Ipsen, Johanning, Lange , 
Raupach, Frau Sievers, Prof. Spickhoff 

Behr, BiallswsRS, Boysen, Breitkopf, 
Gebhardt, Gerlach, Dr . Graner, Haass, 
~äR5*ef, Husmann, Jaehnike, Kempe, 
Frau Krabbenhöft, Krumrey, Dr. Lang, 
Frau Lange, Leest, Frau Lentz, 
Löwner, Prof. Dr. Mix, Petersen, 
Dr. Reimers, Frau Re~er, Rösser, 
Rogacki, R8eel, Graf -von Schlieben, 
Dr. Schöning, Frau Schuckenböhmer, 
Schultz, Sönnichsen, SteiA, Stier, 
Tschorn, Ubben, Witt A., Witt Klaus-D., 
Wunder 

Ratsher r Bi all owons, Rats herr Hänsler, 
Rats herr Rü de l , Rats her r Ste in 

~~hlen unentschuldigt: 

~sende hauptamtliche 
~stratsmltgl1eder: Oberbürgermeister Luckhardt, 

B8r§ermetster-Hoehheim, Stadtbaurat 
Barteis, Stadtrat Schroedter, 
Stadtrat Möller, Stadtrat-Br: -Moii, 
Stadtschulrat Zimmer 

~em si nd anwesend: Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter 
und weitere Mitarbeiter der 
Landeshauptstadt Kiel 



2. Verschiedenes 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

4. Schließung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten 

Stadtpräsident S c h m i d t - B rod e r sen schließt die Sitzung. 

N~ch Wiederherste llung der Öffentlichkeit gibt Stadtpräsident die in 
nIchtöffentlicher Sitzu ng ge faßten BeschlUs se bekannt. 

Ratsherr 

Schri ftfUhrer 

!j J%V 
Ratsherr 

_'Irtli l ~Ie l 
'er Ohcrhiirl!er m . ·te r 

- l-lall r ta m -
1 ) \\1' e 

i.) 



Hauptamt K i e 1, den 2 8. JAn. 1986 

1. Je eine Abschrift der Kurzniederschrift über die Sitzung der 
Ratsversammlung am 16. Januar 1986 erhalten das Büro des 
Stadtpräsidenten und das Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis. 

2. Weitere Protokollauszüge erhalten: 

Öffentliche Sitzung 

Von Punkt der Niederschrift Kein Auszug 
11 11 2 11 11 Kein Auszug 
11 11 3 11 11 Kein Auszug 
11 11 4 11 11 Kein Auszug 
11 11 5 11 11 Kein Auszug 
11 11 6 11 11 Kein Auszug 
11 11 7 11 11 60 K. V . z . u . w. 
11 11 8 a+b der Niederschrift 60 K. V . z • u . w. 
Von Punkt 9 der Niederschrift 6 1 z . K. u. w. V . 
11 11 10 11 11 6 1 K. z . 
11 11 1 1 11 11 61 K . z . 
11 11 1 2 11 11 6 1 K. z . 
11 11 13 11 11 6 1 K. V . z . u . w . 
11 11 14 11 6 1 K. V . 11 

Z • U • \-J • 
11 11 1 5 11 11 61 Z • K. U • w. V . 
11 11 16 11 61 K. V . 11 

Z • u. w. 
11 11 17 11 11 61 Z • K. U • w. V . 
11 11 17 a 11 6 1 K. 11 

Z • 
(schon ab) 

11 11 17b V . 11 11 6 1 z . K. u . w • 
11 11 17c a) V . 11 11 20 z . K. u . w. 

b) 90 z . K. u . w. V . 
11 11 17d V . 11 11 a ) 20 z . K • u . w. 

b) 90 z. K . u . w. V . 
11 11 18a Schroedter 11 11 a) Stadtrat 

z . K. u . w. V . 
b) 50 z . K. u . w • V . 

(schon ab) 
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Von Punkt 18b der Niederschrift a ) Oberbürgermeister 
Luckhardt z . K. 

b) Stadtrat Möller z . K. 
c) 02 z . K. 
d) 92 z . K. 

11 11 
18c 11 a) Oberbürgermeister 11 

Lu ckhardt z . K. 
b ) 02 z . K. u . w • V . 
c) 63 z . K . u . w • V . 

11 11 18d 11 11 50 K. V . z . u . W. 
11 11 18e a ) Stadtrat Schroedter 11 11 

z. K. u. w • V . 
b) 06 z . K. 
c ) 42 z . K. u . w. V . 
d) Datenschutzbeauftragter 

z . K. u . \v. V . - A 203 -
11 11 18f a ) Oberbürgermeister 11 11 

Luc khardt z . K. u . w. V . 
b ) 02 z . K. u . w. V • 

11 11 19 Auszug 11 11 Kein 
11 11 20a 11 11 Kein Auszug 
11 11 20b 11 des Stadtpräsidenten 11 Büro 

z . K. und ggf . w. V. 

Nichtöffentliche Sitzung 

Von Punkt 1 der Nied ersc hrift 92 z . K. u . w. V . ' I 
11 11 2 11 11 Kein Auszug 
11 11 3 11 11 Kein Au sz ug 
11 11 4 11 11 Kein Auszug 

3. Z.d.A ,. 



SITZUNG 

des Magistrats vom •.............. 
de ' R t ml ;/ 0. ~1 0.. L l -r a 8versam ung vom ; .• . -d • ••• ( 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Magistrats 
der Ratsversammlun (nicht-) öffentlich heute erhalten: 

-----------------------------------------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

-------------------------~---------------------
--~li; ___________________ :::~ _)~~~~~ ____ / __ !!~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
--\1- ____ ~~ ! I/~~~~ -------------------------------------------------------------

Punkt: 14~L _____________ _ 
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SITZUNG -----------------
des Magistrats vom .............. . 

(0 0 ' G der Ratsversammlung vom : . ~ :. C.l.L.( l 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Magistrats 
der Ratsversammlun (nicht-)öffentlich heute erhalten: 

-----------------------------------------------------------------------

0~---------------------~~~-i8b-----~-----------~----,Q']!1------.-;V---; -
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Nie der s c h r i f t 

über die Sitzung der Rat s versammlung 
Donnerstag, den 16. Januar 1986, 15.00 Uhr 

Rathau s, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

~eginn: 15.10 Uhr Ende: 21.12 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: 15.39 Uhr - 15.52 Uhr 
16.00 Uhr - 16.22 Uhr 
19.52 Uhr - 20.04 Uhr 

Anwesend: Stadträte: 

Ratsherren/innen: 

Anwesend hauptamt
liche Magistrats
mItglIeder: 

Es fehlen ent
sChuldigt: 

Vorsitzende: 

1. Schriftführer: 

2. Schriftführer: 

Außerdem sind 
anwesend: 

Die Niederschrift 
wurde gefertIgt 
von: 

Diekelmann, Diesel, Hagelstein, 
Frau Hofer, Ipsen, JOhanning, Lange, 
Raupach, Frau Sievers, Prof. Spickhoff 

Behr, Boysen, Breitkopf, Gebhardt, 
Gerlach, Dr. Graner, Haas s, Husmann, 
Jaehnike, Kempe, Frau Krabbenhöft, 
Krumrey , Dr. Lang, Frau Lange, Leest, 
Frau Lentz, Löwner, Prof. Dr. Mix, 
Petersen, Dr. Reimers, Frau Reyer, 
Rösser, Rogacki, Graf von Schlieben, 
Dr. Schöning, Frau SChuckenböhmer, 
Schultz, Sönnichsen, Stier, Tschorn, 
Ubben, Witt A., Witt Klaus-O., 
Wunder 

Oberbürgermeister Luckhardt, Stadt
baurat Bartei s, Stadtrat Schroedter, 
Stadtrat Möller, Stadtschulrat Zimmer 

Ratsherr Biallowons, Ratsherr Hänsler, 
Ratsherr Rüdel, Ratsherr Stein 

Stadtpräsident Schmidt-Brodersen (ab 
Punkt 18 c) 
Stellv. Stadtpräsidentin Frau Reyer 

Ratsherr Prof. Dr. Mix, 
Ratsherr Jaehnike 

Rat s herr Haass, Ratsherr Löwner 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amt s
leiter und weitere Mitarb eiter der 
Landeshauptstadt Kiel 

Frau Greve 
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1) Eröffnung der Sitzung durch den Stadtpräsidenten und 
Feststellung der Beschlußfähigkeit. 

Stellv. Stadtpräsidentin Frau Reyer eröffnet die 
Sitzung der Ratsversammlung und begrüßt di e Teilnehmer. 

Sie teilt mit, daß sich 4 Ratsmitglieder entschuldigt 
haben und 4 später erscheinen werden, so daß zu Beginn 
der Sitzung 41 Ratsmitglieder und später 45 Ratsmit
glieder anwesend sein müßten. 

Sie stellt die Beschlußfähigkeit fe s t. 

2) Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung zu der he utigen Sitzung ist rechtzei 
tig zugestellt worden. 

Es haben sich wiederum einige Änderungen ergeben. 

In einer Nachtragstagesordnung wurd e mitgeteilt, daß 
eine Vorlage betr. Veränderungssp e rre Nr. 32 für den 
Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 753 für das Bau
gebiet Kiel-Mitte, Gutenberg s traße, Eckernförder 
Straße, Grenzen der Planfeststellung Mühlenwegtras se , 
HOlzkoppelweg, Bundesbahngeländ e , östlich Grasweg _ Dr s . 22 _ 
sowie 

eine Vorlage betr. Ver änderungs s perre Nr. 33 für den 
Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 763 für da s Bau
gebiet Kiel-Mitte, Olshausenstraße, Bundesbahnge
lände, östlich Grasweg, Holzkoppelweg, Grenze der 
Planfeststellung Mühlenwegtrasse 23 - Dr s . -

in die Tagesordnung aufzunehmen sind. 

Die Unterlagen dazu wurden mit der Zusammenstellung 
auf den Tisch gelegt. 

Des weiteren wurde mit der Zusammenstellung auf den 
Tisch gelegt 

Zu Punkt 11) Bebauung s plan Nr. 761 
Der Beschluß des Bauausschusses vom 
09.01.1986 

- Drs. 8-

Weiterhin eine Vorlage betr. Abrechnung Neubau Sport
h~lle Wellingdorf; 
hIer: überplanmäßige Ausgabe 1985 - Dr s . 26 -

- eine Vorlage betr. Einbau eines Behindertenauf
zuges an der Reventlouschule - Sprachheilgrund
schule; 
hier: Leistung ein e r außerplanmäßigen Ausgab e - Dr s . 28 -

und 
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Zu Punkt 18 f) ein Antrag der SPD-Ratsfraktion 
betr. Rechtswidrige Bebauung in 
den Salzwiesen im Fuhlensee
Becken 

Stellv. Stadtpräsidentin trägt vor, daß sie die nach
gereichten Vorlagen - um nicht alle anderen Punkte 
verschieben zu müssen - als Punkte 17 a) - d) auf
rufen wid. 

Bei den nachgereichten Vorlagen und Anträgen handelt 
es sich um dringende Angelegenheiten, zu deren Aner
kennung eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist. 

Widerspruch dagegen wird nicht erhoben. 

Damit ist die Dringlichkeit anerkannt. 

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen bis
her nicht vor. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) beantragt 
namens der F.D.P.-Fraktion, den Punkt 11) und bei 
Punkt 14) die Ziffer 1 des Antrages zu vertagen. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) führt zu 
Punkt 14) aus, daß es sich hier nur um den Entwurfs
beschluß handelt. Bei der anschließenden Offenlegung 
können noch Eingaben erfolgen. 

Bei Punkt 11) weist er auf den Termindruck hin, da die 
B?uanträge nur bis September zurückgestellt werden 
konnen. Einer weiteren Veränderungssperre kann nicht 
zugestimmt werden. 

- Drs. 27 -

Stadtrat 0 i e k e 1 man n (CDU) unterstützt namens 
der CDU-Ratsherrenfraktion den Vertagungs antrag der 
F.D.P.-Fraktion, wenn auch der Antrag der SPD-Ratsfraktion, 
der bei Punkt 11) gestellt werden soll, heute nicht zur 
Sprache kommt. 

Stellv. Stadtpräsidentin stellt fest, daß sich damit mehr 
als 1/3 für die Vertagung ausgesprochen haben. 

Damit sind der Punkt 11) und bei Punkt 14) die Ziffer 1 
des Antrages ver tag t . 

Weitere Änderungswünsche werden nicht vorgebracht. 

Damit ist die Tagesordnung in der geänderten Form ge
nehmigt. 

3) Ge nehmigung der Niederschrift über die Sondersitzung der 
Rat sversammlung am 4. Dezember 1985 

Die Niederschr i ft über die Sondersitzung am 4. Dezember 1985 
hat im Büro des Stadtpräsidenten ausgelegen. 
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Einwendungen wurden nicht erhoben. 

Damit ist die Niederschrift genehmigt. 

4) Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor. 

5) Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des 
Oberbürgermeisters 

Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor. 

6) Bürgerfragestunde 

Es liegen keine Bürgeranfragen vor. 

Eine Bürgeranfrage sollte gestellt werden. Sie konnte 
aber nicht zugelassen werden, da es sich dabei um 
Fragen zu Gegenständen handelt, die auf der Tagesord
nung der heutigen Sitzung stehen. 

7) Betreff: Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen 

BeriChterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die Straßenbauaufsichtsbehörde wird ge
beten, den alten Klausbrooker Weg ab 
Hausnummer 34 gemäß § 8 Abs. 1 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG) i. d. F. 
vom 30. Januar 1979 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 163) für den öffentlichen Verkehr 
einzuziehen. 

~eschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

8a) Betreff: Widmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes SChleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Januar 1979 (GVOBI. Schl.-H. S. 163) 
wird folgende Straße für den öffent
lichen Verkehr gewidmet: 

Als Gemeindestraße nach § 3 (1) Nr. 3a) 
StrWG 

- Drs. 4-

- Dr s. 5-
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Neue Trasse des Ellerbeker Weges zwischen 
Lütjenburger Straße und Beginn der Bau
strecke 0 + 267.00 (Nähe Parkpalette) 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

8b) Betreff: Widmung von Straßen im Stadtgebiet Kiel 

BeriChterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung 
der Bekantmachung vom 30. Januar 1979 
(GVOBI. Schl.-H. s. 163) werden folgende 
Straßen für den öffentlichen Verkehr ge
widmet: 

1. Als Gemeindestraßen nach § 3 (1) Nr. 3a) 
StrWG 

a) Mensingstraße 
b) Wilhelm-Raabe-Weg 
c) Wilhelm-Busch-Straße 
d) Otto-Ernst - Weg 
e) Joachim-Mähl-Straße 
f) Franzensbader Straße zwischen Isarweg 

und Innweg einschließlich Buskehre 
g) Innweg 

2. Als sonstige öffentliche Straßen nach 
§ 3 (1) Nr. 4b) StrWG 

- Drs. 5-

a) Zugangsweg von der Friedrichsorter Straße 
zum Wilhelm-Raabe-Weg 

b) Gehsteig östlich des Isarwegs vom Verbin
dungsweg Isarweg-Innweg bis zur Zufahrt 
zu den nördlichen Parkplätzen am Isarweg 

c) FUßweg südöstlich des Innwegs (gegenüber 
dem Parkplatz) 

d) Verlängerung des Wanderweges südlich 
Krooger Kamp zwischen Isarweg und Innweg 
(Amt 67) 

e) südlich parallel zum Wanderweg Krooger 
Kamp laufender Wanderweg zwischen Regen
rückhaltebecken und Innweg (Amt 67) 

f) Wanderweg vom Wendehammer Innweg in süd
liche Richtung (Amt 67) 

g) Wanderweg nördlich und östlich des Neubau
gebiets Russee-Nordost (nördlicher Teil 
entlang der Struckdieksau) 

3. Als sonstige öffentliche Straßen nach § 3 (1) 
Nr. 4 c) StrWG 

a) zwei Parkplät ze nordöstlich de s Isarweges 
e inschließlich Zufahrt 
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b) Parkplatz nordwestlich des Innweges ein
schließlich Zufahrt von der Buskehre 

c) östlicher Teil des Parkplatzes südwest
lich des Innweges 

d) hintere Erschließung der Häuser Schloß
garten 3 - 7 (Möllingsruh) 

e) Parkplatz an der Gutenbergstraße (Nähe 
Gutenbergschule) 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

9) Betreff: 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(erneuter Entwurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für einen Bereich in Kiel-Pries/Friedrichs
ort, zwischen den Straßen Koppelberg und 
Brauner Berg sowie für den Bereich der ge 
werblichen Bauflächen der Krupp MaK wird 
die 44. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Fassung 1970, entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan erneut als Ent
wurf beschlossen. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Drs. 6-

Stadt baurat Bar tel s (parteilos) erläutert an-
hand eines Dia-Vortrages die Erweiterung von MaK. Er 
verweist auf einen Beschluß der Ratsversammlung im Rahmen 
des Landschaftsplanes, das Gebiet in Pries-Friedrichsort 
als Gewerbegebiet auszuweisen. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) hält die Ausweitung 
Von MaK nicht für notwendig, da der Betrieb über genügend 
leerstehende Hallen verfügt. Er ist der Meinung, daß es 
MaK vielmehr um Spekulationsgewinne geht, die Stadt sollte 
den Verkauf lieber abwarten. 

R~tsherr Dr. Lang erklärt, daß er Ratsherr Dr. Graner in 
dIeser Angelegenheit für befangen hält, da in der Begrün
dung der Vorlage auch die Firma Sauer und Sohn, bei der 
Dr. Graner Geschäftsführer ist, angeführt wird. 

Stadtrat 0 i e k e I man n (CDU) wirft ein, daß dann 
bei entsprechenden Tagesordnungspunkten die Mitarbeiter der 
Stadtwerke auch immer den Saal verlassen müssen. 

Stadtrat I p sen (SPD) äußert sich zur Geschäftsord-
nung, daß er den Stil von Stadtrat Diekelmann für nicht gut 
hält. Die Mitarbeiter der Stadtwerke gehen immer rau s, wenn 
ents prechende Vorlagen im Rat behandelt werden. 
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Ratsherr L ö w n e r (SPD) meint, daß es sich im 
vorliegenden Fall um den kla ssischen Konflikt zwischen 
Ökologie und Ökonomie handelt, da es einerseits um die 
Erhaltung ei nes Betriebes und andererseits um die Erhal
tung der Landschaft geht. 

Das Unt ernehmen entläßt Mitarbeiter, man muß aber auch 
an die Zukunft denken und deshalb wird die SPD zustimmen . 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) erklärt, daß 
seine Fraktion dagegenstimmen wird, da sie sich bei der 
Beratung des Landschaftsplanes genauso verhalten hat. 

Ratsherr W und e r (CDU) ist der Meinung, daß hier 
ein guter Kompromiß gefunden wurde, da auch die Expansion 
der Betriebe berOcksichtigt werden sollte. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) trägt vor, daß er 
gehört habe, daß Stadträtin Sievers schon vor längerer 
Zeit von MaK die Auskunft Ober Ausweitungspläne erhalten 
hat. Er möchte wi ssen, ob der Betriebsrat eingeschaltet 
wurde. 

DarOber hinaus bittet Ratsherr Dr. Lan g, Ober die Befan
genheit von Dr. Graner abstimmen zu lassen. 

Stadtrat I P sen (SPD) betont, daß MaK in Kiel ge-
halten werden muß. Er weist aber darauf hin, daß die 
Konzernspitze nicht in Kiel sitzt, die vor sorgliche Aus
weitung muß hingenommen werden. Eventuell werden sogar 
n~ue Arbeitsplätze geschaffen. Er empfiehlt Dr. Graner, 
wahrend der Beratungen den Ratssaal zu verlassen, um 
eine Abstimmung Ober - die Befangenheit zu vermeiden. 

R~tsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) fOhrt aus, daß von 
WIrtschaftsförderung hier nicht die Rede sein kann. MaK 
hat genOgend l eerstehende Hallen und Gelände, will aber 
ein ökologisch sauberes Gebiet. 

Stadtrat I p sen ( SPD) ist der Meinung, daß die Um-
welt schon wieder in Ordnung gebracht wird. Wenn MaK ein 
Forschungs- und Technologiezentrum plant, könnte sich da s 
positiv auf die Zahl der Arbeitsplätze auswirken. 

Stadtrat 0 i e k e I man n (CDU) beantragt namens 
der CDU-Ratsherrenfraktion eine Sitzungsunterbrechung. 

Nach Wiedereröffnung geht Stadtrat Diekelmann noch einmal 
auf die Befangenheitsdiskussion ein. Wenn man den § 22 der 
Gemeindeordnung eng auslegt, mOßte jeder Hausbesitzer bei 
der Beratung von Bebauungsplänen den Saal verlassen. 

R~tsherr Dr. Graner dagegen ist bei einer Firma beschä~tigt, 
dIe aus der Änderung des Flächennutzungsplanes weder eInen 
Vo r- noch einen Nachteil zieht. 
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Stadtrat I P sen (SPD) wehrt sich gegen die Vor-
würfe von Stadtrat Diekelmann. 

Wo er Wohnungen hat, gibt es keine Bebauungspläne, die 
während seiner Amtszeit beschlossen wurden. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) meint, daß Dr. 
Graner bei dieser ganzen Diskussion schon nicht hätte 
anwesend sein dürfen. Er weist auf die Unter sc hiede 
beim Grad der Befangenheit hin. Seiner Meinung nach 
hat Dr. Graner individuelle Sonderinteressen. 

Da Einvernehmen über die Befangenheit nicht erzielt wird, 
wird die Sitzung zur Klärung dieser Frage im Ältestenrat 
unterbrochen. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erklärt Stellv. Stadt
präsidentin Frau R e y er, daß auf Wunsch der CDU 
zunäch st über die Befangeheit abgestimmt wird. 

Bei der Beratung und Entscheidung über die Befang enheit 
darf Dr. Graner nicht mitwirken. 

Stadtrat 0 i e k e 1 man n (CDU) erklärt, daß Dr. 
Graner an der Abstimmung nicht teilnehmen wird. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) hält die Rechts-
lage für offen, kündigt an, daß die F.D.P. der Befangen
heit aber zustimmen wird. 

Stadtrat I P sen (SPD) weist darauf hin, daß da s 
Pairing-Abkommen auch für die Abstimmung über die Befangen
heit gilt. 

Es wird zunächst über die Befangenheit von Dr. Graner ab
gestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

Danach Abstimmung über die Drucksach e 6 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht bei 4 Gegenstimmen. 

B~i der Beratung und Abstimmung hat Ratsherr Dr. Graner 
nIcht mitgewirkt. 

10) ~treff: Bebauungsplan Nr. 741 für das Baugebiet 
Kiel-Mitte, Knooper Weg, Jungfernstieg, 
Körnerstraße, Damperhofstraße und Auf
hebung des gebietsgleichen Bebauungs
planes Nr. 130 (Entwurfsbeschluß) 

~richterstatter: Stadtbaurat Barteis 

- Dr s. 7-
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Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Mitte, Knooper Weg, 
Jungfernstieg, Körnerstraße, Damperhof
straße, wird der Bebauungsplan Nr. 741 ent
sprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan als Entwurf beschlossen. 

Gleichzeitig wird der gebietsgleiche Be
bauungsplan Nr. 130 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zuge
stimmt. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) teilt zu-
nächst das Ergebnis der Beratungen im Bauausschuß mit 
und erläutert dann die Vorlage anhand eines Dia-Vortrages. 
Er geht dabei insbesondere auf die Baulücken im Bereich 
Knooper Weg/Damperhofstraße und den zu kleinen Kinderspiel
platz ein. Leider konnten die Wünsche des Jugendamtes nicht 
berüCksichtigt werden. 

Stadtrat I p sen (SPD) erklärt, daß es sich bei dem 
v?rliegenden Bebauungsplan wohl um einen Gefälligkeitsplan 
fur die CDU handelt. Sie wollte auf dem Hinterhof auch 
noch einen Supermarkt errichten. 

A~s der Ausweisung des Jugendplanes geht hervor, daß der 
KInderspielplatz zur Zeit nicht ausreichend ist. Man sollte 
daher noch einmal über den B-Plan nachdenken. 

Stadtrat Ipsen beantragt daher namens der SPD-Ratsfraktion 
Vertagung. 

Damit wird der Antrag von 1/3 der Mitglieder unterstüt zt, 
so daß die Vorlage vertagt ist. 

Stadtrat Die k e I man n (CDU) erklärt nach Punkt 
13), daß die CDU-Ratsherrenfraktion diesen Bebauungsplan 
nicht weiterverfolgen wird, damit nicht der Eindruck ent
steht, daß es sich um einen CDU-Plan handelt. 

11) ~etreff: Bebauungsplan Nr. 761 für das Baugebiet 
Kiel-Elmschenhagen Nord, zwischen Wiener 
Allee, den rückwärtigen Grenzen der Grund
stücke Tiroler Ring Nr. 317 bis Nr. 519, 
nördlich der Grundstücke Tiroler Ring 
Nr. 521 bis Nr. 623 (Entwurfsbeschluß) 

~erichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

~ntrag: Für das Baugebiet Kiel-Elmschenhagen Nord, 
zwischen Wiener Allee, den rückwärtigen 
Grenzen der Grundstücke Tiroler Ring Nr. 317 
bis Nr. 519, nördlich der Grundstücke 
Tiroler Ring Nr. 521 bis Nr. 623 wird der 
Bebauungsplan Nr. 761 entsprechend dem in 
der Sit z ung au s hängenden Plan al s Entwurf 
beschlossen. 

- Drs. 8 -
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Der städtebaulichen Begründung wird zuge
stimmt. 

Der Beschluß des Bauausschusses vom 9. Januar 1986 
wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch ge
legt. 

Stadtrat Hag e 1 s t ein (F.D.P.) beantragt 
namens der F.D.P.-Fraktion Vertagung. 

Dieser Antrag wird von der CDU-Ratsherrenfraktion 
unterstützt. 

Damit wird die notwendige 1/3-Mehrheit für eine Ver
tagung erreicht. 

Die Vorlage ist vertagt. 

12) Betreff: Bebauungsplan Nr. 755 für das Baugebiet - Drs. 408 -
Kiel-Gaarden-Süd, südlich Pappelweg, öst-
lich Pestalozzistraße, beiderseits Holunder-
busch, nördlich Henri-Dunant-Heim, Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 517 mit dem Geltungs-
bereich Hasenholz, Krummbogen, Holunder-
busch, Pappelweg (Aufstellungsbeschlu) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Gaarden-Süd, südlich 
Papelweg, östlich Pestalozzistraße, beider
seits Holunderbusch, nördlich Henri-Dunant
Heim, wird der Bebauungsplan Nr. 755 aufge
stellt. Das Gebiet ist in dem beigefügten 
Übersichtsplan gekennzeichnet. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 517 
mit dem Baugebiet Hasenholz, Krummbrogen, 
Holunderbusch, Pappelweg aufgehoben 

Stadtrat Rau p ach (SPD) erklärt, daß seine 
Fraktion dem Aufstellungsbeschluß heute zustimmen wird. 
Es muß aber dann noch eine Alternative dahingehend ein
gebaut wird, daß die jetzt bestehenden Behelfsheime 
p~anungsrechtlich abgesichert werden. Die SPD wird auf 
eIne Änderung im Bereich Stichstraße drängen. 

Ratsherr W und e r (CDU) führt au s , daß man in 
s~iner Fraktion bisher davon ausgegangen ist, daß für 
dIe Behelfsheime Bestandschutz besteht. Jetzt möchte 
man sich lieber noch einmal vor Ort umsehen. Er bean
tragt daher namens der CDU-Rat s herrenfraktion Vertagung. 

Damit i s t die notwendige 1/3-Mehrheit für eine Vertagung 
erreicht. 

Die Vorlage i st vertagt. 
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13) Betreff: Bebauungsplan Nr. 764 für das Baugebiet 
Kiel-Steenbek/Projensdorf, nordwe stlich 
der Industriebahn, nordö stlich der Pro
jensdorfer Straße, südlich de r Flur
stücke 173/24, 20/47, 24/15 der Gemar
kung Projensdorf , Flur 3 (Aufstellungs
beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Steenbek/Projens
dorf, nordwestlich der Industriebahn, 
nordöstlich der Projensdorfer Straße , 
südlich der Flurstücke 173/24, 20/47, 
24/15 der Gemarkung Projensdorf, Flur 3, 
wird der Bebauungsplan Nr. 764 aufge
stellt. 

Das Gebiet i s t in dem beigefügten Üb e r
sichtsplan gekennzeichnet. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) geht auf die 
Probleme im Gebiet Projen sdorf ein. Es wurde gebaut 
ohne Genehmigung. Boden wurde abgefahren und Bäume 
abgeholzt, auch ohne Genehmigung. Die Bürger werden 
dort in ihren Rechten verletzt. 

S~adtbaurat Bar tel s (parteilos) meint, daß 
dle Bürger in Proj e nsdorf nicht in ihren Rechten be 
schnitten worden sind. Die Öffentlichkeit i s t ord
nungsgemäß beteiligt worden. 

~ s chluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht bei 2 Gegen stimmen. 

- Drs. 9-

14) Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 mit - Dr s . 10 -
dem Baugebi e t Kiel-Schilksee, Nordrand Fried-
richsort, östlich der Straße nach Schilk see 

2. Änderung des Bebauung s planes Nr. 334 mit 
dem Baugebiet Kiel-Such s dorf, Eckernförder 
Straße, Bundesbahn, Kopperpahler Au , Vieh-
damm, Bebauungsplan Nr. 386, 

1. Änderung des Bebauung s plan e s Nr. 402 mit 
dem Baugebiet Kiel-Ha s se ldiek sdamm, Gewerb e 
gebiet Wittland, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 498 mit 
dem Baugebiet Kiel-Gaarden-Süd, beids e itig 
Stormarn s traße, Bundesbahnlinie, Rat zeburger 
Straße 
(Entwurfsbeschluß) 
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, 
Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Der Entwurf folgender Bebauungsplanänderungen 
wird entsprechend den in der Sitzung aushängen
den Plänen beschlossen: 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 mit 
dem Baugebiet Kiel-Schilksee, Nordrand Fried
richsort, östlich der Straße nach Schilksee, 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 334 mit 
dem Baugebiet Kiel-Suchsdorf, Eckernförder 
Straße, Bundesbahn, Kopperpahler Au, Viehdamm, 
Bebauungsplan Nr. 386, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 402 mit 
dem Baugebiet Kiel-Hasseldieksdamm, Gewerbe
gebiet Wittland, 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 498 mit 
dem Baugebiet Kiel-Gaarden-Süd, beidseitig 
Stormarnstraße, Bundesbahnlinie, Ratzeburger 
Straße 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Bei der Beratung der Tagesordnung war von der F.D.P.
Fraktion Vertagung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 323, Absatz 1 des Antrages, beantragt worden. 

Der Antrag wurde von der CDU-Ratsherrenfraktion unter
stützt. 

Damit ist die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 323 ver
tagt. 

~schluß über die anderen Absätze des Antrages: 

Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

15) Betreff: 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 345 für - Drs. 11 -
das Baugebiet Kiel, Neumühlen-Dietrichsdorf, 
zwischen Industriebahn und Specken, Pillauer 
Straße (Entwurfsbeschluß) 

~erichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel, Neumühlen-Dietrichs
dorf, zwischen Industriebahn und Specken, 
Pillauer Straße wird die 5. Änderung des Be
bauungsplanes Nr. 345 entsprechend dem in 
der Sitzung ausliegenden Plan als Entwurf 
beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zuge
stimmt. 
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Stadt baurat Bar tel s (parteilos) erläutert 
die Vorlage. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

16) Betreff: Bebauungsplan Nr. 643 für das Baugebiet 
Kiel-Kronsburg, Poppenbrügge, Gewerbege
biet zwischen B 404 und Barkauer Straße 
(Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Kronsburg, Poppen
brügge, Gewerbegebiet zwischen B 404 und 
Barkauer Straße wird der Bebauungsplan 
nr. 643 entsprechend dem in der Sitzung 
aushängenden Plan als Satzung beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zuge
stimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht bei 2 Enthaltungen. 

17) Betreff: Bebauungsplan Nr. 737 Teil I für das Bau
gebiet Kiel-Kronsburg/Poppenbrügge, öst
lich Barkauer Straße, nördlich der Flur
stücke 35/47, 35/52, 35/60, 35/61 und 75, 
westlich der Straße Reesenberg, nördlich 
der Flurstücke 92 und 42/4 (Satzungsbe
schluß) 

BeriChterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: 1. Die zu dem öffentlich ausgelegten Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 737 Teil I vorge
brachten Bedenken und Anregungen von 
a) den Eheleuten Gerlind und Helmut 

Kommatowsky, Barkauer Straße 63 

b) den Eheleuten Angelika und Dr. A. 
Madani, Barkauer Straße 65 

c) Herrn Hermann Ihlow, Posadowsky
straße 62 

d) den Eheleuten Jutta und Reinhold 
Duncker, Sösslingspott 12 

e) Frau Wally Flieger, Reesenberg 28 

werden nicht berücksichtigt. 

11. Für das Baugebiet Kiel-Kronsburg/Poppen
brügge, östlich Barkauer Straße, südlich 
der Flurstücke 35/47, 35/52, 35/60, 35/61 
und 75, we s tlich der Straße Reesenberg, 

- Drs. 12 -

- Drs. 13 -
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nördlich der Flurstücke 92 und 42/4 wird 
der Bebauungsplan Nr. 737 Teil I entspre
chend dem in der Sitzung aushängenden Plan 
als Satzung beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Satzungsbeschluß der 
Ratsversammlung vom 10.06.1976 zum Bebauungs
plan Nr. 537 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht bei 2 Enthaltungen. 

17a) Betreff: Veränderungs sperre Nr. 32 

BeriChterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Die beigefügte Satzung der Landeshauptstadt 
Kiel über die Veränderungssperre Nr. 32 für 
den Plangeltungsbereich des Bebauungsplane s 
Nr. 753 mit dem Baugebiet Kiel-Mitte, Guten
bergstraße, Eckernförder Straße, Grenze der 
planfestgestellten Mühlenwegtrasse, Holz
koppelweg, Bundesbahngelände, östlich Gras
weg, wird entsprechend dem in der Sitzung 
aushängende Plan beschlossen. 

- Drs. 22 -

Mit der Nachtragstagesordnung wurde mitgeteilt, daß diese 
Vorlage in die Tagesordnung aufzunehmen ist. 

Die Vorlage selbst wurde mit der Zusammenstellung auf den 
Tisch gelegt. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) erläutert die 
V~rlage. Er geht dabei insbesondere auf den Termindruck 
eIn und, daß das Gebiet gewerblich genutzt werden soll. 

Wenn die Veränderungs sperre heute vertagt wird, müßte ein 
v?rliegender Bauantrag genehmigt werden. Eine weitere Zu
rucksteIlung ist nicht mehr möglich. 

Ratsherr W und e r (CDU) erklärt zunächst, daß die 
CDU-Fraktion bei den Veränderungssperren zustimmen wird, 
da das Gewerbegebiet freigehalten werden muß. Hier ist so
gar eine Bahnanbindung vorhanden. 

Man sieht auch die Gefahr daß die Grundstückspreise 
steigen. Die weitere Entwicklung sollte aber zunächst ab
gewartet werden. 

Stadtrat I P sen (SPD) trägt vor, daß die SPD erst 
der Meinung von Stadtbaurat Bartels war, jetzt aber er
fahren hat, daß in absehbarer Zeit einige Betriebe aus 
dem Gebiet abwandern wollen. Daher will die SPD sich dafür 
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einsetzen, daß die "Traumfabrik" sich an dem vorge
sehenen Platz ansiedeln kann, aber keine weiteren Be
triebe dieser Art. 

Die SPD-Ratsfraktion lehnt die Veränderungssperre ab. 
Dasselbe gilt für die Veränderungssperre Nr. 33 , da hier 
ein privater Träger durchaus s innvoll ist. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) hält die 
von CDU und F.D.P. angeführten Gründe für nicht mehr 
nachvollziehbar. DIE GRÜNEN unterstützen sowohl die 
"Traumfabrik" als auch die Eishalle und beantragen da
her Vertagung der beiden Veränderungssperren. 

Stadtrat Die k e I man n (CDU) macht deutlich , 
daß auch seine Fraktion grundsätzlich für ein solche s 
Kultur-Kommunikationszentrum ist, nur nicht in diesem 
Gebiet, da es als Gewerbegebiet erhalten bleiben muß. 

Er erinnert in diesem Zusammenhang an die Suche nach 
einem Gebiet für HDW-Electronic bzw. die Firma Dr. Hell. 
Auch für die Eissporthalle gibt es andere Standpunkt e , 
d~her greift das Argument von Stadtrat Ip s en nicht, daß 
KleI provinziell bleibt. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) ist der 
Meinung, daß HDW-Electronic und Dr. Hell keine guten Bei
s~iele sind, da es hochtechnologische Betriebe s ind, die 
~ln erschütterungsfrei e s Gelände benötigen. Davon kann 
1m Bereich Grasweg nicht die Rede sein. 

Für die "Traumfabrik" ist das Gebiet ideal, da keine An
wohner durch Lärm belästigt werden. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilO S) stellt zun äch s t 
klar, daß es um die Erhaltung von Gewerbegebiet innerhalb 
der nächsten 10 Jahre geht. Zur Eissporthalle führt er aus, 
daß sie au~h an einem qualitativ guten Standort errichtet 
werden sollte. Ansonsten besteht die Gefahr, daß man trot z 
Eishalle provinziell bleibt. 

Stadtrat I p sen (SPD) führt zur Schwimmhallen-
Planung aus, daß diese nur schi efging, da kein Geld mehr 
vorhanden war. 

Dafür trägt die CDU die Verantwortung für 250.000,-- DM 
Defizit für die Einsatzzentrale. 

Die "Traumfabrik" sollte aber realisiert werden, zur Be 
lebung des kulturellen Lebens in der Landeshaupt stadt. 

Ratsherr S ö n n ich s en beantragt nam e ns de r 
Ratsfraktion DIE GRÜNEN Vertagung. 

Dieser Vertagungsantrag erreicht keine 1/3 ·Mehrheit. 

~eschluß üb e r di e Druck s ache 22 : Nach Antr ag 
Der Bes chluß ergeht mit 
Mehrheit. 
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17b) Betreff: Veränderungssperre Nr. 33 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Die beigefügte Satzung der Landeshaupt stadt 
Kiel über die Veränderungssperre Nr. 33 für 
den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 763 mit dem Baugebiet Kiel-Mitte, Ols
hausenstraße, Bundesbahngelände östlich Gra s 
weg, Holzkoppelweg, Grenze der Planfeststel
lung Mühlenwegtrasse wird entsprechend dem 
in der Sitzung aushängenden Plan beschlossen. 

Mit der Nachtragstagesordnung wurde mitgeteilt , daß 
diese Vorlage in die Tagesordnung aufzunehmen ist. 

Die Vorlage selbst wurde mit der Zusammenstellung 
auf den Tisch gelegt. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt namens der 
Ratsfraktion DIE GRÜNEN Vertagung. 

Dieser Vertagungsantrag erreicht keine 1/3 Mehrheit. 

Beschluß über die Drucksache 23: Nach Antrag 

- Drs. 23 -

Der Beschluß ergeht mit 
Mehrheit. 

17c) Betreff: Abrechnung Neubau Sporthalle Wellingdorf; 
hier: Überplanmäßige Ausgabe - 1985 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Zugestimmt wird der Lei s tung einer überplan
mäßigen Ausgabe von 143.000,-- DM bei der 
Haushaltsstelle 200.000.981 - Rückzahlungen 
an das Land -. Die Mehrausgabe wird gedeckt 
durch Einsparungen in gleicher Höhe bei der 
Haushaltsstelle 912.000.977 - Tilgung an den 
Kreditmarkt -

Diese Vorlage wurde mit einer Zusammenstellung auf 
den Tisch gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung 
der Tagesordnung anerkannt. 

~eschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

17d) ~etreff: Einbau eines Behindertenaufzuges an der 
Reventlouschule - Sprachheilgrundschule -
hier: Leistung einer außerplanmäßigen 

Ausgabe 

~e richter sta tter: Stadt schulrat Zimmer 

- Drs. 26 -

- Dr s . 28 -
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Antrag: Zugestimmt wird der sofortigen Lei stung einer 
außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 74.500,-- DM 
bei der Haushaltsstelle 27.130.941 - Einbau 
eines Behindertenaufzuges an der Reventlou
schule - Sprachheilgrundschule -. 

Der Betrag wird gedeckt durch eine Einnahme 
in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle 
27.130.361 - Vom Land -. 

D~ese Vorlage wurde mit einer Zusammenstellung auf den 
TIsch gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung der 
Tagesordnung anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

18) Anträge der Fraktionen 

a) ~~~~~~~9_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~!~e!~~~~ 
Hierzu liegt folgender interfraktioneller Antrag 
der F.D.P.-Fraktion und der CDU-Ratsherrenfraktion 
vor: 

"Die Ratsversammlung möge beschließen: 

- Drs. 493 -

Die Landeshauptstadt Kiel beantragt beim Sozial
ministerium die unverzügliche Änderung des Kranken
hausbedarfsplanes dahingehend, daß die Landeshaupt
stadt auf ein Regelkrankenhaus in kommunaler Träger
sChaft verzichtet, und der Krankenhausbedarfsplan 
zugunsten eines privaten Investors und Betreibers 
geändert wird." 

Ratsherr Pet e r sen 
interfriktionellen Antrag. 

(F.D.P.) begründet den 

Ratsherrin L e n t z (SPD) führt aus, daß es das 
mindeste ist, daß die Finanzierung gesichert ist. Es 
~ohnt sich noch nicht, deswegen den Bedarfsplan zu 
andern. 

Sie erinnert daran daß das kommunale Krankenhaus lt. 
Aussage der CDU zu~ächst den Vorrang haben sollte. 
Wenn der Bedarfsplan jetzt geändert wird, gibt die 
Stadt den letzten Einfluß auf das Krankenhaus ab. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) trägt vor, daß 
die Verzichtserklärung im Juni wohl nicht ausreichend 
war und das Land eine eindeutige Verzichtserklärung 
e~wartet. Der heutige Antrag geht aber darüber weit 
hInaus. Er ist der Meinung, daß es der CDU nur um die 
Gewinne ihrer Klientel geht. 
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Stadträtin Sie ver s (CDU) macht deutlich, daß 
die Äußerungen von Ratsherrin Lentz nicht korrekt sind. 
Die CDU habe ihre Ansicht geändert und damit den Ge
gebenheiten angepaßt. Da der zuständige Dezernent nicht 
bereit war, die Landesregierung in dieser Angelegenheit 
anzuschreiben, habe die CDU die Initiative ergriffen. 

Die Vorwürfe von Ratsherrin Lentz gegenüber dem Betrei
ber sind nicht aufrechtzuerhalten, da dieser die Pla
nungen der Stadt übernimmt. Man hätte mit ihm im Ge
sundheitsausschuß darüber reden können, aber das wollte 
Frau Lentz nicht. 

Ratsherr Pet e r sen (F.D.P.) möchte wissen, ob 
Frau Sievers bekannt ist, daß der Betreiber inzwischen 
Gespräche mit der Krankenkasse und dem Land geführt hat. 

Stadträtin Sie ver s (CDU) bestätigt die s und 
fÜhrt weiter aus, daß es den Patienten grundsätzlich 
egal ist, ob es sich um ein kommunales oder privates 
Krankenhaus handelt. 

Stadtrat S c h r 0 e d t e r (SPD) stellt den Ver
fahrensablauf seit dem Beschluß der Ratsversammlung im 
Juni dar. Die entscheidende Frage ist, ob sich die 
Träger finanziell an der Ausstattung und den baulichen 
Veränderungen beteiligen wollen. Die Kapitalkosten 
sollten in den Pf legesatz einbezogen werden. 

Zwei wichtige Punkte fehlen aus Sicht der Verwaltung: 

1. Die vorläufige Erklärung der Kassen fehlt. 

2. Die Aussage vom Land ist unklar. 

Es wird in jedem Fall einen Mittelwettlauf geben. Wenn 
die Stadt hier keine Stetigkeit zeigt, könnten Nachteile 
entstehen. 

Ratsherrin L e n t z (SPD) wundert sich, warum der 
Betreiber nicht mit den Krankenkassen spricht, wenn die 
Finanzierung so sicher ist. Außerdem weist sie au f die 
Konsequenzen hin, wenn der Bedarfsplan geändert wird. 
Das Land braucht ihn dann von sich aus nicht mehr zu 
ändern und der private Träg e r ist eingetragen. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) spricht sich eb en-
falls für ein Krankenhaus auf dem Ostufer aus, aber 
nicht in dieser Form. 

Stadtrat Rau p ach (SPD) trägt vor, daß nach der 
Dezember-Sitzung mit der Planung ein vorläufige s Papier 
auf den Ti s ch gelegt wurde, von dem die SPD aber e r s t im 
Januar 1986 Kenntnis bekommen hat. Die unverantwortlich e 
Politik zeigt sich auch dadurch, daß die Fachleute vom 
Städti s chen Krank e nhaus nicht beteiligt wurden. 
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Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

b) Verseuchung des ehemaligen HDW-Geländes Dietrichs- - Drs. 14 -
--------------------------------------------------
dorf 

hier: Gutachterbeauftragung/Rechtsprüfung/Finan
zierungsbeteiligung des Landes am Sanie
rungsaufwand/Konsequenzen aus der Verhandlungs
führung Bürgermeister Hochheims 

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

"Die Ratsversammlung möge beschließen: 

1. Der Magistrat wird beauftragt, ein unabhängige s 
Fachin s titut mit einem zusätzlichen Gutachten 
über eine Gesamtgefahrenabschätzung und entspre
chende Sanierungsmöglichkeiten des ehemaligen 
Dietrichsdorfer HDW-Geländes zu beauftragen. 

2. Das Rechtsamt wird beauftragt, alle Möglichkeiten 
zur Anfechtung de r Rechtsverbindlichkeit des 
zwischen der Stadt Kiel und den HDW ausgehandelten 
Kaufvertrages vom Dezember 1984 zu prüfen. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, mit der Schleswig
Holsteinischen Landesregierung als Anteilseigner 
der HDW Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, 
Mittelbereitsteilungen des Landes zur Sanierung 
des ehemaligen HDW-Werftgeländes in Dietrichsdorf 
und dessen Herstellung als Hafengelände herbeizu
führen. 

4. Die Grundstücks-Kaufvertragsführung des zuständigen 
Dezernenten, Bürgermei ster Hochheim, wird mißbilligt. 
Die Ratsversammlung beschließt, den zuständigen 
Dezernenten, Wolfgang Hochheim, zum nächstmöglichen 
Termin aus seinem Amt zu entlassen." 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) begründet 
den Antrag seiner Fraktion im einzelnen. Zu Punkt 1 de s 
Antrags führt er aus, daß die Untersuchungen auf dem 
ehemaligen HDW-Gelände und das darauf basierende Gut
achten des Geologischen Landesamtes unzureichend sind. 
Stadtrat Möller hätte auf eine lückenlose Erfassung 
aller Daten drängen müssen. Insbesondere ist der große 
Bereich der Kriegsrelikte nicht berücksichtigt worden. 
Ratsherr Sönnichsen zitiert aus dem Gutachten. 

Auf die Bitte von Stellv. Stadtpräsidentin Reyer, die 
Begründung des Antrages nicht zu weit auszudehnen, er
widert Ratsherr Sönnichsen, daß eine Diskus s ion zu diesem 
Punkt offenbar wieder nicht zugelassen werden soll. Schon 
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auf das Gutachten, das die meisten Ratsmitglieder 
gar nicht kennen, habe man lange warten müssen. 

Zu Punkt 2 des Antrags trägt Ratsherr Sönnichsen 
vor , daß geprüft werden soll, ob der Tatbestand des 
Betruges gem. § 263 Strafgesetzbuch von seiten HDW 
erfüllt ist, da die Stadt möglicherweise keine lücken
losen Informationen über die Verseuchung des Geländes 
vor Abschluß des Kaufvertrages erhalten hat. Die bis
herigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollten 
in die Prüfung einbezogen werden, ebenso das Verur sacher
prinzip. 

Zu Punkt 3 trägt Ratsherr Sönnichsen vor, daß das Land 
als Anteilseigner an den Kosten für die Sanierung des 
Geländes beteiligt werden muß . 

Zu Punkt 4 des Antrages weist er darauf hin, daß der 
Kaufvertrag mit HDW schon so abgeschlossen wurde, daß 
die eventuellen Sanierungskosten, die auf HDW zukommen 
würden , mitenthalten sind. 

Bürgermeister Hochheim hat den Kaufvertrag im Interesse 
der verantwortlichen Herren im sc hleswig-hol steinischen 
Wirtschaftsministerium abgeschlossen, nicht aber im 
Interesse der Stadt. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) ist der Meinung, daß der 
Antrag der GRÜNEN an der Realität vorbe igeht. Er weist 
darauf hin, daß ein rechtsverbindlicher Vertrag vorliegt, 
der eine Sanierungsregelung enthält. 

Das Konzept ist nicht zu spät, sondern fristgerecht zum Ende 
des Jahres dem Ausschuß und dem Magistrat vorgelegt worden. 

Die Vorwürf e gegen das Gutachten sind ebenfalls nicht ge
rechtfertigt. Es werden auch weiterhin Grundwasserproben 
entnommen. Ratsherr Löwner sieht zwar auch keinen Grund, 
Bürgermeister Hochheim zu schützen, aber er ist heute 
nicht anwesend und konnte auch im Untersuchungssau sschuß 
nicht gehört werden. Deswegen sollte heute nicht darüber 
entschieden werden. 

Die SPD-Ratsfraktion wird sich bei dieser Abstimmung ent
halten. 

Stadtrat 0 i e k e 1 man n (CDU) ist der Meinung, 
daß der Abberufungsantrag gesondert hätte gestellt werden 
müssen. 

Der gesamte Antrag ist wohl nur gestellt worden, da di e 
GRÜNEN maßlos enttäuscht über das Ergebnis der Unter
suchungen waren. Das Geologische Landesamt hat seiner 
Meinung nach ein neutrales Gutachten vorgelegt. 

Zum Abberufungsantrag führt er aus, daß das Ergebnis der 
Vertragsverhandlungen von Herrn Hochheim der Ratsv e rsamm
lung zur Entscheidung vorgelegen hat. DIE GRÜNEN haben 
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sich seinerzeit der Stimme enthalten und die CDU 
hat die Verantwortung übernommen. 

Abschließend bittet er um Ablehnung des Antrages. 

Stellv. Stadtpräsidentin Reyer bittet Stadtrat Diekel
mann , nicht das Ahstimmungsverhalten der Fraktionen 
zu nennen, da dieser Beschluß in nichtöffentlicher 
Sitzung gefaßt wurde. 

Stadtrat M ö I I e r (SPD) möchte die Ausführun-
gen von Ratsherrn Sönnichsen zu Punkt 1 des Antrages 
etwas zurechtrücken. Auch er ist der Meinung, daß die 
GRÜNEN von dem Ergebnis der Untersuchungen überrascht 
sind und nur deshalb noch ein anderes Gutachten fordern. 

Das Geologische Landesamt ist eine unabhängige Institution 
und wurde deshalb mit der Erstellung des Gutachten s be
auftragt. Die Untersuchung ist repräsentativ, auch die 
Kriegslasten wurden berücksichtigt. Die Grundwasserunter
suchungen werden sogar noch fortgesetzt. 

Das Amt für Land- und Wasserwirtschaft ist ebenfalls um 
Stellungnahme gebeten worden. 

Abschließend teilt er mit, daß die gesamten Sanierungs
kosten in Höhe von 2,7 Mio. DM von HDW getragen werden, 
wenn nicht noch weitere Verunreinigungen entdeckt werden. 

Stadtrat I P sen (SPD) erklärt, daß die SPD von An-
fang an von der Problematik Bodenverseuchung und Entwässe
rung auf dem ehemaligen HDW-Gelände gewußt hat und daher 
dem Kauf auch so nicht zugestimmt hat. 

Bei dem Abwahlantrag von Bürgermeister Hochheim wird sich 
seine Fraktion enthalten. Er kündigt jedoch an, daß die 
SPD nach Vorliegen des Ergebnisses des Untersuchungsaus
schusses darauf zurückkommen wird. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) erklärt noch 
einmal, daß das Geologische Landesamt Rasterbohrungen hätte 
durchführen müssen. Er weist darauf hin, daß bis Ende 1986 
saniert werden muß, ansonsten muß die Stadt die Kosten 
selbst tragen. So steht es im Vertrag. 

Aus dem Kaufpreis ist außerdem abzuleiten, daß die Sanie
rungskosten schon vorher bekannt waren. 

Stadtrat Prof. S p i c k hof f (CDU) nimmt Stadtrat 
Diekelmann in Schutz. Die Stadt hat keinen politischen 
Preis gezahlt. Die SPD selbst hat im Ausschuß die Zurück
stellung aller Angelegenheiten, die Herrn Hochheim be
treffen, beantragt. Er bittet, den Abwahlantrag abzulehnen. 

Stadtrat I p sen (SPD) betont, daß es nur seiner 
Fraktion zu verdanken ist, daß nicht ein noch höherer 
Preis entstanden ist. 
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Die Abl e hnung des Abwahlantrages gegen Herrn Hoch
heim würde bedeuten, ihm das Vertrauen aus z usprechen. 
Das könne man von der SPD-Ratsfraktion nicht verlan
gen und sie werde sich deswegen der Stimme enthalten. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) stellt klar, daß die 
Behauptung von Ratsherrn Sönnichsen nicht stimmt, was 
die Frist für die Sanierung angeht. Die Stadt muß bis 
zum 31.12.1987 sanieren. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) beantragt 
Schluß der Debatte, da seiner Meinung nach kein e ne uen 
Argumente mehr in die Diskussion gebracht werden. 

Beschluß über diesen Geschäftsordnungsantrag: 

Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

Der Ratsantrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN enthält vier 
Einzelanträge. 

Für die Annahme der Ziffern 1 bis 3 des Antrage s i s t 
eine einfache Mehrheit und für die Annahme der Ziffer 4 
nach § 40 a der Gemeind eordnung eine 2/3 Mehrheit er
forderlich. 

Nach § 26 Abs. 5 der Ge schäftsordnung für die Rat s ver
sammlung i s t über die Abberufung von Mitglied e rn de s 
M~gistrat s namentlich ab z ustimmen. 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird getr ennt e Abstimmung 
beantragt. 

Beschluß über Ziffer 1 des Antrage s : Der Antrag wird bei 
2 Ja-Stimmen mit Mehr-
heit a b gel e h n t . 

Beschluß über Ziffer 2 des Antrages: Der Antrag wird bei 
2 Ja-Stimmen mi t Mehr-
heit a b g e l e h n t . 

Beschluß über Ziffer 3 des Antrages: Der Antrag wird be i 
2 Ja-Stimmen mit viel en 
Enthaltungen mit Mehrheit 
a b gel e h n t . 

Namen t liche Abstimmung üb e r Ziffer 4 de s Antrag es : 

Beschluß : Der Antrag wird bei 2 Ja-Stimmen und vi e l en Ent-
haltungen mit Mehrheit a b gel e h n t . 

Die List e üb e r di e nam e ntlich e Abstimmung i s t beigefü gt. 

Ratsherr S ö n n ich se n (DIE GRÜNEN) gibt di e Er-
klärung ab, daß er s ich in de r Fri s tset zung ge irrt hat. 

Der Termin 31.12.1987 i s t richti g . 



Mitglieder der Ratsversammlung 

Ja Nein Enthaltung 

x 1. Ratsherr Peter Behr · ......................... . 
2. Ratsherr Hans-Michael Biallowons · I . . I . . . . . : ( : . . . · ............... . 
3. Ratsherr Peter Boysen x · ..................... . ... . 
4. Ratsherr Ewald Breitkopf x · ............... . ......... . 
5. Stadtrat Karl Diekelmann x · ......................... . 
6. Stadtrat Dieter Diesel x · ......................... . 
7. Ratsherr Jürgen Gebhardt · / . . . . : ( : . . . . . . . . : ( : . . . · ..... . , 8. Ratsherr Otto Gerlach x · ......................... . 
9. Ratsherr Dr. Di etric h Graner x · ......................... . 

10 . Ratsherr Jen s Haass x · ......................... . 
11. Ratsherr He lmut Hänsler · / . . I . . I : . . . · ......... .. .......... . 
12. Stadtrat Karl-Otto Hagelstein x · ......... .. .............. . 
13. Stadträtin Elise Hofer x · ......................... . 
14. Ratsherr Han s -Joachim Husmann x · ......................... . 
15. Stadtrat Holger Ipsen x · ..... . ................... . 
16. Ratsherr Jörg Jaehnike x · ... . ..................... . 
17. Stadtrat Rolf Johanning · I . . I . . . . . . . . . : ( : . . . · ........... . 
18 . Ratsherr Albr ec ht Kempe x · ......................... . 
19. Ratsherrin Lotti Krabbenhöft x · ........ . ................ . 
20. Ratsherr ßernhard Krumrey x · ......................... . 
21. Ratsherr Dr. Manfred Lang x · .......................... . 
22. Ratsherrin Elisabeth Lange . 1. :!: ........ :!: .. . · ........ . 
23. Stadtrat Hans-Joachim Lange x · ..................... . ... . 
24. Rat s herr Otto Leest . 1 . .... :!: ........ :!: .. . · ... . . 

8 9 
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Ja Nein En t hal t un g 

1 8 9 

25. Ra ts herr in Gudrun Lentz x 
...................................................... 

26. Rat s he rr Bernd Löwner x 
...................................................... 

27. Ratsherr Prof. Dr. Günter Mix x ...................................................... 

28. Ratsherr Uw e Petersen x ...................................................... 

29. Stadtrat Eckehard Raupach x 
.... .. ................................................ 

30. Ratsherr Dr. Horst Reimers x ...................................................... 

, 31. Ratsherrin Silk e Reyer 

32. Ratsherr Reinhold Rösser 

x 
...... ................................................ 

x ...................................................... 

33. Rat s herr Gerd Rogacki x ................ .. .................................... 

34. Ratsherr Jör g Rüdel . / . . / . : ( : . . . .......................................... 

35. Ratsherr Detlef Gr af von Schlieben x 
...................................................... 

36. StadtpräSident G. Schmidt-Brodersen x .............................. .. ...................... 

37. Rat s her r Dr . Chri st i an Schöning x ...................................................... 

38. Ratsherrin Ur s ul a Schuckenböhmer x 
.................................. .... ................ 

39. Ratsherr Han s-Gü nt er Schultz x 
.................... .. ................................ 

40. Stadträtin Hannelore Sievers x ...................................................... 

41. Ratsherr Rolf-Nico Sönnichsen x ............. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

42. Sta dtrat Prof. Jür gen Spickhoff x ............ .. ................ .... .................... 

43. Ratsherr Reinhold Stein . /. ..:!: ........ :!: .. . .......... .. .... 

44. Ratsherr Di eter Stier x ..................................... 

45. Ratsherr Rainer Tschorn x · . .. ........ . ..... . ....... . 
46. Ratsherr Ernst-Heinrich Ubben x · ......................... . 
47. Ratsherr Arno Witt x · ............ . ...... . ..... . 
48 . Ratsherr Klaus-D. Witt x · ................. . .... . .. . 
49 . Ratsherr Joh a nn es Wunder x ........................... 

2 22 17 
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c) Wohnen im Grüngürtel --------------------

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

"Die Ratsversammlung möge beschließen: 

Dem anliegenden Vorschlag der "Bürgerinitiative 
gegen Wohnhauszerstörung in Kiel" zur Regelung 
der Frage des Wohnens im Grüngürtel wird zuge
stimmt." 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) Er-
läutert den Antrag seiner Fraktion. 

- Drs. 15 -

Stadtrat I p sen (SPD) führt aus, daß man sich 
mit dem Thema schon lange beschäftigt. Er stellt fol
genden interfraktionellen Alternativantrag der SPD
Ratsfraktion und der F.D.P.-Fraktion: 

"Die Ratsversammlung bekräftigt den Beschluß des Bauaus
schusses vom 2. September 1985, mit dem ein Lösungsmodell 
für die weitere Behandlung des "Wohnens im Grüngürtel" 
auf der Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung 
vom 25. April 1985 verabschiedet wurde. 

Die Ratsversammlung bedauert, daß seitens der Verwaltung 
beim VOllzug dieser Beschlußfassung - insbe sond ere in 
den Schreiben an die Betroffenen - offenbar nicht den 
Intentionen der Selbstverwaltung entsprochen wurde und 
bittet die Verwaltung nunmehr nachdrücklich, in diesem 
Sinne zu handeln und das Problem zum gewünschten positiven 
Abschluß zu bringen. 

Die Ratsversammlung bekräftigt ihre Absicht, daß bei dem , 
weiteren Vorgehen vorrangig davon auszugehen ist, daß den 
Bewohnern das unbefristete Wohnen ermöglicht wird, wenn 
angemessene Entsorgungsverhältnisse geschaffen werden. 

Im übrigen soll die städtebauliche Lösung des Problems 
im wesentlichen durch den Ankauf der Grundstücke durch 
die Stadt erfolgen . Der Finanzausschuß wird gebeten, in 
dieser Angelegenheit alsbald tätig zu werden. 

D~ die geltende Beschlußlage das weitere Wohnen im Grün
gurtel auf der Grundlage des Stichtages 25.04.1985 er
möglichen will, sollen im übrigen auch angemessene Ver
sorgungsverhältnisse - auf Kosten der Eigentümer und 
Nutzer - zum Beispiel auch Telefonanschlüss e - ermög
licht werden. 

Der Oberbürgermeister wird im übrigen gebeten zu prü~en, 
ob unter dem Gesicht s punkt de s Vertrauensschut zes bel 
den Häusern, die bereits seit 1965 bewohnt sind, gleich
falls Besta nd sschutz gewährt werden kann." 



- 24 -

Ratsherr Pet e r sen (F .D.P.) verweist auf den 
vor einem Jahr gefaßten Grundsatzbeschluß. Die Ratsver
sammlung kann aber nur Empfehlungen aussprechen mit 
der Bitte an den Oberbürgermeister, diesen zu folgen. 

Ratsherr W und e r (CDU) möchte wissen, was sach-
lich an dem Schreiben des Oberbürgermeisters an die 
Grüngürtelbewohner auszusetzen ist. Die Anweisung von 
Oberbürgermeister Luckhardt an das Bauordnungsamt war 
seiner Meinung nach in Ordnung. 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) geht auf einzelne 
Punkte des Schreibens ein. Er beantragt, über die ein
zelnen Absätze des SPD-/F.D.P.-Antrages getrennt ab
stimmen zu lassen und den Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN als Alternativantrag zu betrachten. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) erinnert daran, 
daß der Bauausschuß nach langer Diskussion dem Oberbürger
meister eine Empfehlung gegeben hat. 

Zur Kritik an dem Brief des Oberbürgermeisters führt er 
aus, daß hier viele Meinungen eingeflossen sind. Der Be
standsschutz kann aber nicht "verschenkt" werden. 

Stadtrat I P sen (SPD) empfindet das Schreiben vom 
06.11.1985, was den Bestandsschutz betrifft, als unbe
friedigend. Er bezweifelt, daß der Bürger mit dem Begriff 
IBestandssChutz" etwas anzufangen weiß. 

~eiterhin geht er auf die einzelnen Vorschläge der Bürger
Initiative ein. 

Stadtrat I P sen (SPD) beantragt, im SPD-/F.D.P.
Antrag zusätzlich im letzten Absatz hinter "im übrigen 
gebeten" einzufügen "nach Abstimmung mit dem Innen
minister ". 

Dagegen werden Bedenken nicht erhoben. 

Oberbürgermeister L u c k h a r d t (SPD) weist den 
Vorwurf zurück, die Verwaltung habe sich nicht an die 
Empfehlung des Bauasschusses gehalten. Im ersten Schrei
ben war zwar nicht alles enthalten, dies sollte jedoch 
in Gesprächen mit den Grüngürtelbewohnern geklärt wer
den. 

Stadtrat Die k e I man n (CDU) bestätigt , daß in 
Gesprächen zwischen den Grüngürtelbewohnern und dem Ober
bürgermeister, dem Hochbauamt und dem Bauordnungsamt 
alles rechtlich mögliche dargestellt worden ist. 

Er beantragt, über den Absatz 2 des interfraktionellen 
Antrages getrennt abstimmen zu lassen. 



- 25 -

Bevor eine Abstimmung durchgeführt wird, wird von der 
Ratsfraktion DIE GRÜNEN beantragt, die Sitzung zu 
unterbrechen, um die Sachlage mit Mitgliedern der 
Bürgerinitiative "Wohnen im Grüngürtel", die auf der 
Tribüne vf'rsammelt sind, zu besprechen. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird zunächst über 
den Absatz abgestimmt. 

Beschluß über den Absatz 2 des Antrages: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht 
mit Mehrheit. 

Abstimmung über den interfraktionellen Restantrag: 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit großer Mehrheit 
bei 2 Enthaltungen ohne Gegenstimmen. 

Damit ist insgesamt der interfraktionelle Antrag ange
nommen. 

Über den Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN - Drs. 15 -
wird nicht mehr abgestimmt. 

d) ~instellung der Verteilung von Fluortabletten --------------------------------------------

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

"Die Ratsversammlung möge beschließen: 

Das Gesundheitsamt wird beauftragt, die undiffe
renzierte Massenverteilung von Fluortabletten zur 
Kariesvorsorge in Kieler Schulen, Kindertages
stätten und Mütterberatungsstellen einzustellen. 

S~attdessen werden regelmäßige Beratungen zur 
~Ichtigen Mundhygiene und gesunden Ernährung 
Intensiviert." 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) begründet den 
Antrag seiner Fraktion und hebt hervor, daß die 
Fröbelschule sich bereits vor 3 Jahren geweigert 
hat, Fluortabletten zu verteilen. 

Stadträtin Sie ver s (CDU) beantragt namens 
der CDU-Ratsherrenfraktion Überweisung des Antrages 
der Ratsfraktion DIE GRÜNEN an den Gesundheitsaus
schuß: 

- Drs. 16 -

Beschluß über diesen Geschäftsordnungsantrag: Nach Antrag 
Der Beschluß er-
geht mit Mehrheit. 
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e) ~2f2~!~9~~_~!2ee_~~~_~~~9~~29~~~~!~2~_~~_~~9~~~: 
amt zum 2. Armutsbericht ------------------------
Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

11 0 i e Rat s ver sam m I u n g m ö ge be s chI i e ß e n : 

Der "Fragebogen zu Konflikten in der Familie 
(2. Armutsbericht)" wird sofort zurückgezogen." 

Ratsherr Dr. L a n g (DIE GRÜNEN) begründet 
den Antrag damit, daß der Fragebogen nicht 
anonym genug ist. Es sind zu intime Fragen ent
halten. 

Von Stadtrat Schroedter möchte er wissen, was mit 
den bisher ausgefüllten Bögen geschieht. 

Stadtrat S c h r 0 e d t e r (SPD) erklärt, 
daß die Verwaltung inzwischen selbst gemerkt hat, 
daß der Fragebogen fehlerhaft ist. 

Die ganze Aktion wird zurückgestuft und noch ein
mal überprüft. Hierzu wird auch der Datenschutz
beauftragte eingeschaltet. Auf die Frage von Rat s 
herrn Dr. Lang (DIE GRÜNEN) erwidert er, daß sich 
alle bisher gesammelten Daten beim Datenschutz
beauftragten befinden. 

Auf die Forderung von Ratsherrn Sönnichsen (DIE 
GRÜNEN), lieber alles zu vernichten, antwortet er, 
daß zunächst Gespräche mit dem Datenschutzbeauf
tragten geführt werden. Im Zweifelsfall müßten 
alle Unterlagen vernichtet werden. 

Ratsherr H aas s (SPD) führt aus, daß in 
jedem Fall eine Verzögerung in der ganzen Aktion 
eintreten wird. Diese müsse jedoch in Kauf ge
nommen werden bei der hohen Sensibilität in diesem 
Bereich. 

Er erinnert daran, daß vor einigen Wochen der Daten
sChutzbericht Thema im Rat war. Der Oberbürger
meister sollte die Verwaltung noch einmal darauf 
hinweisen. Darüber hinaus müssen die zuständigen 
Ausschüsse über Sinn und Zweck der Aktion informiert 
werden. Das Jugendamt kann dann in Abstimmung mit 
dem Datenschutzbeauftragten einen neuen Erhebung s 
bogen entwerfen. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) hält den 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN ebenfalls für 
zustimmungsfähig. Als po s itiv sieht er an, daß die 
Verwaltung ihren Fehler schon selbst bemerkt hat. 

- Drs. 17 -
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Die bereits vorhandenen Daten sollten aber unbedingt 
vernichtet werden. 

Er beantragt daher namens der F.D.P.-Fraktion, fol
gende Sätze dem Antrag zuzufügen: 

"Die Aktion wird eingestellt. Die ausgefüllten Frage
bögen werden vernichtet." 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird diese Ergänzung 
übernommen. 

Stadtrat S c h r 0 e d t e r (SPD) teilt mit, daß 
für die Vernichtung der bisher vorliegenden Bögen der 
Datenschutzbeauftragte zuständig ist. 

Ratsherr H aas s (SPD) bittet, nicht den Daten
schutz als Vorwand zu nehmen, den Armutsbe ric ht nicht 
weiterzuverfolgen. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) hält es 
für wichtig, die Betroffenen zu fragen, ob sie bereit 
sind, Auskünfte für die se n Zweck zu geben. 

Stadtrat Hag e Is t ein (F.D.P.) ist auch der 
Meinung, daß die Daten auf einem anderen Weg zu erhal
ten sind. Er betont, daß der Datenschut zbericht auf 
jeden Fall wichtiger ist als der Armutsbericht. 

Stadtrat Rau p ach (SPD) sieht in der Ratsver-
sammlung Einvernehmen, daß die Daten nicht auf dem 
eingeschlagenen Weg erhoben werden dürfen. Die Verwer
tung der Dat e n für den Armutsbericht sollte ebenfalls 
in Abstimmung mit der Selbstverwaltung erfo lgen. 

~eschluß über den Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 
einschließlich der beantragten Ergänzung: 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

f) ~~~~!~~!~~!~~_~~~~~~~~_!~_~~~_~~!~~!~~~~_l~_~~~!~~: - Dr s . 27 -
see-Becken ----------

Hierzu liegt folgender Antrag der SPD-Ratsfraktion 
vor: 

"Die Rat s ver samm lung mög e beschließen: 

1. Die Rat s versammlung der Lande s hauptstadt Kiel ste llt 
fest, daß die Baug enehmigung für den Bau der soge 
nannten "Strandburg", in den Salzwiesen im Fuhlensee
Becken in der Gemeinde Strande, angrenzend an den 
Kieler Stadtteil SChilksee, durch den Landrat des 
Kreises Rend sb urg/Eck er nförde rechtswidrig erteilt 
word en ist. 
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2. Die Ratsversammlung fordert den Magistrat auf 
- auch wenn eine entsprechende Klage vom Ver
waltungsgericht trotz "erheblicher planungs
rechtlicher Bedenken gegen die Zulässigkeit 
des Vorhabens" (Originalton Verwaltungsgericht) 
zwischenzeitlich zurückgewiesen wurde - weiter
hin alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dieses 
Bauvorhaben doch noch zu verhindern. Dazu ge
hören gegebenenfalls auch Gespräche mit dem 
Kreis Rendsburg/Eckernförde, der Kommunalauf
sicht, dem Innenminister und - wenn die Unein
sichtigkeit des Innenministers weiter be s tehen 
bleibt - dem Ministerpräsidenten. 

3. Die Ratsversammlung unterstützt alle rechtlich 
vertretbaren Initiativen und Maßnahmen, die ge
eignet sind, das Bauvorhaben "Strandburg" zu 
verhindern. Dazu gehören insbesondere auch 
Proteste betroffener Bürger in Kiel und im 
Landes Schleswig-Holstein. 

4. Die Ratsversammlung fordert den Innenminister, 
der das Bau vor hab e n 11 S t ra n d bur g 11 seI b s t ö f f e nt -
lieh als rechtswidrig beurteilt hat, unverzüg
lich auf, in seiner Eigenschaft als Aufsichts
behörde den Landrat des Kreises Rendsburg/Eckern
förde anzuweisen, die Baugenehmigung zurückzu
weisen." 

Dieser Antrag wurde mit einer Zusammenstellung auf den 
Tisch gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung der 
Tagesordnung anerkannt. 

Stadtrat 0 i e sei (SPD) begründet den Antrag 
seiner Fraktion. 

Stadtrat Hag eis t ein (F.D.P.) geht auf das 
Rechtsstaatsprin zi p ein. Es liegt hier eine rechtswidrige 
Baugenehmigung vor, gegen die aber nicht vorgegangen 
werden kann. 

Nun hat es der Innenmini ste r in der Hand, das Recht 
wiederher zustellen. Er zählt noch einmal die einzelnen 
Gründe für die Rechtswidrigkeit auf. 

Außerdem zitiert er aus einem Erlaß des Innenministers, 
aus dem hervorgeht, daß bei Erteilung der Genehmigung 
die Statik noch nicht geprüft war. 

Die Stadt sollte auch weiterhin alle rechtlichen Mög
lichkeiten wahrnehmen. 

Oberbürgermei ste r L u c k h a r d t (SPD) trägt vor, 
~ a ß die Re eh t sa n wen dun g i m vor 1 i e gen den Fa I I 11 ver h e er end 11 

1 S t . 
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Die Klage der Stadt hat nur deshalb keinen Erfolg 
gehabt, weil die Stadt nicht als Nachbar anerkannt 
wurde. Es wird zur Zeit überlegt, ob noch das Ober
verwaltungsgericht Lüneburg angerufen werden soll. 

Darüber hinaus sollte die Stadt sich überlegen, ob 
Strande nicht eingemeindet werden könnte, wenn diese 
Gemeinde nicht fähig ist, baurechtlich rechtmäßige 
Beschlüsse zu fassen. Der Schaden ist größer als 
2 Mio. DM, der Kreis könnte diese Summe aber 
aus Rücklagen aufbringen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

19) Große Anfragen - Fragestunde 

Es liegen keine Großen Anfragen vor. 

20) ~erschiedenes 

a) Nächste Ratssitzung -------------------
Stadtpräsident S c h m i d t - B rod e r sen trägt 
vor, daß die nächste Ratssitzung voraussichtlich am 
20. Februar 1986, 15.00 Uhr, stattfinden wird. 

Eine endgültige Entscheidung wird erst nach Beratung im 
Ältestenrat am 22. Februar 1986 getroffen. 

Über die Entscheidung erhalten alle Ratsmitglieder recht
zeitig Nachricht. 

b) Seniorenkarneval in Holtenau ----------------------------
Stadtrat I P sen (SPD) trägt vor, daß Stadtpräsident 
Schmidt-Brodersen und Frau Ratsherrin Krabbenhöft heute 
beim Seniorenkarneval des Marinefliegergeschwader s 5 in 
Holtenau waren. 

Dazu hat Frau Krabbenhöft keine Einladung erhalten. Es 
war auch sonst niemand von der SPD eingeladen worden. 
Von der CDU aber waren Staatssekretär Wür z bach, Kultus
minister Dr. Bendixen, ehemaliger Stadtpräsident Sauer
baum , Landtagsabgeordneter Da 11 1 Asta und Stadtpr äs ident 
Schmidt-Brodersen eingeladen. 

Er hält es für bedenklich, wenn eine SPD-Ratsherrin des 
Ortsteiles keine Einladung dazu erhält und auch nicht 
besonders begrüßt wird. 
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Er überlegt, ob er sich beim Kommandeur und beim 
Propst darüber beschweren soll. 

Stadtpräsident S c h m i d t - B rod e r sen er-
widert, daß es zutrifft, daß Frau Krabbenhöft keine 
Einladung erhalten und auch nicht besonders begrüßt 
worden ist. 

Er hat daher Grußworte auch im Namen von Frau Krabben
höft gesprochen, die daraufhin offiziell begrüßt wurde. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

J)QCYrJ 
tsherr 

l l L ~ 
Ratsherr 

Schriftführer 



Nie der s c h r i f t 

über die Sitzung der Ratsversammlung 
am Donnerstag, dem 16. Januar 1986 

Rathaus, Ratssaal 

Nichtöffentliche Sitzung 

.§..eginn: 21.14 Uhr Ende: 21.15 Uhr 

~tzungsunterbrechung: -

~wesend : Stadträte: 

Ratsherren/innen: 

Anwesende hauptamt
lIche MagIstrats
mItglIeder: 

Es fehlen 
entschuldigt: 

Vorsitzend er: 

1. Schriftführer: 

2. Schriftführer: 

Außerdem sind 
anwesend: 

Die Ni e derschr ift 
wurde gefertigt von: 

Diekelmann, Diesel, Hagelstein , 
Frau Hofer, Ipsen, Johanning, 
Lange, Raupach, Frau Sievers, 
Prof. Spickhoff 

Behr, Boysen , Breitkopf, Gebhard, 
Gerlach, Dr. Graner, Haa ss, 
Husmann, Jaehnike, Kempe, Frau 
Krabbenhöft, Krumrey, Dr. Lang, 
Frau Lange, Leest, Frau Lentz, 
Löwner, Prof. Dr. Mix, Petersen, 
Dr. Reimers, Frau Reyer, Rösser, 
Rogacki, Graf von Schlieben, 
Dr. Schöning, Frau Schuckenbnhmer, 
Schultz, Sönnichsen, Stier, 
Tschorn, Ubben, Witt A., 
Witt Klaus-D., Wunder 

Oberbürgermeister Luckhardt, 
Stadtbaurat Bartels, Stadtrat 
Schroedter . Stadtrat Möller, 
Stadtschulrat Zimmer 

Ratsherr Biallowons. Rat s herr 
Hänsler . Ratsherr Rüdel , Rats
herr Stein 

Stadtpräsident Schmidt-Brodersen 

Ratsherr Jaehnike 

Ratsherr Haas s 

Mitglieder der Ort sbeiräte, Amt s
l e iter und weitere Mitarb eiter 
der Lande shauptstadt Kiel 

Frau Greve 
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3) Schließung der Sitzung durch den Stad~präsidenten 

Stadtpräsident Sc h m i d t - B rod e r sen schließt 
die Sitzung. 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit gibt Stadtpräsident 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse bekannt. 

sherr 

A52-c;A ~ --/ C--

/~'VI ~ 
tadtpräsi; ent 

Schriftführer 



Hauptamt Kiel, den 0 l nRl. 1986 

An 

a) das Rechtsamt 

b) Herrn OberbUrgermeiste 

h i e r 

Betr. : - Niederschrift Uber die Sitzung der Ratsversammlung am :/{ ~: J~~!--.l. (,C 19 b 

Nach Abstimmung mit dem Rechtsamt (Schreiben vom 4.2.1977, Az.: 02.10.05 -
He/la) kann bei den Niederschriften Uber die Sitzung der Ratsversammlung auf 
das Widerspruchsverfahren verzichtet werden, da nach der RundverfUgung I. Teil 
Nr.11 \Om 1. August 1966 gemtlß C. 1. (1) Satz 3 hierfUr die Kurzniederschrift 
maßgebend ist. Von den Niederschriften nimmt das Rechtsamt entsprechend C. 2 . (5) 
Satz 4 der genannten RundverfUgung ledigl ich Kenntnis . 

Die Beschlusse der Kurzniederschrift und der Niederschrift sind inhaltsgleich, da 
sie zwischen dem BUro des Stadtprtlsidenten und dem Hauptamt abgestimmt werden. 

Gegen die Kurzniederschrift der oben angegebenen Sitzung wurde kein Wider

spruch erhoben. 

/Wir bitten, von der beigefUgten Niederschrift Kenntnis zu nehmen. 



Hauptamt Kiel, den 18. Februar 1986 

1. Je eine Abschrift der Langniederschrift über die Sitzung 
der Ratsversammlung am . ~Co. Ja.L ('La~J98ro erhalten die 
Vorsitz enden der CDU-Ratsnerrenfraktion, der SPD-Rats-
fraktion, der F.D.P.-Fraktion und der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN sowie das Büro des STadtpräsidenten und das 
Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis. 

2. \~eitere Protokollauszüge . erhalten : 

Öffentliche Sitzung 

Von Punkt 1 der Niederschrift Kein Auszug 
11 11 2 11 11 Kein Auszug 
11 11 3 11 11 Kein Auszug 
11 11 4 11 11 Ke in Auszug 
11 11 5 11 11 Kein Auszug 
11 11 6 11 11 Kein Auszug 
11 11 7 11 11 60 Z . K. u . w. V . 
11 11 8 a+ b der Niederschrift 60 z. K . u . w. V . 

Von Punkt 9 der Niederschrift 61 z . K . u . w . V . 
11 11 1 0 11 11 61 Z . K . 
11 11 1 1 11 11 61 z . K . 
11 11 1 2 11 11 6 1 Z . K. 
11 11 1 3 11 11 61 Z . K. u . w . V . 
11 11 14 11 11 61 z . K. u. w . V . 
11 11 61 1 5 11 11 Z . K. u . w. V . 
11 11 6 1 16 11 11 z . K. u . w . V . 
11 11 17 11 11 61 z . K. u . w. V . 
11 11 1 7 a 11 11 61 z. K . 

11 11 17 b 11 11 61 z. K. u . w. V . 
11 11 1 7 C 11 11 a) 20 z . K. u . w. V . 

b ) 90 z . K. u . w. V . 
11 

11 1 7 d 11 11 a ) 20 z . K. u. w . V . 
b ) 90 z . K . u . w . V . 

11 
11 18 a 11 11 a ) Stadtrat Schroedter 

z . K . u . w . V . 
b) 50 z . K. u . w . V . 
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Von Punkt 18 b der Niederschrift a ) Oberbürg e rmeister 
Luckhardt z . K. 

b) Stadtrat Möller z . K. 
c) 02 z . K. 
d) 92 z . K. 

11 11 18 11 11 a) Oberbürgerm e ister c 
Luckhardt z . K. 

b) 02. z. K. u . w • V . 
c) 63 z . K. u . w • V . 

11 11 18 d 11 11 50 z . K. u . w. V. 
11 11 18 11 11 a ) Stadtrat Schroedt e r e 

z . K . u . w. V . 
b) 06 z. K. 
c) 42 z . K. u . w. V . 
d) Datenschut zbeau f tragter 

z . K. u . w • V . - AL 03 -
11 11 18 f 11 11 a ) Oberbürgerme i s t e r 

Luckhardt z . K . u . w • V 
b ) 02 z . K. u . w. V . 

11 11 19 11 11 Kein Aus zug 
11 11 20 11 11 Kein Aus zug a 
11 11 20 b 11 11 Büro des Stadtpräsidenten 

z . K. und ggf. w. V . 

Nichtöffentliche Sitzung 

Von Punkt der Niederschrift 92 z . K . u . w . V . 
11 11 2 11 11 Kein Au sz ug 
11 11 3 11 11 Kein Aus zug 
11 11 4 11 11 Kein Auszug 

3. l.d.A. 
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